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Prag,den 16. Juni 1939.

Vorgeladen erscheint der frühere Präsident des staatl.

Bodenamtes, Herr Dr. Vozenilek und erklärt zur Person:

Ich heisse Johann V o z e n i l e k, bin Dr.ing-,

geboren am ll.l2.l888 in Briza b.Königsgrätz, röm.kath.Religion.

Ich bin heute Präsident des Vorbandes der ind. Spiritus Raffi-

nerien, Prag, wohnhaft Prag II, Carlsplatz Nr. 3.

Zur Sache:

Mir ist die Angelagenheit Coburg-Kohary bekannt und

zwar bin ich in meiner Eigenschaft als früherer Präsidont des

staatl. Bodenamtes damit befasst worden. Ich war vor dem Welt-

krieg Assistent an dor Tochn.Hochschulo in Prag. Nach dem Kriog

war ich l Jahr in Privatdienston, nachhor war ich Beamter des

staatl. Bodenamtes als Baurat bezw, Oborbaurat Abt.IV und zwar

in der Bodenzuteilungs-Abteilung. Von Gründung des Bodenamtes

an im Jahre l920 war Präsident des Bodenamtes Dr. Wischkowsky,

er ist vor 6 Jahren gestorben, l925 demissionierte Wischkows-

ky, der Posten blieb 1 Jahr unbesetzt. l926 wurde ich Präsi-

dent des Bodenamtes. Ich bin es geblieben bis zur Auflösung

des Bodenamtes bis zum 30.April 1935.

Als Präsident lag mir folgender Aufgabankreis ob:

1.) die Führung des ganzen Beamtenapparates,

2.) die Wahrnehmung aller im Gesetz der Bodenreform dem Präsi-

denten vorbehaltenen Verwaltungsmassnahmen.

Hierzu möchte ich gleich sagen, dass die sogenannte

Agrarpolitik, d.h. die prektische Auswirkung der Bodenreform-

gesetzgebung nicht meine Angelegenheit var, sondern vielmehr

eines l2-köpfigen Ausschusses, die aus dem Parlament gewählt

wurden. Von diesem ständigen Ausschuss war ich in folgenden

Punkten abhängig: Bestimmung über das Ausmass der zu enteignen-

den Bodenflächen, Auswahl derselben, Entlassung derselben aus

der Beschlagnshme, Zuteilung von grossen Objekten, Übernahme

solcher in den Staatsbesitz.

Auf Befragen, wie denn der Ausschuss diese Auswahl

traf, da er doch kein ständiger Beamtenkörper war, sondern

vielmehr in turnusmässigen Sitzungen tätig wurde, erkläre ich:



--

Natürlich machte das Bodenamt dem Ausschuss seine Vorschläge,

wie auf der anderen Seite auch aus dem Kreise der Ausschuss-

mitglieder ungezählte selbständige Initiativen ergriffen wur-

den und wie auch aus der Öffentlichkeit oder über Parlamenta-

rier man an den Ausschuss herantrat.

Staatsrechtlich möchte ich zu meiner Stellung bemerken,

dass ich als Präsident des Bodenamtes nur dem Ministerrat ver-

antwortlich war, also nicht etwa unter dem Landwirtschaftsmini-

ster stand. Der Ministerpräsident war für mich nur der Expo-

nent des Ministerrates. Ihm erstattete ich Bericht, er gab

mir Anweisungen.

Es ist naturgemäss auch vielfach vorgekommen, dass ich

über den Ministerpräsidenten oder irgendeinen Herren Fachmini-

ster Weisungen oder Wünsche erhielt, die sich auf diese oder

jene Bodenreformangelegenheiten erstreckten. Kamen sie vom

Ministerpräsidenten, waren sie für mich verbindliche Aufträge.

Von der Angelegenheit Coburg-Kohary im Zuge einer Übernahme

dieses Besitzes glaube ich überhaupt erst einige Monate vor

dem Übarnahmevertrag Mitte März l928 erstmalig gehört zu haben.

Ich erinnere mich, dass im Ministerrat der Wunsch an mich

herangetragon wurde - oder sagen vir besser von einzalnen Par-

lamentsmitgliedern - die Sache Coburg endgültig zu liquidieren,

d.h. don Besitz zu antoignen. Als Begründung hiorfür wurde mir

gesagt, dass in dem Bositz skandalösa Vorhältnissa herrschen,

Arboiterlöhne bliabe man schuldig, es hätto sich sogar eine

langfristige Zwangsvorwaltung als notwendig erwiosen, weil

man es unterlassen habe, die Steuern und Abgaben zu bezahlen.

Ausserdem stritten sich die Erben untereinander herum, wem

der Besitz gebühre, die Angelegenheit sei ein öffentliches

Ärgernis, Was ich darauf veranlasst habe, weiss ich nicht mehr

genau, Jedenfalls werde ich den einzelnen Ressortchefs Anwei-

sungen gegeben haben, Vorbereitungen zur Durchführung der

Agrarreform zu treffen. Ich erinnere mich daran, dass eines

Tages zu mir Vertreter des Prinzen Philipp Josias aus Wien

oder aus Prag kamen und mir den Vorschlag machten, sich doch

im gütliehen Wege wegen Übernahme der Güter zu einem vernünf-

tigen Proise zu einigon. Ich glaube zunächst ist mit den

Herron von mir in dor Richtung verhandelt worden, auf der
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Basis mit ihnen einig zu werden, dass man einen grossen Teil

des Besitzes übernahm, ihnen aber auch einen erheblichen Teil

frei beliess, wie das in vielen Fällen Grossgrundbesitzern

gegenüber geübt worden war. Ich glaube aber, dass es die

Herren aber selbst vorzogen, die Lösung auf die Übernahme des

Gesamtbesitzes abzustellen. Daraufhin habe ich gesagt: Dann

werden wir es so machen. Die Herren erklärten nämlich, es

habe für die Coburger keinen Sinn, einen Torso, sagen vir

beispielsweise einen Teil von 20 v.H. zu behalten, dann sei

schon besser das Ganze zu überlassen, allerdings wahrscheinlich

unter der Bedingung, dass ein Gesamtpreis erzielt werdo, der

die Zahlung aller Schulden ermögliche und noch sinen namhaften

Betreg dan Coburgarn bar belasse. Diesen Wunsch fand ich ver-

ständlich und habe mich ihm nicht versagt.

Auf Befragen, ob ich bei diasen oder anderen Verhand-

lungen irgendeinen Druck auf die Coburger ausgeübt habe, sie

für einen Übergabevertrag gefügt zu machen, den sie nicht

selbst wünschten, erkläre ich: Ich habe niemals einen solchen

Druck auf irgendjemanden ausgeübt. Im Falle Coburg war es so-

gar der Vunsch der Gegenpartai, den von jedem Grossgrundbe-

sitzer in Ansehung der drohenden Durchführung der Bodengesetz-

gebung als Druck empfundenen Weg durch eine grosszügige frei-

händige Vereinbarung ersetzt zu sehen. Ich habe bei dieser

Gelegenheit auch von der Vermögensabgabe gehört und war ver-

pflichtet als Präsident des Bodenamtes,bei Verhandlungen

wegen Übernahme,von diesen Verhandlungen die Finanzverwaltung

zu verständigen, damit sie mit den rückständigen Steuern zum

Zuge kamen. Von ungerechtfertigt hohen Abgaben habe ich von

keiner Seite etwas gehört. Es ging mich auch nichts an. Wir

stellten den Preis bei Übernahme der Güter durch unsere Ex-

perten fest und nahmen keinerlei Bedacht auf diojonigen Schät-

zungen, die die Finanzvorvaltung zur Errechnung dar Vermögens-

abgaben in einem ganz anderen staatlichen Interesse für ihro

oigena Parson aufgestellt hatte.
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Wenn ich heute höre, dass die letzte vorläufige Vermö-

gensabgabe für den Coburgschen Besitz lo4 Millionen Kronen betrug

und der Übernahmepreis am 24. März l928 ca. 130 Millionen Kc.,

so höre ich das zum ersten Mal. Es erscheint mir beinahe unmöglich,

ich enthalte mich aber jeder Kritik. Wenn mir vorgehalten wird,

dass man bei den Verhandlungen mit den Coburgern im Bodenamt

diese Vermögensabgabe als Druckmittel ausgespielt habe, so kann

ich wegen völliger Unkenntnis dieser Dinge hierüber nichts aus-

sagen.

Wenn mir vorgehalten wird, dass eine Aussage eines tsche-

chischen Anwaltes vor dem Bezirksgericht Wien vorhanden ist, die

ganz etwas anderes beweist, als was ich gerade jetzt in der

Coburger Angelegenheit gesagt habe, nämlich dicjenige des Rechts-

anwaltes Dr. Kyjovski in Brünn aus dem Jahre l933, so bitte ich

um die Verlesung dieser Aussage.

Die Aussage wird Herrn Dr. Vozenilck vorgelosen. Er er-

klärt hierzu: In dieser Aussage muss man unterscheiden zwischen

den Ausführungen, die im Büro des Ministerrates dem Kyjovski

gemacht worden sind und denjenigon, welche ich ihm später gemacht

habe.

Wenn mir vorgohalten wird, dass in dieser Aussage des

Kyjovski genau das Gogenteil steht von dem, was ich eingangs

dieser Vernehmung gesagt habe, und dass ich kein Wort davon in

der Aussage des Kyjovski finde, dass man den Coburgern einen er-

heblichen Teil ihres Besitzes belassen wollte, so erkläre ich

das damit, dass Kyjovski offensichtlich nur über das Endstadium

der Verhandlungen sich ausgelassen hat.

Ich will den Dr. Kyjovski nicht dor Lüge bezichtigen,

muss aber schon das eine sagon, dass er auf allen unzähligen

Verhandlungen des Bodonamtes mit den Vertretern der Prinzen sich

den schlechteston Standpunkt herausgcnommen hat. Ich glaubo, dass

Kyjovski sich in der Schärfe der Wiedergabc ctwas zu weit ausge-

lasscn hat.

 Wonn Kyjovski erklärt, dass der Druck der Regiorung sohr

scharf war und dann auch der meinige, so bestätigt dies ja nur,

dass ich den Anordnungen des Ministerrates cben gefolgt bin.

Mir stand keine Kritik an den Entschliessungen des Ministerrates
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zu. Nachdem mir nunmehr vorgehalton wird, wio man staatlichor-

seits seit l922 bis l928 mit dem Coburgschen Besitz verfahren

hat und zwar in Sachen der Hodza-Weiden, der unborechtigten

S d p S

Zwangsvorwaltungen, und nachdem mir crklärt wird, dass die

ganzen Gründe, auf wolche der Ministorrat und der Zwölfer-Aus-

schuss dio Notwendigkeit dor Liguidation dcs Coburg-Besitzes

stützten, gar nicht von don Coburgern verschuldct waren, son-

dern gerade von staatlichen Organen und Dienststollon, und

dass dieses Verschulden bereits im Jahrc l927 der Ministerial-

rat Dr. Razim mir borichtet haben soll, crkläre ich: Es ist

schon möglich, dass mir Razim das crzählt hat.

Auf Vorhalt, dass es doch dann mehr als merkwürdig

sei, dass ich dem Ministerrat bei seinem Begehren auf Liqui-

dation nicht geantwortet habe, dass der grösste Teil der vor-

gebrachten Klagen über Mißstände, Zahlungsunfähigkeit etc.

überhaupt nicht auf die Coburger, sondern auf die Verfehlun-

gen staatlicher Stellen zurückzuführen seien, erkläre ich,

dass ich zu dem Zeitpunkt, Anfang l928, von einem solchen

Verschulden noch nichts gewusst habe. Wenn mir aber nunmehr

vorgehalten wird, dass bereits ein Jahr vor dem Vertrage Sek-

tionschef Razim mir das genau berichtet haben soll, und dass

ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben soll,

erkläre ich: Ich kann weder bestreiten, noch bestätigen,

dass Dr. Razim mir das erzählt odor nicht erzählt hat. Ich

kann mich schwer zu diesen Fragen heute nach elf Jahren äus-

sern. Im übrigen hielt ich mich auch nicht für kompetent, dem

C    da

zu machen. Die Affüre Coburg war viel zu hochpolitisch, das

Bodenamt hat oft keine Kenntnis crhalten, weshalb diese oder

jeno Anwoisung erfolgte. Wohl war mir bekannt, dass das Boden-

amt oft zum Prügelknaben für diejonigen Vorkommnisse gemacht

wurde, die von ganz anderen staatlichen Ressorts zu verantwor-

ten warcn. Das Bodcnamt hat mit der Abholzung der Hodza-Weide-

flächen nichts zu tun gehabt. Es hat auch nichts zu tun ge-

habt mit der fortlaufend veränderten Höherfestsotzung der Ver-

OqBqsuooW



- 9 -

Eines kann ich mit Bestimmtheit sagen, ich habe seitens

der mir vorgesetzten Regierung Weisung erhalten, den Besitz zu

liguidieren. Zur Nachprüfung der Berechtigung fühlte ich mich

nicht berufen.

    m

vorgelesen erhalten habe, so weit die Angelegenheit der Hodza-

Weiden in Frage kommt, erkläre ichi Diese vernichtende Kritik

war mir vor dem 24. März l928 nicht bekannt. Ich habe aber nach

der Übernahme der Güter bei persönlicher Besichtigung der über-

nomnenen Güter mieh überzeugt, dass die Vorwürfe betreffend der

Weideflächen-Aktion zu Recht erhoben wurden. Ich habe auch im

Ministerrat und besonders im Ackerbauministerium Mitteilung ge-

macht, dass ich dieses Vorgehen im Staatsinteresse nicht billi-

gen kann. Ich habe diese Mitteilung nicht im Interesse der

e   r 

Auf Vorhlt, dass die Coburger in der Lage gewesen wären,

aus diesem Holz der Weideflächen nicht nur die Vermögensabgabe

in Höhe von ca 22 Millionen Ke. sofort zu bezahlen, sondern so-

gar die völlig ungerechtfertigte Vermögensabgabe von lo4 Millio-

nen Ko., die im März l928 den Coburger Erben als vorläufig fest-

gestellt repräsentiert wurde, scheint zuzutreffen. Auf die Frage,

ob das Bodenamt nach Bozahlung dieser Vermögensabgabe den Co-

burgischen Besitz noeh in der Gänze im Zuge dor Agrarreform im

März l928 stark enteignet hätte, antworte ich mit einem glatten

Nein, soweit als Grund für die Entcignung nicht bezahlte öffent-

liche Abgaben in Frage gekommen wären.

Ich muss aber in diesem Punkte eine Einschränkung machen.

Mein Eindruck l928 ging dahin, dass eine volle Enteignung auch

bei Wegfall der Sehulden hätte evtl. in Frage kommen können,

weil für die Liguidation des Besitzes hochpolitische Gründe auch

maßgebend waren, über die man sich mir gegenüber nicht ausgespro-

chen hatta, Ich hatte den Eindruck, dass dio Coburger heraus-

sollten. Ich bin kein Politiker von Beruf gewesen und habe mich

daher um diese hochpolitischen Gründe nicht gekümmert. Ich bin

überzeugt, dass das tschechoslowakische Aussenministerium in

der Behandlung der Coburg-Frage ein gewichtiges Wort mitgespro-

chen hat.
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Auf Vorhalt, dass die Aussage des Ministerialrats Razim

über die unberechtigte Zwangsverwaltung und ihre schädigenden

Folgen klar dargetan haben, dass die Gründe, die man unpolitisch

zum Anlass der Liquidation Coburg-Kohary nahm, den Coburgern

überbürdet wurden, während sie den tschechoslowakischen Staat

selbst trafen, sodass sich das Bild aufdränge, den Ermordeten

zu bezichtigen, er sei an seinem Tode schuld, erkläre ich:

Wenn es so ist, wie es Dr. Razim schildert und er als Amtsver-

walter hatte ja die Pflicht, sich um Aufklärung zu bemühen,

dann stimmt meine Ansicht heute mit der Ansicht des Dr. Razim

überein.

Ich habe niemals Geheimfonds beim Bodenamt verwaltet.

Wenn mir vorgehalten wird, dass nochmals 6 Jahre nach

der ersten dohoda vom 24,März l928 eine Nach-dohoda Anfang

Januar l9z4 über 45 Millionen Kc. über den Coburg-Kohary-Besitz

zwischen dem Prinzen Philipp Josias und dem Bodenamt, die ich

sogar unterschrieben habe, ausgefertigt wurde, so erinnere ich

mich einer solchen dohoda nicht, Nachdem mir diese dohoda vom

24, Januar l9z4 vorgelesen worden ist, kann ich nur sagen,

dass ich staunen muss bezw. dass ich davon nichts weiss, Wenn

mir aber nunmehr die Aussage des Sektionschefs Dr. Novak vom

15.d.Mts, vorgehalten wird, wonach ich diese dohoda als Prä-

sident unterschrieben habe und im übrigen auch Novak in breiten

Ausführungen die Gründe für

dieses merkwürdige Sehrift-

stück in seiner Aussage dargelegt hat, so erkläre ich: ich weiss

heute nicht mehr die Zusammenhänge und Gründe, aus denen ich

dieses Schriftstück unterschrieben habe. Ieh haba bis heutigen

Tages nicht gewusst, dass otwas anderes mit dan Coburgern vor-

einbart worden ist, als dasjenige, was im Vertrage vom 24,März

1928 vereinbart wurde.

Ich erinnere mich auch nicht, dass ich von irgendeiner

Seite vor dieser Unterschrift gewarnt worden wäre. Es hat mir

auch keiner gesagt, dass as sich um ein ganz morkwürdiges Ver-

tragswerk handele, an welches auch der Sektionschef Dr. Novak

nicht mehr ran wollte. Nach Verlesung der Aussage Novaks in

dieser Frage erkläre ich, solbst boim schärfsten Nachdenken
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kann ich mich nicht dessen entsinnon, dass man mir die wahren

Gründe für den Abschluss dieser Nach-dohoda gesagt hätte.

Wahrscheinlich haben die Juristen mir dies als eine rein for-

mele Angelegenheit ohne jeden materiollon Hintergrund bei Un-

terschriftsvollziehung vorgelegt, hätten sie mir die geringsten

Bedonken vorgetragen, wie Novak houtc selber zugibt, hätte ich

meine Untersehrift verweigert. In rein juristische Angelegen-

heiten habe ich mich aber als Nichtfachmann niemals über die

Meinung moiner Reforenten gestellt.

Ich weiss nicht, warum den Übernahmspreis vom Jahre

1928 man nicht zur gorichtlichen Verteilung hinterlegt hat.

Ich hatte mich auch darum nicht zu kümmern.

Nach der Sitzung beim Herrn Staatssekretär Frank, in

welcher das Coburger Vergleichsangebot vorlag, bin ich mit

Novak und Rezim in don Ministerrat gerufen worden. Dort habon

die Herren Novak und Razim das Verfahren dos Bodenamtes als

völlig legal geschildert, was die Übernahme anbelangt, da-

gegen haben sie die Sehuld und die Verantwortung für dic Schä-

den aus der Vermögensabgabe, aus Zwangsvorwoltungen und ous

der Hodze-Weiden-Aktion als dem Bodenamt zu überbürdend, abge-

lehnt. Sie träfen nicht das Bodenamt. Auch ich habe mich die-

sen Ausführungen der beiden Herren ongeschlossen,

Wenn mir vorgehelten wird, dass Dr. Razim in seiner

Vernchmung erklärt hat, dass er dom Ministerrat sogar erklärt

habe, diese Schäden seien unzweifelhaft den Coburgern nicht

zu überbürden, sondern träfen diese Schedonsersntzforderungen

evtl. andere staatliche Stellen, so erkläre ich: Diese Äusse-

rung habe ich nicht gehört. Ich gebe aber zu, dass wir drei

untereinandor. uns in dem Sinne unterhalten haben und auch zu

dem Ergebnis kamen, duss es das beste wäre, Ordnung mit don

Coburgern zu machen. Ich habe diose unsere Meinung zwer nicht

im Ministerrat, wohl aber einigon Mitgliedern des Ministerrats,

mimlich Dr. Feicrabend, mitgeteilt. Er liess mir gegenüber er-

konncn, dass er einer solchen Einigung durohaus nicht ablch-

nend gegenüber stand. - Ich habe aber erfahren, dass er dio -

sen Standpunkt im Ministerrat solbst nieht vertritt bezw. dass

cr diesen Standpunkt dort vorgetregen hat. Ich war nicht daboi.
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Nachdem mir vorgehalten wird,. doss Rozim in seiner Ver-

nehmung zweierlci erklärt hat,

a) doss der Gegenvert der 972 o00 Festmetor Holz nicht

den Erben Koburg zugeflossen ist,

b) dass der Gogehwert des Holzes im Übernahmsvorfahren

des Coburgbositzes keine Wegfertigung gefunden hat,

sondorn nur der Preis für den reinen Grund und Boden,

stohe ich auf dem Standpunkt, dass der Gcgenwert dieses Holzes

in ciner entsprechenden Entschädigung don Coburg-Erben gebührt.

Wäre dioser Fall bei Absehluss des tbernahmsvertrages l928 uns

bekannt gewesen, bezw. zur Diskussionsbosis gemacht worden, wä-

ro ieh dem Bodenomt en oinor Lösung dioser Frago nicht vor-

übergegengen. Ich hätte keinesfalls es für rechtons erachtet,

bei Übergabe des Besitzes die Coburger darüber zu verweisen,

sieh der Gegenwert des Holzes etwa beim Ackerbauministerium

zu holer.

über die rechtlichen Fragon, werum Cyrill im Vertrag vom

24. März l928 erseheint und warum er am gleichen Tage vieder in

Sondcrurkunde bekennt, an der sogben verkauften Mosso keiner-

lei Rochte zu besitzon, vermcg ich nichts zu sagen. Das müssen

meine Juristen erkläron.

Mir ist aber so, als habe man bei Vorbareitung des Ver-

trags den Cyrill vorsorglich hereingonommen. Warum er dann

noch in den Vertrag hereinkam, trotzdem lo Tage vorher die

Rcehtslege dureh Urteil des Obersten Gerichtes in Brünn geklärt

war, weiss ich nicht,man vollte wohl gonz sicher gehen, und

zwei Urkunden bositzen, oine,in dor Cyrill dem Vortrag zustimmt,

oine andere, in der er seinc Nichtrechte an der verkauften Mcsse

unter Beweis stellt.

Wes nun die Person der Frau Herzogin von Schleswig-Hol-

stein anbetrifft, so haben mir meine Juristen bei Schluss des

Vertrage erklärt, auch gegen deren evtl. Regressansprüche habe

sich das Bodenamt in dem Vertrage gesichert. Ich habe mich mit

der Rechtslage in dieser Sache nicht beschäftigt.

Abschliessend kann ich sagen, dass ich bis in die letzte

Zeit hinein mich für meine Person einer Wiedergutmachung erwie-
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sener Schäden durch den Staat nicht widersetzt habe, selbst

zu einem Zeitpunkt, als mir die Aussagen des Ministerialrats

Razim und des Sektionschefs Novak, soweit sie mir vorgelesen

worden sind, in dieser Schärfe und Detailliertheit nicht be-

kannt waren.

Selbst gelesen

genehmigt

unterschrieben

gez. Dr. Vozenilek Jan

Geschlossen:

gez. Dr. Anders

gez. Böhm, HKK.
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15.6.1939

Franz

Novak
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Prag, den 15.Juni 1939

Es erscheint vorgeführt der Sektions-Chef im Landwirt-

schaftsministeriun Franz N o v a k , Derselbe hat sich zu sei-

ner Person bcreits am 22.Mai l939 geäussert in einem von ihm

verfassten Lebenslauf. Er wird heute zu den Beschuldigungen ge-

hört, die im Zusammenhange mit der Beschlagnahme bezw, den Ver-

kauf des Coburg-Koharyschen Fideikommiss- und Allodbesitzes im

r d  cr C 

Zur Sache:

Im Jahre l9l9 trat ich als Staatsbeamter in die Dienste

des Staatlichen Bodenamtes, wo ich allmählich zum Sektionschef

aufrückte. Es ist mir bekannt, dass im Jahre l9i9 bereits in

den Grundbüchern des Coburg-Koharyschen Besitzes, im folgenden

kurz "Coburg-Besitz" genannt, der zum weitaus grössten Teil in

der Slowakei lag, eine Vormerkung eingetragen wurde, auf Grund

welcher sich der Staat die Übernahme dieses Besitzes im Zuge

der Bodonreform und im Zuge des Fidei-Kommiss-Auflösungsgesetzes

sicherte. Diese Vormerkung ist eingetragen worden und zwar im

Grundbuehe des zuständigen Bezirksgerichtes. Damals lebte noch

der Prinz Philipp von Coburg.

Ich kann mich zu der Frage nicht äussern, ob der Coburg-

Besitz schon bei Lebzeiten des Prinzen Philipp, d.h. vor dem

3.Juli l92l, dem Todestage des Prinzen Philipp, endgültig als

Fideikommiss aufgelöst war, d.h, allodifiziert. Mir ist meines

Wissens auch keinerlei Abkemmen des Prinzen Philipp-Josias und

des Prinzen Gyrill bekannt, nach welchem sie sich nach dem Tode

des Erblassers in einer Natural-Teilung in den Besitz geteilt

hätten. Ich kann mich auch nicht entsinnen, wenn mir vorgehal-

ten wird, dass das Bodenamt einer solchen Naturalteilung zuge-

stimmt habe, dass dieses so gewesen sei. Auf die dem Vertrage

vom 24.März 1928 vorausgegangenen Zwangsverwaltungen oder Amts-

verwaltungen werde ich mich wunschgemäss später äussern. Auf die

Frage, wie es zu dem Vertrage vom 24, März l928 gekommen ist,

erkläre ich: Dieser Vertrag ist zustandegekommen und hat seine

paychologische Grundlage in der Tatsache, dass die Anwälte der
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beiden Prinzen uns an Stelle der geplanten Enteignung den Verkauf

des gesamten Coburg-Besitzes anboten. Es war natürlich für das

Bodenamt wesentlich einfacher, im Wege einer freihändigen Eini-

gung den Gesamtbesitz zu übernehmen, als im Wege einer öffent-

lich-rechtlichen Enteignung.

I Auf den Vorhalt, dass es doch gänzlich unverständlich

sei/ dass die zwei Coburger Prinzen die Überlassung der grossen

CtUoN

Allodwerte, die gar nicht der Bodenreform unterlagen, von sich

aus dem Bodenamt zur Überlassung angeboten haben sollen, erklä-

re ich: Mir sind die Motive, die zu dem Angebot führten, nicht

bekannt. Soviel erinnere ich mich, dass ich wohl den Prinzen nahe-

gelegt habe, sich zu einigen, sonst müsste ich das langwierige

und überaus den Interessen der Prinzen abträgliche öffentliche

Enteignungsverfahren durchführen.

Auf die Frage, ob auf die beiden Prinzen irgendwelcher

illegale Druck von irgendeiner Seite ausgeübt worden sei, sie zu

dieser Überlassung des Besitzes zu veranlassen, erkläre ich fol-

gendes: Mir ist von irgendeinem Druck nicht das Geringste bekannt.

Nachdem mir die Zeugenaussage des Rechtsanwalts Dr.Kyjows-

ki, Brünn, vor dem Bezirksgericht Wien IX, C g l/33, vorgelesen

worden ist, welche diesen ungeheuerlichen Druck als durch den

Präsidenten Vozenilek gegenüber den Prinzen selbst als auch ihren

Vertretern tatsächlich geschehen unter Beweis stellt, erkläre

ich: Diese Tatsachen kenne ich nicht. Ich habe diesen Verhandlun-

gen des Präsidenten Vozenilek nicht beigewohnt, er hat mir auch

hiervon nichts berichtet.

Ich hätte in meiner Eigenschaft als Sektionschef des

Staatlichen Bodenamtes auf Grund der bestehenden Gesetze weder

zu einem solchen Druckmittel geraten noch gegriffen, noch es ge-

billigt, wie ich diese Vorgänge, wenn sie sich zugetragen haben

sollten, auch heute nicht rechtens erachte und sie nicht billige.

Auf Vorhalt, dass es doch merkwürdig sei, dass die beiden

Prinzen nicht nur das der Bodenreform unterfallende Grundver-

mögen zum Kauf anboten, sondern auch das sonstige umfangreiche

freivererbliche Allodvermögen, und dass dem Vertrage vom 24.März

1938 weder eine Spezifikation dieses mitverkauften Vermögens bei-
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liege noch eine Einigung über den Kaufpreis der einzolnen über-

lassenen Werte unter Bildung eines Kaufpreises in Bausch und

Bogen , erkläre ich: Eine solche Überlassung fand ich auch

reichlich grosszügig. Mir var aber vom Präsidenten Vozenilck

ausdrücklich zur Pflicht gemacht worden, das gesamte Vermögen

der Coburger zu übernehmen, so dass die ganze Angelegenheit

Coburg-Kohary endlich ganz erledigt sei. Auf Vorhalt, dass es

doch völlig unverständlich sei, dass ich eine solche Forderung

ohne Rechtsgrund - denn ich gebe zu, dass ich eine Handhabe auf

dio Überlassung des beweglichen Vermögens nach den Bodengeset-

zen gar nicht hatte - gegenüber den beiden Prinzen durehsetzen

könnte, erkläre ich: Ich dachte mir, dass der Präsident Vozonilek

vorher mit den Vertretern der Prinzen sieh auf die Gesamtüber-

nahmo des Besitzes der Prinzen geeinigt habe. Jedenfalls bedurf-

te es eines Druckes meiner Person auf die Überlassung nicht

mehr, wohl aber entsinne ich mich, dass ich den Herren gesagt

habe, wenn sie nicht das gesamte Vermögen der Coburg-Kohary

übergeben, müsse ich zur Enteignung schreiten.

Auf Vorhalt, dass doch dann höchstens eine Enteignung

des Grund und Bodens hätte orfolgen können, erkläre ich: Das

ist richtig.

Auf Vorhalt und auf die Frage, ob ich nicht auch bei

diesen Vorhandlungen etwa den Prinzen gesagt habe, die Vermögens-

abgabe könne recht hoch werden, man könne kein Entgegenkommen

darin zeigen, wenn man sich der Überlassung des Gesamtbesitzes

verschliesse, erwidere ich: Das ist möglich, ich kann mich

nicht erinnern.

Auf Vorhalt, weshalb denn in dem Vertrage vom 24.März

1928 als Verkäufer des gesamten Coburg-Vermögens der Prinz

Philipp-Josias von Coburg und der Prinz Cyrill von Bulgarien

erscheinen und nicht ontweder beide Prinzen und die Frau Her-

zogin in ungeteilter Erbengemeinschaft oder der Prinz Philipp-

Josias allein, jedoch nur für das Fideikommiss-Vormögen und

der Prinz Philipp-Josias, Prinz Cyrill und die Frau Herzogin zu

Schleswig-Holstein für das Allod-Vermögen, erkläre ich:, Ich
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glaube und war auch so von dem Ministerialrat Razim unterrich-

tet, dass alleiniger Erbe sowohl des Fideikommiss- sowie des

Allodvermögens nur der Prinz Philipp-Josias sei. Ich glaube

nicht, dass ich das Testament Philipps von Coburg gelesen habe;

es ist aber auch möglich, dass ich es golesen habe.

Auf Vorhalt, wie bei dieser Information Razims überhaupt

Prinz Cyrill zum Vertragspartner in den Vertrag vom 24. März

1928 werden konnte, crkläre ich: Mir hat der Dr.Razim geraten,

ich soll auch vorsichtshalber den Prinz Cyrill von Bulgarien

hineinnehmen. Ich habe Razim gefragt, was denn Cyrill mit der

Sache zu tun habe. Ich weiss nicht, was er geantwortet hat. Auf

die Frage, wie man denn in diesem Vertrage der Pflichtteilserbin,

Herzogin zu Sehleswig-Holstein, Rechnung getragen habe, und ob

von deren Existenz etwa auch nichts im Bodenamt bekannt gewesen

sei, erkläre ich: Deren Existenz kannte ich. Sie hatte nach den

Ausführungon des Dr. Razim jedoch lediglich einen obligatorischen

Geldanspruch gegen den Erben Prinz Philipp-Josias, für das frei-

vererbliche Vermögen.

Auf Vorhalt, ob mir dann nicht bckannt sei, dass das Not-

erbenrecht der Herzogin gemäss den Anordnungon des Verlassen-

schaftsgerichts in Bratislava dinglich durch Intabulierung in

den Grundbüchern zu sichern war, erwidere ich: Eine solche Ver-

fügung des Verlassenschaftsgerichtes ist mir ebensowenig be-

kannt, wie die mir soeben vorgehaltene Tatsache, dass diese

Verfügung mit diner 4-jährigen Verspätung beim Bezirksgericht

in Revuca eintraf, dort formale Ablehnung durch den Richter

erfuhr, weil inzwischen das staatliche Bodenamt die Eintragung

des tschechoslowakischen Staates als Grundeigentümer erwirkt

hatte.

Auf Vorhalt, wie es denn eigentlich käme, dass in den

Grundbüchorn des Coburg-Koharyschen Fideikommisses in Revuea

vermerkt steht, dass der ganze Besitz vom Prinzen Philipp von

Coburg - nicht Prinz Philipp-Josias von Coburg - auf den tsche-

choslowakisehen Staat im Wege der Beschlagnahme auf Grund der

Bodenreformgesetzgebung übergegangen ist, anstatt dass im Grund-
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buch steht, wie es sich wirklich zugetragen hat, dass der Be-

sitz von den zwei Prinzen Philipp-Josias und Cyrill am 24.März

1928 an den tschechischen Staat verkauft worden ist, wobei ei-

ner noch bekennt, dass ihm keinerlei irgendwie geartete Rechte

an der soeben verkauften Substanz zustünden, erkläre ich: Wer

diese Eintragung in die Grundbücher veranlasst hat, weiss ich

nicht. Ich muss mich nunmehr berichtigen, wir haben diese Ein-

tragung doch vom Bodenamt aus veranlasst, wobei ich bemerke,

dass das Bodenamt gar nicht vorpflichtet war, das Vertragswerk

vom 24.3.1928 zu den Grundakten zu übersenden. Es genügte le-

diglich die Feststellung, dass der Staat Eigentümer des Besit-

zes geworden war auf Grund der Übernahmevermerke vom Jahre l919.

Auf Vorhalt, ob mir das Urteil des Obersten Gerichtshofes

in Brünn vom 14.III.1928 am 24.VIII.1928, dem Abschluß des Ver-

trages, bekannt gewesen sei, erkläre ich: dem Tenor nach ja.

Die Gründe kannte ich noch nicht. Auch dieses Urteil konnte

mich nicht abhalten, vorsichtigerweise Prinz Cyrill als Ver-

tragspartner auftreten zu lassen.

Auf die Frage, warum donn meine Vorsicht nicht so weit ge-

gangen sei, auch die Noterbin, dic Herzogin zu Holstein, zu

diesen Verkaufsverhandlungen zuzuziehen, weil doch dann erst al-

le an der ungeteilten Erbengemeinschaft Beteiligten zugestimmt

hätten, erkläre ich : das erschien mir nicht notwendig, da ich

die Noterbin nach österreichischem Recht nur als eine Forde-

rungsberechtigte gegenüber den Miterben auffasste. Auf Vorhalt,

dass man doch in der Sache Coburg-Kohary nicht einmal öster-

reichisches Erbrecht, zum andern wieder ungarisches Erbrecht an-

wenden könne, erkläre ich: Ich war der Meinung, dass der Noterbin

auch nach ungarischem Recht kein dirokter Anspruch gegenüber der

Substanz zustünde.

Auf Vorhalt, dass dem die Sicherungsverfügung des Nach-

lassgerichtes Bratislava entgegenstehe, erkläre ich: Diese Si-

cherungsverfügung der Erbansprüche der Herzogin an der Substanz

habe ich nicht zu Gesicht bekommen. Jedenfalls erinnere ich mich

nicht mehr daran.
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Mir wird soeben die Eingabe der Herzogin an das Aus-

wärtige Amt, Berlin, Anlage 75, Band 3 der Anlagen zur Kla-

geschrift vom l9.XII. 38 vorgelesen, in welcher die Herzogin

zwei ganz konkrete Anträge stellt:

a/ sie als Partei in dem geplanten Übernahmevertrag

zuzulassen, da sie nach ungarischem Rechte ein Erbrecht an

der Substanz hat,

b) bei Übernehme des Besitzes ein dem wirklichen Wert

des Besitzes von mehr als l2o Millionen Goldkronen, das ist

eine Milliarde Ke, entsprechenden Übernahmepreis festzuset-

zen. Ich erkläre hiezu:"Ich erinnere mich dieser Eingabe

nicht, es ist möglich, dass sie dem Bodenamt zugegangen ist.

Wie oben gesagt, war für uns die Frau Herzogin nicht Partei,

auch nicht Erbin". Auf die Frage, was denn aus dem ganzen

beweglichen Vermögen geworden sei, welches mit der dohoda

vom 24.III. l928 in das staatliche Eigentum übernommen wurde,

erkläre ich:"Damit habe ich gar nichts zu tun gehabt, weder

was die Kontrolle noch die Nachprüfung noch die Verwaltung

anbelangt. Dies lag lediglich dem Ministerialrat Dr.Razim

ob."

Auf Vorhalt:"Es ist richtig, dass einzelne Latifundien-

bositzer wesentlich höhere Preise im Wege freier Vereinbarung

vom Bodenamt für dio Überlassung ihrer Güter erhalten haben,

als in der Enteignungsgesetzgebung vorgeschen war, so der

Graf Fürstenberg, ein Baron Leforet u.a.mehr. Ob die Kobur-

ger mehr bekommen haben als ihnen nach der Enteignungstabelle

zustand, vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube fast ja.

Botr. der Vermögensabgabe, die für den Koburgischen

Bositz immer wioder neu festgesetzt wurde, schliesslich sogar

noch auf mehr als 75 Millionen Ke bei einer Gesamtvergütung

von ca. l3o Millionen Ke., erklärc ich:"Mit der Vermögensab-

gabe habe ich nichts zu tun. Wenn mir vorgehalten wird, dass

diese Vermögensabgabo sogar in Höhe von lo4 Millionen Ke.

als "vorläufig festgesetzt" bei Abschluss des Kaufvcrtrages

seitone des Bodenamtcs den Vorkäufern entgegengohalten wurde,

um sie für die Üborlassung des Besitzes gefügig zu machen,



--

02

so erwidere ich:"Ich erinnere mich nicht dessen. Wir liessen

uns jedenfalls die Horabsetzung der Ansprüche der Prinzen auf

eine angemessene Fcstsotzung der Vermögensabgabe pp mit ab-

troten, um spätar bei dom Finanzfiskus die Herabsetzung zu

botroiben,"

"Nachdom mir die Aussage dos Rechtsanwalts Dr. Kyjovski

vorgelesen worden ist, wonach den Erben kein Pfennig nach sei-

ner Ansieht verblieben wäre, wonn man es darauf ankommen lioss,

ein formalos Enteignungsverfahren durchzuführen, erkläre ich:

"Es iet durehaus richtig, dass den Erben nicht ein Pfennig ge-

blioben wäre. Das kann man sich an den fünf Fingern abzählen.

Wäre os nämlich bei der Vermögonsabgabe von lo4 Millionen ge-

blieben, weiterhin bei der Abdeckungsverpflichtung dor Agrar-

bank in Anrechnung auf den Übernahmspreis und sonstiger Schul-

don, Anwaltshonorare pp., so wäre wahrschcinlich noch ein

Minus entstanden."

Auf Vorhalt, dass es doch dem gesunden Menschenverstand

widerspricht, dass ich eine Varmögensabgabe von einem Vermögen

in ciner Höhe erhebe, für die nicht einmal zur Abdockung der

Grund und Boden ausroicht, sondern für deren Abdeckung sogar

noch das sonstige Vermögen herangezogen verden muss, ervidere

ich:"Ich bin für die Festsetzung der niedrigen Entschädigungs-

proise nicht verantwortlich zu machen, wie ich auch bestreite,

für meine Porson auf cine besonders hohe Festsetzung der Vermö-

gensabgabe hingewirkt zu haben. Das alles muss Dr. Razim auf-

klären, der es meiner Meinung nach aueh zu verantworten hat.

Er var ja an Stello der Erben in ihrem Interesse oingesetzter

Amtsvervaltor.

Man verkennt moino Stollung im Bodonamt vollkommen. Ich

war zwar Abteilungschef, war aber nicht berufen zur Überprü-

fung der Wertvorhältnisse, steuerlichon Belastung ote. Hier-

für war Horr Razim da. Er wer ja hiefür auch bezahlt." Er wohn-

te ja auch auf dem Besitz. Ich habe mich für die Grösse und

don Wert des Koburgschen Besitzes nie interessiort. Ich konno

weder die Wälder noch die Höre noch die Sehlösser. Ich var

nur einmal im Schloss St. Antol. Das Schloss war damals noch

schön möbliert. Wo die Sachen geblieben sind, woiss ich nicht.
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Auf Befragen muss ich erklären, dass mir cine vorläufig

festgesetzte Vermögensabgabe von lo4 Millionen zu hoch er-

schcint. Ich bastreite aber unter Hinweis auf diese vorläufig

fostgesetzte Abgabe und ihre rücksichtslose Beitroibung , die

Prinzen etwa gefügig gemacht zu haben, de Überlassungsvertrag

vom 24.III. l928 anzunehmen, vie das von Dr. Kyjovski behaup-

tet wird.

Auf die Frage, ob das Bodenamt ausser der dohoda vom

24. März l928 später nochmale einen Vertrag über das Koburg-

Erbo geschlossen habe, erkläre ich: Mir ist es so, als sei

noch eine spätero Nach-dohoda wegon Möbeln und Kunstwerten

goschlossen worden. Worum das geschah, weiss ich nicht, Auf

die Fruge, ob dennhoch cine weitere dohoda später geschlossen

vorden sei, erkläre ich, je, dicse Möbel-dohoda. Auf den Hin-

weis, dass je diese Frage schon in diesem Sinne beantwortet

gevesen sei und ob nicht noch eine dritte dohoda geschlossen

worden sei, erkläre ich:"Desson kann ich mich nicht erinnern".

Auf Vorhalt, dass doch im Jahre l934 nochmols eine

Nach-dohodc geschlossen vorden sei über 46 Millionen Ko,

an deren Abschluss der Reehtsanwalt Dr. Josifki, Prag, mass-

geblich mitgowirkt habc, erkläre ich:"Je, dessen entsinne

ich mich jetzt. Die Sache ist ll Jahre her, seit Abschluss der

erstan dohoda, ieh habc soviele Sachen bcarbeitet, dass ich

mich nicht natürlich jeder Einzelheit sofort auf Befregen erin-

nern konn. Nachdem mir die dohoda vom 24, Januar l934, Anlage

7l, Bend 3 dor Anlagen, vorgelosen vorden ist, erkläre ich,

"Dicse dohoda habe ich unterschrioben. Ebcnso der Präsident

Vozenilck. Ich habe mich gegen den Abschluss dioser dohoda

schr gevehrt und zwer gegenübor Dr. Kranar, weil ieh diese

dohoda sls überflüssig und übcraus irreführend auffasste.

Wesholb cine dohodn schlicssen, dio. schon 6 Jahre vorher

rochtsverbindlieh abgesehlossen war. Auf Befregon, welehen

Grund denn der Abschluss dieser dohoda hatte, erkläre ich:

"Mir scheint, dass men mit dom Abschluss dicser dohodn die

vorabsäumto amtliche Verteilung der einbchaltenen Gläubiger-

//

forderungen naehholcn vollte. Donn tatsächlich sind diese

46 Millioncn ja längst verteilt.
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Auf Vorhalt, dass damit vohl die Zuwiderhandlung des

Bodenomtes gutgemacht vorden sollto, dess sic entgcgen don

Bodingungen dor Ziffer 7 und Ziffer 1 am Sehluss des Vertrages

von 24. Mirz 1928 nicht gomäss § 47 dos Entschidigungsgesetzes

den Übarnchmspreis beim Verteilungsgericht hinterlegt bzv. zur

gerichtlichen Verteilung bereitgehelten habe, sondorn einmal

die 38 Millionen den beiden Prinzen direkt nusgchändigt habe

und die Gläubiger ohne gorichtliche Verteilung befriedigt habe,

orkläre ich: Diese Auffassung trifft hundertprozentig zu. Vor

Auflösung dos Bodonnntes und Übergang desselben ouf des Agrer-

ministérium musste dor Rechnungsabtcilung gegonüber aueh die An-

golegcnheit Koburg-Kohary abgereehnet vorden. Dor varstorbene

Dr. Kremar war Referent der Finnnzabteilung des Bodonemtes. Die-

sor drang ouf den Abschluss der dohoda vom Janunr l934, weil

or damit dio ausbedungcne gerichtliehe Verteilung nachholen woll-

to. Auf gut deutseh gesagt, er wollte dio Rechnung Koburg-Kohary

in Ordnung haben. Ich sträubte mich gegen diesen Absehluss mit

ellen Kräften, desglsiehen such anfangs Rechtsanwalt Dr. Josif-

ko. Nachdem aber Kramar Josifko die Bedenken nahm und ihm klar

machte, dass os sich nur um eino Formsache handlo, stimmte er

dieser Lösung bei. Ich selbst hatte gogon den Abschluss die

sehversten Bodenken, veil ein unbcfangener Dritter beim Lesen

dieser dohoda aus deren Inhalt gar nicht gescheit verden konnte.

Es bostend sogar die löglichkoit, dass derselbe' ouf eine zu-

sätzliche Zahlungsverpflichtung von ca.45 Hillionen Kronen über

don Vertrag vom 24, März l928 hinaus sehliessen konnto und demit

ouf die Tatsache, dass heute noch zusätzlich 45 Millionen Kronen

nebet Zins seit 28 für Rechnung der Verkäufer Koburgs da wären.

Ich bestreite auf des entsehiedendste, dass diese merk-

würdige dohoda etwa zu dem Zwecke abgesehlosson vordon ist,

einen Poston von 45 Millionen Kronen zu ternen oder zum Ver-

cel-inden zu bringon, trotzdon ich zugebe, dass die Fassung

der dohoda üboraus unglücklich ist, lnn hätto viel besser in

dicser dohoda den wirklichen Grund ihres Abschlusscs klar und

deutlich crwähnt und das rein Fiktive diescr dohoda herausge-

stollt.
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Auf Vorhalt, wie es denn dann möglich sei, dass sich in

den Grundbüchern des bereits im Jahre l928 restlos auf den

tschechoslowakischen Staat übergegangenen Besitzes Coburg-

Kohary heute noch dingliche Sicherungseintragungen von Gläubi-

gern vorfinden, wie Z.B. der Agrarbank, wie mir soeben berich-

-    da  d p o

fähige Quittungen hierüber zu don Grundbüchern eingereicht ha-

be, erkläre ich: Das ist mir völlig unverständlich. Die Agrar-

bank hat ihr Gold schon im Jahre l928 bekommen. Ich gebe auf

Vorhalt zu, dass diese gesamte Angelegenheit sehr dunkel ist.

Ich habe diese Wirkung bereits l934 befürchtet. Ich glaube

aber - und dies sage ich nurmehr auf Vorhalt, dass doch auch

Präsident Vozenilek dieses Vertragswerk cigenhändig unter-

schricben hat - ich glaube aber, dass ich Präsident Vozeni-

lek über diese moine Bodenken nicht Vortrag gehalten habe.Dies

war Sache des Dr. Kramér. Er vollte den Präsidenten aufklären.

Ob er es getan hat, vciss ich nicht, er ist tot. Auch Razim

war gegen dicse Abfassung. Er hat cuch die dohoda nicht unter-

sehrieben. Auf Befragen, ob mir etwas zu dem Anwurf bekennt ist,

dass der Minister Hodza unter Duldung des Bodenamtes die Be-

stoekung von Gooo Hektar Acker- und Waldboden mit einer Holz-

menge von 972 000 Festmetern besten Holzes in die eigene Ta-

sche verwandt habe, während es sich um die freiwillige Über-

lassung von 6ooo Hektar unbestockter Böden für kleinere Ge-

meinden auf Grund der Abmachung vom 7.Januar l923 handelte,

wodurch den Besitzern des Grundbesitzes bezw. den Erben ein

Schaden von weit über lo0 Millionen Ke, entstanden ist,er-

kläre ich: Von dieser Überlassung der Weidefläche weiss ich

überhaupt nichts. Hierüber wird nur die Zuteilungsabteilung

des Bodenamtes Auskunft geben können. Der Leiter dieser Abtei-

lung war Ministerialrat Ing. Petr. Derselbe war auch noch Chef

der Zuteilungsabteilung für die Slovakei bis in den Anfang

diescs Jahres hinein. Er hat sich erhängt. Im Amt vurde gesagt,

es handlo sich um einen Zusammenbruch der Nerven.
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Wenn mir vorgehalten wird, dass Dr. Anders vor Jahren

zu Zeiten, als dor Ministor Hodza noch Ackerbauminister im Am-

to war, dem damaligen tschechischen Aussenminister Dr. Beneš

in seinem Büro diesen Holzdiebstahl des Hodza vorgehalten habe,

und dass der Minister Beneš ihn hierauf nicht mit allen staat-

lichon Mitteln gezvungen habe, für diesen ungcheuerlichen Anwurf

cinzustehen, sondern dass er ihm nur geantvortet habe; "Dieses

Gerippe im Keller ist bekannt. Lassen Sie es ruhen. Sie sehen

ja, dass er noch Landvirtschaftsminister ist !", so kann ich

hierauf nur erklären: So etvas ist mir wnerklärlich, wenn

nicht unfassbar I

Über die Schäden, die durch die unrechtmässigen Zwangs-

verwaltungen auf Grund angeblich geschuldeter Vermögensabgaben

von dem Zwangsverwalter Nykl angerichtet wurden, vermag ich

nichts zu sagen. Dies wird Razim vissen.

Es ist mir auch nicht bekannt, dass Anfang 1923 seitens

des tschechischen Landwirtschaftsministeriums ein formeller Ver-

zicht auf Durchführung der Bodenreform gegenüber dem Coburg-

Kharyschen Besitz ausgesprochen worden war.

  a C Ca

legung über alle Vermögensbewegungen im Coburg-Koharyschen Be-

sitz seit dem Todestage des Erblassers vermag ich nicht zu ge-

ben. Ich kann auch nicht sagen, ob eine solche Rechnungslegung

bei dem Riesenumfang des Besitzes überhaupt möglich sein wird.

Ich weiss auch nichts von Pfändungen der Cyrill-Gläubi-

ger.

Auf Befragen, vas mir von einer Aktion des Deutschen Aus-

wärtigen Amtes vom Dezember l938 beim Aussenminister Chvalkovsky

in Sachen Wiedergutmachung Coburg-Kohary bekannt sei, erkläre

ich: Mich rief eines Tages der Minister a.D. Flieder an, und

erbat eine Information über die Angelegenheit Coburg-Kohary.

Ich erwiderte ihm, ich werde ihm den Ministerialrat Dr. Razim

schicken. Als er wieder kam, erzählte er mir telephonisch, er

habe dem Minister Flieder in der Sache Vortrag gehalten. Und

mehr habe ich in der Sache nicht mehr gehört. Als ich kurze
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Zeit darauf über den Minister Feierabend ein kurzes Exposé zu

Gesicht bekam, in welchem die Beschwerden der Coburger vorge-

tragen wurden, schickte ich es sofort dem Dr, Razim zur Äus-

serung. Er und Dr. Dirlam arbeiteten ein Antwort-Exposé aus,

in welchem die Ansprüche der Coburger zurückgewiesen wurden.

Auf die umfangreiche Klageschrift vom 19.XII.1938 /5 Bände/

einzugehen, war nicht möglich, weil man mir und Razim diese

Klageschrift niemals zugänglich gemacht hat. Ich höre heute einen

grossen Teil der Vorwürfe zum ersten Mal.

Auf Vorhalt muss ich erklären, dass bei der Schwere der

Vorwürfe, ihrer augenscheinlichen Substantiiertheit in fünf

dicken Bänden es mir schlechthin unverständlich erscheint, wes-

halb man nicht seit vielen Monaten seitens der damals maßgebli-

chen tschechischen Regierungsseite mir dieses Material zugäng-

lich gemacht hat, zumal man eine genaue Untersuchung dem Herrn

Reichsaussenminister Ribbentrop zugesagt haben soll.

Auf Vorhalt, dass ich seit l9l9 in der maßgeblichen Abtei-

lung des Bodenamtes für Beschlagnahmen sitze und heute auf Fra-

gen erkläre, dass ich gar nicht in der Lage sei, irgendein Ur-

teil über die Angemessenheit oder Unangemessenheit von Kauf-

preisen des Bodenamtes in den letzten zwanzig Jahren, beson-

ders in der Slowakei abzugeben, erkläre ich, eine solche Be-

gutachtung in wertmässiger Hinsicht lag mir gar nicht ob. Ich

habe mich nicht darum gekümmert, ob die 320 000 Morgen der Co-

burger in guter oder in schlechter Verfassung waren, ob sie

viel oder wenig wert waren, die Preise setzten beim Bodenamt

angestellte Ingenieure fest. Ich habe mich auch nicht darum

gekümmert, ob diese Preise unter dem gemeinen Wert lagen.

Auf Befragen, ob es bei meiner rein juristischen Tätig-

keit nicht meine Aufgabe gewesen sei, zu prüfen, inwieweit

S c e c caae

Friedensverträge, der Pariser Abmachungen etc. höher zu ent-

schädigen seien, wenn sie überhaupt enteignet werden sollten,

als eigene Staatsangehörige, erkläre ich: Auch hierfür war ich

nicht zuständig. Dieses Referat hatte dor Ministerialrat Dr.

Vondruska im Bodenamt. Er Iebt in Pension.
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fen, die mir in meiner Person als Sektionschef des Bodenamtes

hinsichtlich des Coburg-Koharyschen Besitzes unter Hinweis

auf die umfassende Substanziierungsschrift nebst Anlagen ge-

macht worden sind, antworten: Keiner dieser Anwürfe trifft

mich, ich habe vielmehr im Zusammenhang mit diesen Anwürfen

auf meine Referenten verwiesen, vor allen Dingen aber auf den

scharf umrissenen Auftrag des Präsidenten des Bodenamtes, Dr.

Vozenilek:

"...dass ich ihm dafür einzustehen habe, dass das gesam-

te Vermögen der Coburg-Kohary im Jahre l928 so oder so, d.h.

im Wege der freihändigen Vereinbarung oder im Zuge der Anwen-

dung der Bodengesetze auf den tschechischen Staat überzuge-

hen hatte".

Motive, Preise, Abdeckung von Schuldverpflichtungen ete.

gingen mich nichts an. Wenn Druck auf die Coburger ausgeübt

worden ist - und darüber spricht sich Herr Rechtsanwalt Dr.

Kyjovski aus -, so war es nicht mein Druck. Zu mir gelangte

die Angelegenheit schon in einem Stadium, in welchem die Prin-

zen den fraglichen Vertrag abzuschliessen bereit waren.

Ich will auch trotz allen Befragens kein Werturteil dar-

über abgeben, ob die Erledigung des Coburg-Besitzes nicht

die Grenze der Konfiskation streift. Auch auf die Frage, wie

ich mich einstellen würde, wenn mir für einen Besitz von

320.000 Morgen die Behandlung und das Vertragswerk vom 24.März

1928 und seiner Nachträge als Aequivalont geboten worden wäre,

will ich in meiner Stellung und als früherer Exponent der Bo-

denreformgesetzgebung und ihrer Durchführung nicht kritisch

antworten.

Mir ist bekannt, dass in allerletzter Zeit die Coburger

Entschädigungsansprüche im Protektorat Böhmen/Mähren angemel-

det haben und dass dieselben in ciner Sitzung vor dem Herrn

Staatssekretär Frank von Dr. Anders, Berlin, mündlich einge-

hend begründet worden sind. Mir ist auch bekannt, dass die Co-

burger bereit waren, ihre diesbezüglichen Ansprüche bei dem
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sofortigen Abschluss eines Vergleiches mit der tschechischen

Protektoratsregierung überaus zu ermässigen, und dass ein An-

gebot auf 125 000.000.- Kronen gemacht wurde, welehes dem Mi-

nisterrat vorgelegt werden sollte. Dieses Vergleichsangebot

sollte die Generalabfortigung aller irgendwie gearteten An-

sprüche umfassen, und zwar Wiedergutmachung der Weideflächen-

und Hodza-Holzschäden, Schäden aus unberechtigten Zwangs- und

Amtsvcrwaltungen, Ersatz jahrelang gezogoner Nutzungen, Er-

satz von Schäden allor Art im Zuge des jahrelangen Kampfes um

die Lösung des Coburg-Kohary-Problems. Ich kann am Schlusse

meiner heutigen Vernehmung und der zahlreichen Vorhalte, die

mir naturgemäss nur in ganz beschränktem Ausmaß zugänglich ge-

macht werdon konnten - da ich ja durch die tschechisehen Re-

gierungskreise nicht zu einem Studium der umfassenden Klage-

schrift in den letzten sieben Monaten gelangt bin - nicht

umhin, zuzugeben, dass mir gewisse Schadensersatzansprüche

der Coburger - seien si e durch eine Verstrickung unglückli-

cher Verhältnisse, durch eine damals im Zuge befindliche Er-

ledigung des Problems Coburg-Kohary, wie sie Dr. Kyjovski in

seiner Zeugenaussage darstellt - oder durch andore Motive

bedingt, nicht ungerechtfertigt erscheinen, und dass auch in

Ansehung des Riesenbesitzes, der im Streit steht, mir auch

das Vergleichsangebot der Coburger zum Zwecke der Befriedung

schon in der Sitzung bei Herrn Staatssekretär Frank durchaus

beachtenswert erschien.

Selbst gelesen:

genehmigt:

unterschrieben:

gez.Fr. Novak

geschlossen :

gez. Dr.Eberhard Anders

gez. Böhm, H.K.K.
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Vaclav Razim



Prag, den 16.Juni 1939

Vorgeführt erscheint Dr. Razim und erklärt;

Zur Person: Ich heisse Vaclav R a z i m , bin am l4.März l884

in Cercay bei Prag geboren, röm.-kath. Vor dem Weltkrieg war ich

beim Landesgericht in Prag, dann beim Kreisgericht in Tabor.

Sad c S  d  de

von 1914 - 1918 mitgemacht. Von 1919 bis 1922 war ich in Dien-

sten der tschechoslowakischen Regierung tätig,und l922 kam ich

als Rat zum Bodenamt. Dort war ich zunächst der allgemeinen

Rechtsabteilung zugeteilt, unter dem Chef Dr. Vallach. Bereits

nach 2 Monaten übernshm ich als Chef die Rechtsabteilung. Diese

habe ich bis 2l. März 1927 geleitet. 1927 wurde ich Amtsverwalter

der Coburg-Koharyschen Güter mit dem Sitz Jelsava bis April l928.

Mit diesem Zeitpunkt kehrte ich ins Bodenamt zurück und übernahm

die Grundbuchabteilung für Zuteilungen. Zuletzt war ich Sektions-

Chef der Gruppe II des Bodenamtes, d.h. der gesamten Grundbuch-

abteilung, der Rechtsabteilung, Abteilung für Verwaltung der

Fonds, Abteilung für Verwaltung der Kredite. Diese Gesamttätig-

keit übte ich seit l935 aus, jedenfalls seit Zusammenlegung des

Bodenamtes mit dem Agrarministerium.

Zur Sache: Im Jahre l927 wurde ich von meinem Chef, dem Sektions-

chef Novak, mit dem Auftrage nach Jelsava geschiekt, ihm einen

Bericht über die Verhältnisse bezw. Zustände auf dem Coburg-Ko-

haryschen Besitz zu geben. Grund hierfür war eine Reihe von Be-

schwerden über rückständige Löhne, Streitigkeiten zwischen den

Beamten, zwischen den beiden Prinzen von Coburg selbst, schlech-

te Bewirtschaftung durch den von dem Generaldirektor der General-

finanzdirektion in Bratislava eingesetzten Verwalter Ing.Nykl.

Derselbe war wegen Nichtzahlung der vorläufig festgesetzten Ver-

mögensabgabe und von Steuern zum staatlichen Zwangsverwalter der

Güter ernannt worden. In Jelsava fand sich eine ganze Kommission

unter meiner Leitung zusammen, welche die Rechtslage und die

wirtschaftliche Lage prüfte. Ich selbst prüfte die Rechtslage,

wer denn eigentlich als Besitzer des gesamten Besitzes in Frage

käme. Es herrschte nämlich zwischen den Prinzen Streit in der

Frage, ob das Fideikommiss Coburg-Kohary bereits am Todestage

des Prinzen Philipp, dem 3.Juli l92l, durch das Gesetz betref-
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fend Auflösung der Fideikommisse allodifiziert war. Sie strit-

ten damit über die Frage, wer die besseren Besitzrechte hätte.

Das Bodenamt stellte sich auf Grund meiner Untersuchungen auf

den Standpunkt, dass das Fideikommiss noch nicht aufgelöst sei

und dass damit Prinz Philipp Josias die besten Anrechte auf den

Besitz habe. Ich habe auch im Jahre l927 das Testament des Prin-

zen Philipp von Coburg auszugsweise gelesen. Fideikommiss-Erbe

war Prinz Philipp-Josias, Alloderben derselbe und Prinz Cyrill

von Bulgarien, Noterbin die einzige Tochter des Erblassers, die

Herzogin Marie Dorothee von Schleswig-Holstein. Die Lex-Cyrill,

welche die Allodifizierung des Coburg-Besitzes bereits vor dem

Tod des Prinzen Philipp fiktiv vorverlegte, wurde in der Slowa-

kei, wo der Besitz lag, nicht anerkannt, da dort ungarisches

a da Ta da dar fe   dm c

teilung aller Coburgischen Fragen als Jurist auf den Standpunkt

gestellt, dass das ungarische Recht anzuwenden sei. Hieran hat-

te auch nicht gestört der Passus des Testamentes, dass dassel-

be in Wien abzuhandeln sei. Jedenfalls habe ich immer die Auffas-

sung vertreten, dass die Liegenschaften dem Recht unterfallen,

das dort gilt, wo sie liegen. Hinsichtlich der Mobilien hielt

ich die Zuständigkeit des Kreiszivilgerichts Bratislava für ge-

geben.

Die Vertreter des Prinzen Philipp-Josias behaupteten

mir gegenüber immer, die Herzogin habe nur einen obligatorischen

Geldanspruch gegen beide Prinzen.

Auf die Frage, ob die Pflichtteilserbin nach ungarischem

Recht nicht auch ein gesetzliches Pfandrecht an der Erbmasse so-

lange habe, bis sie befriedigt ist, und sie durchaus nicht nur

auf den guten Willen und die Zahlungsfähigkeit ihrer Miterben

angewiesen ist, erkläre ich: Ich habe mich dem Standpunkt des

Prinzen Philipp-Josias angeschlossen, wonach ihr kein dingli-

ches Recht zusteht.

Auf den Vorhalt, dass diese Auffassung offensichtlich

falsch sei, dass sogar ein slowakisches Gericht, nämlich das

Nachlassgericht in Bratislava,sich auf den Standpunit gestellt
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hat, in einer Verfügung die Rechte der Noterbin dinglich si-

chern zu lassen, indem es verfügte, dass in den Grundbüchern

des Besitzes eine Vormerkung eingetragen werde. Zur Sicherung

des Noterbrechtes der Herzogin erkläre ich: Ich habe diese Ver-

fügung des Nachlassgerichtes Bratislava bis vor ca. voriges Jahr

nicht gekannt. Erst dann habe ich davon erfahren, ebenso davon,

dass diese Sicherungseintragung in den Grundbüchern tatsächlich

nicht erfolgt ist. Ich weiss nicht, warum dies nicht erfolgt ist.

Auf Vorhalt, dass beim Grundbuch in Revuca festgestellt

worden ist, dass diese Verfügung 4 Jahre lang irgendwo herumge-

legen hat, ehe sie den Weg nach Revuca fand, und dass der Rich-

ter aus rein formal juristischen Gründen die Sicherungseintragung

der Herzogin ablehnen musste und auch abgelehnt hat, weil inzwi-

schen das Staatliche Bodenamt den tschechoslowakischen Staat als

Eigentümer in die Grundbücher hatte eintragen lassen, erklüre

ich: Das alles habe ich erst vor ca. 1 Jahr von dem Oberfinanz-

rat Dr. Zuber erfahren. Ich bestreite ganz entschieden, diese

Sicherungsverfügung der Herzogin in der von mir geleiteten Rechts-

abteilung angehalten zu haben, sie etwa erst nach Revuca ge-

schickt zu haben, nachdem die Eintragung unmöglich geworden war.

Auch habe ich beim Nachlassgericht in Bratislava keine derarti-

gen Schritte unternommen.

Ich halte es absolut für ein schweres Vergehen der maß-

geblichen Personen beim Nachlassgericht in Pressburg oder der-

jenigen Personen, denen von Amts wegen diese Übersendung oblag,

dass diese Sicherungsverfügung nicht postwendend zum Grundbuch-

amt gelangte und durchgeführt wurde. Die Frau Herzogin hätte

bei Durchführung dieser Sicherung in jedem Stadium der ganzen

Erledigung der Frage Coburg-Kohary maßgebend gehört werden müs-

sen, sie hätte zu jeder Verfügung ihre Zustimmung geben müssen.

So wurde sie zu einer quantité négligeable, verlor jeden Ein-

fluss und wurde nicht gefragt. Ich habe es schon damals als ein

schweres Unrecht empfunden, was man der Frau antat. Als Grund

für die miserable Behandlung habe ich mir immer nur denken kön-

nen, dass die vorwiegend jüdischen Anwälte des Prinzen Philipp-
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Josias in Wien es ängstlich vermieden, eine reichsdeutsche Mit.

wirkung an der Abwieklung der Erbschaft zuzulassen. Auf die

Frage, warum das Bodenamt,die Rechtsabteilung,nicht von sich aus

die Rechte der Noterbin geschützt haben, erkläre ich, das war

nicht meine Sache, sondern Sache des Nachlassgerichtes in Bra-

tislava.

Auf die Frage, wie es denn eigentlich mit den Weide-

flächen Hodza stehe und dem von den Erben behaupteten Holzdieb-

stahl im Ausmaße von 972 000 Festmeter Holz, erkläre ich: Von

dieser Affüre weiss ich aus eigener Erfahrung nichts. Ich weiss

nur das, was ich im Jahre l927 festgestellt habe. Ich habe die

Recherchen ohne Auftrag meines Chefs unternommen, weil mich die

ganze Schweinerei geärgert hat. Da ich Amtsverwalterdes Coburg-

schen Besitzes war, fühlte ich mich in dieser Eigenschaft von dem

Standpunkt der Erben aus zu diesen Recherchen verpflichtet.Ich

habe diese Recherchen angestellt bei den Bezirkshauptmannschaf-

ten,vor allen Dingen der in Bresno, bei den Gemeinden, bei den

Beamten des Besitzes, bei den Vertretern des Prinzen Philipp-

Josias und bei den allerdings sehr wortkargen Holzverwertungs-

gesellschaften, die das Holz aufgenommen hatten.

Meine Feststellungen als Amtsvarwalterhaben folgenden Tat-

bestand ergeben, der loo %ig der Wahrheit entspricht. Ich füh-

le mich zu dieser Aussage verpflichtet, auch wenn ich damit

auf das Schwerste eine Reihe von staatlichen Organen der dama-

ligen tschechischen Regierung heute belasten muss. Ich will al-

lein der Wahrheit dienen. Ich kann dies umso eher, als ich mich

an diesen Vorgängen weder beteiligt noch mit einer Tschechen-

Krone bereichert habe. Ende l922 musstendie Coburgischen Eisen-

werke in Garamtal ihrc Arbeit einstellen. Die arbeitslose kom-

munistische Bevölkerung wiegelte hierauf die ländliche bäuer-

liche Bevölkerung auf dem Coburgischen Besitz auf in der Rich-

tung, die Gemeinden möchten von den Coburgern Landhorgabe for-

dern, und zwar zum Zweeke der Anlegung von Hutweiden für das

bäuerliche Vieh. Hierfür waren naturgemäss nur unbestockte fla-

che Geländestreifen geeignet, wo ein Viehtrieb Sinn hatte, da ja
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das Vich dio frische Grasnarbe sonst wegtrat. Wald, besonders

in älteren Beständen und an steilen Hängen war natürlich hierfür

gänzlich ungeeignet.

Die Auftrittein der politisch unsicheren Zeit bestimm-

ten die Coburger, Anfang Januar l923 - mir wird gesagt, dass

ein diesbezüglicher Vertrag vom 7.Januar 1923 vorliegt - 6000 ha

zu Weideflächen geeignete Ackerstriche und Waldbodens für klei-

nere Gemoinden im Wege der Überlassung an das Aekerbauministe-

rium; welches damals der Minister Hodza leitete, käuflich zu

üborlasson, und zwar zu einem überaus minimalen Preise, der fast

einer Überlassung ohne Gegenwert gleichkam. Hiergegen sicherte

das Ackerbauministerium meiner Erinnerung nach don Erben Coburg

zu, sie dann aus der Bodenreformgesetzgebung mit dem Restbesitz

auszulassen. Die Gemeinden und ihre Vorstände wurden nun sowohl

von den Kommuniston wie von einer Reihe meist jüdiseher Holz-

händler durch Bestechung, Gelangen, dahin gebracht, nicht etwa

geeignete Weideflächen auszusuchen, sondern das Verlangen auf

die Hergabe von Waldbeständen bester Qualität zu erheben. Vor

allen Dingen wählteh sie solche Waldflächen aus, die nahe bei

don Abfuhrwegen, Feldbahnen - besser gesagt Eiscnbahnen - lagen,

weil dies natürlich bei der Abholzung die Holzpreise ungemein be-

cinflusste. Der Ackerbauminister sandte eine Kommission auf den

Coburg-Besitz, welche die zu überlassenden Flächen endgültig fest-

stellen sollte. Diese Kommission hat sich offenbar für die völ-

lig unberechtigten Wünsche der Gemeinde gewinnen lassen und muß

auch dem Ackerbauminister Hodza die Erlaubnis abgewonnen haben,

seine Genehmigung zu erteilen. Als die Erben Coburg hiervon er-

fuhren, gingen sie dagegen an, erreichten aber bei Hodza nicht

mehr, als dass man ihnen meiner Erinnorung nach versprach,dass

man sich spätur über den Gegenwert des abgeholzten Holzes mit

den Erben einigen werde. Diose Einigung ist nie erfolgt. Die

Dinge 'haben sich dann auf dem Coburgischen Besitze weiter wie

folgt abgospielt; eine ganze Hordo von jüdischen Holzhändlern

T c a  a  

Bestechungen an die Gemoindovorstände die Holznutzung für einen



A

-6 -

geringfügigon Preis ab, um sie, wie ich festgestellt habe, oft

am andoren Tage schon mit einem ungeheuren Nutzon an eine an-

dere Firma weiter zu verkaufen, ohne dass sie überhaupt das Holz

angerührt hätten. Diese Grossfirmen habon dann auf Grund ihrer

Verträge in den Jahren von 1923 bis l928 diese Nutzungen ausge-

übt. Als ich l927 als Amtsverwalter auf den Besitz kam, kann ich

nur sagen, standon mir die Haare zu Berge übor die Zustände,

die in den Forsten herrschten. Die Holzhändler hatten Sägewerke

angelegt, wüteten in den Wäldern nach ihrem Belieben und kehrten

sich um meine Einsprüche als Amtsverwalter einen Pfifferling.

Ich habe Eingabe auf Eingabe verfasst, um diesem Treiben ein En-

de zu machen, und zwar an den Bozirkshauptmann in Brezno. Der

Erfolg war gleich null. Man sagte mir, die Bezirkshauptmann-

schaft überwache das sehon, ich brauche mich nicht darum zu küm-

morn. Besonders schlimm lagen die Verhältnisse in den Weidege-

nossenschaften Herpa und Telgart. Im letzten Ort stand ein gros-

ses Sägowerk, welches Tag und Nacht arbeitete. Ich selbst als

Amtsverwalter hatte nicht cinmal Holz für die eigenen Belange

des Besitzes, um durch Holzeinschlag Löhne zu zahlen, Steuern

zu begleichen und dergl. mehr. Nicht einmal die Hypothekenzin-

sen für die Agrarbank konnte ich aufbringen. Ich stand dabei,

wie täglich dic Lastfuhrwerke mit 40 m langen Stämmen an mir vor-

beifuhren, während ieh gezyungen war, aus den schwersten Höhen-

lagen das Holz unter ungewöhnlichem Kostenaufwand einzuschlagen

und zu Tal zu bringen. Als ich mich an die Holzgesellschaften

wandte, ihm ihnen Holz zu verkaufen, lachten sie mich aus und

verviesen auf ihren eigenen Einschlag, der sie wesentlich bil-

liger käme als mein an und für sich schon bis zum äussersten

gedrücktes Angcbot. Ich habe diese skandalösen Zustände dem

Präsidenten Vozenilek, und zwar im Jahre 1927, vorgotragen.

Er schlug die Hände über dem Kopf zusammen, konnte aber auch

nichts dagegen unternehmen, da die Holzgesellschaften sofort die

Gerichte in dcr Richtung in Anspruch genommen hätten, die Er-

füllung ihrer Verträge zu verlangen.
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Auf die Frage, ob die Ziffer von 972 000 Festmeter Holz

als den Coburger Erben abgenommen verlässlich zutrifft, erkläre

ich als Kenner der Forsto , die Ziffer wird durchaus stimmen.

Es handelte sich hierbei um die besten Holzbestände des Coburg-

schen Besitzes, gelegen an der günstigsten Abfuhrmöglichkeit.In

Ansehung der Holzknappheit in den Jahren l923 bis 1928, der be-

ginnonden Bautätigkeit nach dom Kriege, der auflobenden Sied-

lungstätigkeit, in Ansohung der Tatsache, dass vir aus dem Co-
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nach England, Holland, nach Deutschland für spezielle Rammpfähle

für Hafenanlagen, Bauten auf moorigem Grunde usw. liefern konn-

ten, kann man gut und gern diesen 972 o00 Festmetern unter Abzug

der Werbungskosten einen Reinerlös von l2o Ke. pro Festmeter an-

nehmen, so dass sich der Gesamterlös zum Schaden der Erben auf

ca. ll6 Millionen Kc. beläuft. Nicht gerechnet den Zins seit der

angefangenen Nutzung bis zum heutigen Tage.

Auf die Frage, wer denn nun den Gegenwert dieses Holzes

erhalten habe, erkläre ich: Das ist eine sehr schwierige Frage.

Mir scheint, dass dieser Erlös in vielen Händen hängen geblieben

ist. Am wenigsten werden die Gemeinden bekommen haben. Selbst

mit diesem Erlöse, der den Gemeinden gar nicht gebührte, denn

sie hatten ja nur ein Anrecht auf das Land, wirtschafteten die

Gemeinden nach ihrem Belieben. Unter Aufsicht der Bezirksbehör-

den kauften sie die blödsinnigsten Sachen, bauten Häuser als

Gesellschaftshäuser für Versammlungen; wo sie Schulen bauten

und Feuerspritzen kauften, hat die Verwendung der Gelder noch

einen guten Zweck gehabt. Der Löwenanteil ist bei den Holzge-

sellschaften hängen geblieben. Wer hinter diesen stand und an

diesen verdient hat, vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube

nieht, dass der Minister Hodza sich daran bereichert hat. Einen

schweren Vorwurf muss ich ihm machen, dass er diesem ganzen un-

gesetzlichen Treiben zustimmte, zum mindesten diese Zustände jah-

relang duldete, die er mit einem Federstrich nicht nur hätte

hindern können, sondern die er nach der Auffassung des Boden-

amtes auch pflichtmässig hätte hindern müssen. Mindestens musste
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er Vorsorge tragen, dass dieser Erlös den Coburger Erben zugute

kam, sei es nun im Wege der Gutschrift auf die vorläufig veran-

lagte Vermögensabgabe oder durch bare Auszahlung an die Erben

bezw. Hinterlegung beim Gericht. Abschliessend möchte ich hier-

zu sagen, dass eine Vergütung an die Erben Coburg für diese Holz-

 ro r  a d   

auf Veranlassung des Ackerbauministeriums zum Zwecke der Vergütung

an die Coburger dann in die dohoda vom 24.Mäirz 1928 mit hinein-

genommen. Es handelt sich natürlich um einen ganz geringfügigen

Betrag und derselbe hat mit den Holzschlägerungen nichts zu tun.

Es sind dann auch nach der Überlassung der Güter noch unzählige

Versuche seitens aller möglicher Beauftragter des Prinzen Philipp

Josias unternommen worden, das Holz bezahlt zu bekommen. Wir im

Bodenamt hatten hierfür keine Möglichkeit, trotzdem ich zugcbe,

dass mir die Forderung nicht ungerechtfertigt erschien. Ich ha-

be dic Petenten zum Ackerbauminister Bradac geschiekt, später

zum Aekorbauminister Dr. Zadina, wo ja der Schaden schliesslich

angerichtet worden war. Auch dort scheint man nichts orreicht zu

haben. Dort schob man die Dinge wieder auf das Bodenamt und sag-

te, der Besitz soi in der Bodenroform durch das Bodenamt über-

nommen wordon, die Schäden werden im Übernahmsprois mitreguliert.

Diese letztere Angabe war aber nicht wahr, wir haben nur die Wei-

deflächen bezahlt.

Dieses ganze Kapitel Hodza-Weiden ist ein überaus trü-

bes Kapitel in der Behandlung des Coburgischen Besitzes, wel-

ches auch jahrelang die öffentliche Atmosphäre auf das schwer-

ste vergiftet hat, weil man im Zusammenhange damit eine ganze

Reihe von Beamten immer angriff und verdächtigte, die mit der

Sache überhaupt nichts zu tun hatten, nämlich die Funktionäre

des Bodenamtes. Dass wir bei der Übernahme der Coburgischen Gü-

ter diesen Schaden, der fast dem ganzen Übernahmepreis gleich-

kam, nicht im Etat des Bodenamtes ausgleichen konnten, ist nicht

unsere Schuld. Hierfür hatten wir gar keine Mittel. Diese konn-

ten nur aus dem Etat des Agrarministeriums kommen. Hätte man

sie in diesen Etat eingestellt, dann wäre dio ganze Misswirt-
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schaft in den Parlanenten zur Sprache gekommen, Dies schien

man im Agrarministerium unter allen Umständen vermeiden zu

wollen.

Auf die Frage, die mir als Juristen in maßgeblicher

Stellung als dem Leiter des Rechtsamtes des Bodenamtes gestellt

wird, ob ich der Auffassung bin, ob der Staat für diese Miss-

wirtschaft haftet, erkläre ich: ich bitte mir die Beantwortung

dieser Frage zu erlassen, da ich noch im aktiven Dienst als Mi-

nistorialrat stehe. Im übrigen beantwortet sich die Frage aus

meiner Zeugenaussage.

Hierzu möchte ich eine besondere Aussage machen, und

zwar freiwillig ohne Befragen: Nach der letzten Konferenz vor

Herrn Staatssekretär Frank im Protektorat fand eine Minister-

ratssitzung der Protektorats-Regierung für Böhmen und Mähren

statt, in der sowohl Sektionschef Novak, wie auch ich persön-

lich gehört wurden. Wir beide haben in dieser Sitzung klar und

deutlich zu erkennen gegeben, dass uns die Forderungen der Co-

burger Erben nicht grundlos erschienen,und haben offen dazu ge-

raten, dem Angebot näher zu treten, weil wir der Auffassung

waren, dass hinsichtlich der Angelegenheit Hodza-Weiden und Ver-

mögensebgabe die Dinge nicht in Ordnung gewesen sind, zummin-

desten grosse Fehler gemacht worden seien.

Wenn mir vorgehalten wird, dass gestern der Sektions-

 chef Novak auf Befragen, öb er in der Ministerratsitzung gehört

worden sei, geantwortet hat, weder er noch ich seien vom Mi-

nisterrat gehört worden, so ist dies unwahr. Nur wir beide sind

gehört worden. An der internen Beratung und Abstimmung über die

zu erteilende Antwort haben wir nicht teilgenommen.

Damit möchte ich zur Darstellung eines anderen Falles

von Schäden kommen, hinsichtlich deren mir auch eine gewisse Be-

rechtigung der Forderungen der Coburger gegeben erscheint, näm-

lich zu der Frage der Festsetzung der Vermögensabgabe. Hierbei

handelt es sich nach meiner Auffassung auch um ein ganz beson-

ders trauriges Kapitel, velches in seinen Auswirkungen immer

dem staatlichon Bodonamt und seinen Punktionären in die Schuhe

geschoben ist, während die Schuldigen nach meiner Auffassung
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in der tschechischen Finenzverwaltung sassen. Man hat m.W. die

1.

Vermögensabgabe im Jahre l922/23 auf etwas mehr als 20 Millio-

nen Kc. in der Finanzdirektion in Brntislava vorläufig festge-

setzt. Es stand nach meiner Auffassung nicht das mindeste im

Woge, diese Vermögensabgabe endgültig zu diesem Zeitpunkt fest-

zusctzen und die sofortige Bezahlung zu verlangen, was zu erfül-

len eine Kleinigkcit gewesen väre. Auf der ganzen Herrschaft wa-

ren nachweisbar keine Schulden. Als die Coburger Anstalten mach-

v ten, die Vermögensabgabe zu bezahlen, und zwar auf Grund einer

//

Anleihe bei der Agrnrbank in Prag, schaltete sich der damalige

Generaldircktor der Coburgischen Güter, der spätere staatliche

Zwangsverwalter Ing. Nykl, ein, indem er, wie mir berichtet

wurde, bei seincm Freunde, dem Generaldirektor der Generalfi-

nazdirektion in Brntislava - den Namen wird Ministerialrat Dr.

Dirlam sagen können, der Name wird auch mir vielleicht noch ein-

fallen, er lebt in Prag in Pension - es erreichte, dass dieser

eine Kommission des Finenzministeriums nach der Bez.Stadt Tor-

nala nuf die Coburgischon Güter schickte unter Führung des Ober-

sten Finnnzrates Hrdleicka - ich wciss nicht, wo er sich jetzt

befindet -, welche zu dem Ergebnis kam, die vorläufig fostge-

im Wege der vorläufigen Festsetzung. Diese Vermögensabgabe konn-

ten die Coburger im Woge-einer Anleihe nicht aufbringen. Dem

stand aber auch noch ein anderer Grund im Wege, nämlich das wah-

re Ziel Nykls, den Generaldircktor der Finenzdirektion zu be-

stimmen, vogen Nichtznhlung der vorläufig festgesetzten Vermö-

gensabgabe die Zwangsverwaltung über alle Güter durch das zu-

ständige Gericht in Revucc und anderen 9 Gerichten - je nach

ihrer örtlichen Zuständigkeit - anordnen zu lassen und den Gene-

raldirektor Nykl zum Zwengsverwalter zu bestellen.Dies erreich-

te Nykl. Die Zwangsverwaltung wurde angeordnet, Nykl wurde

Zwengsverwalter. Nykl hätte unzweifelhaft die Genehmigung zur

Aufnahme eines Kredites von 72 Millionen Kc. gleichfalls ver-

weigert bezw. hintertrieben, weil ja sonst die Zwangsverwaltung

gefallen väre. Er selber wäre Gefchr gelaufen, dann seinen Po-

sten zu verlieren, denn soine Machenschaften waren den Cobur-
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gern bekannt geworden. Es sind m.W. loo-te Beschwerden von Dr.

Josifko verfasst worden, jedoeh völlig erfolglos. Nykl blieb. Im

Jahre l926 kam es zu einer vorübergehenden Aufhebung der Zwangs-

verwaltung, weil man die Coburger dahin brachte, ein Direkto-

rium an Stelle der Zwangsverwaltung zu akzeptieren, bestehend

wiederum aus demselben Nykl, einem Holzhändler Arpart Nobel,

einem ungarischen Juden, der offensichtlich mit Nykl unter ei-

ner Decke steckte, und aus dem Rechtsanwalt Dr. Josifko,Prag.

Da aber Nykl Josifko völlig ausschaltete, dieser im übrigen die

Machenschaften Nykls nicht mitmachen wollte und auf klare Verhält-

nisse drängte, Zerplatzte dieses Direktorium nach 3 Monaten mit

dem Erfolge, dass wieder auf Antrag der Generaldirektion in

Bratislava Nykl zum zweiten Mal zum Zwangsverwalter des Coburgi-

schen Besitzes bestellt wurde. Der Erfolg war der, dass die

Vermögensabgabe im Wege der vorläufigen Festsetzung, sei es nun

durch Zinsenauflauf, sei es durch neue Bewertung auf lo4 Millio-

nen Kc. anwuchs. Es ist dann meiner Tätigkeit zu danken gewesen,

dass im Jahre l927 auf die unzähligen Beschwerden wegen der un-

geheuerlichen Misswirtschaft des Nykl, der die Coburger nicht

einmal in die Kanzleien der eigenen Gutsverwaltungen hinein-

liess, auf Veranlassung des Finanzministers Dr. Englisch die

Zwangsverwaltung des Nykl aufgehoben und im Wege der Amtsver-

waltung mir selbst übertragen wurde.

Ich selbst sah mich auch ausser stande, diese Vermögens-

abgabe zu bozahlen, die ich im übrigen auch für völlig ungerecht-

fertigt hielt. Sie war ja auch offensichtlich immer nur zu dem

Zweck erhöht worden - wie ich annehme, die Zwangsverwaltung des

Nykl am Leben zu erhalten.

Ich trug dieses auch dem Stellvertretenden Präsidenten

des Bodenmates Dr. Radlinski vor, der mir crklärte:"Mensch,be-

antragen Sie Konkurs, sonst gehen Sie eines Tages noch ins Ge-

fängnis I"

Die Festsetzung der Vermögensabgabe auf lo4 Millionen Kc.

hatte aber noch eine andere furchtbare Auswirkung. War sie be-

rechtigt - und sie konnte nur borechtigt sein in Ansehung des
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wirklichen Wertes der Güter -, dann wuchs der Preis der Co-

burgischen Güter für die in Aussicht genommene Übergabe der

Güter auf ca. 650 Millionen Kc., da die Vermögensabgabe nie hö-

her als 15 oder 25 % des Wertes gesetzlich betragen durfte.

650 Millionen Kc. für die Güter zu zahlen, war aber wiederum

nach Auffassung des Bodenamtes eine Unmöglichkeit, besonders

nicht in Ansehung der Devastiertheit durch die staatlichen

Zwangsverwaltungen und die schwere Schädigung der ungeheueren

Holzentnahme im Zuge der Hodza-Weiden-Aktion, im übrigen in

Ansehung des Windbruches der Jahre 192l/22. Hier biss sich al-

so - um vulgär zu sprechen - die Katze in den Schwanz. War die

Vermögensabgabe von lo4 Millionen Kc. rechtens, dann konnte der

später den Coburgern gebotene und auch tatsächlich ausgezahlte

Kaufpreis nicht l3o Millionen Kc. betragen.

Es ist auch später diese Vermögensabgabe nach der Über-

gabe der Güter durch die Coburger vom Staatlichen Bodenamte

auf Grund des Einspruches des Bodenamtes wieder auf 21 989 447

Kc. - die Ziffer wird mir soeben vorgelesen und wird richtig

sein - herabgesetzt und bezahlt worden.

Auf die Frage, ob diese Festsetzung mir bei Abschluss

des Vertrages vom 24. März l928 bereits bekannt gewesen ist,

erkläre ich: mir war durchaus bekannt, dass diese Summe im End-

effekt erreicht werden wird, weil auch die endgültige Festset-

zung der Vermögensabgabe dem Staatlichen Bodenamt als Unterneh-

men gegenüber niemals zog. Die zu erwartenden Schwierigkeiten

des Finanzministeriums bei der später von uns betriebenen Herab-

setzung sind auch eingetreten, haben aber nichts dem Finanzmi-

nisterium genützt.

Auf die Frage, ob bei den Verkaufsverhandlungen der Gü-

ter den Coburgern durch das Bodenamt diese Vermögensabgabe von

72 Millionen Kc. bezw. lO4 Millionen Kc. entgegengehalten worden

sei, erkläre ich: sicherlich hat man den Coburgern die Riesenge-

fahr aufgozeigt, dio ihnen bei einer Weigerung, den Besitz ge-

mäss unseren Vorschlägen dem Bodenamt zu überlassen, ihnen aus

diesen Festsetzungen der Vermögensabgabe erwachsen müsste . Denn
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als Privatleute hatten sie natürlich einen ganz anderen Stand

gegenüber dem Finanzministerium, welches den Coburgern niemals

die Herabsetzung bewilligt hätte,

Auf die Frage, dass doch eigentlich die hohe Festsetzung

den Coburgern nur angenehm sein konnte, weil sie dann dem Bo-

denamt gegenüber unter Hinweis auf die staatliche Einschätzung

durch die staatlichen Finanzbehörden einen 6- bezw. 4-fachen

Preis dieser Abgabe für ihre Güter hätten aufmachen können, er-

kläre ich: Diese Forderung wäre wicder vom Bodenamt nicht er-

füllt worden. Für uns stand der Übernahmepreis bei l3o Millio-

nen Kc. fest.

Das ganze Manöver der gleitenden Vermögensabgabe hat uns

im Bodenamt ungeheuer gehindert und hat auch die Verlassenschaft

und ihre Liquidierung verhindert, über 8 Jahre verzettelt und

ungeheuere Schäden ausgelöst. Wenn mir vorgehalten wird, dass

eine Horde von jüdischen Anvälten und weiter dazu noch Rechts-

anwalt Dr. Josifko, Prag, zusammen mehr als 30 Millionen Kc. er-

halten haben, so habe ich zwar von hohen Honoraren gehört, bin

aber erstaunt, dass solche Vermögenswerte hergegeben werden

mussten..

Ich behaupte sogar heute, dass wenn ich ein Jahr früher

als Amtsverwalter nach Jelsava gekommen wäre, hätten die Cobur-

ger auch heute noch die Hälfte ihres ganzen Besitzes ohne jede

Belastung.

Auf die Frage, warum man nun im Jahre l928 mit aller

Macht zur Liquidation der Coburgischen Besitzungen in Bausch

und Bogen schritt, und zwar um jeden Preis, erkläre ieh folgen-

des: Der Präsident Dr. Vozenilek hattc von oben - worunter ich

den Ministerrat verstandon wissen will - den Wink bekommen,die

Angclegenheit Coburg um jeden Preis zu liquidieren. Die Stän-

kereien um die Hodza-Afräre, Prozesse, in denen man staatli-

che Funktionäre beschuldigte, bestechlich zu sein, vom Minister

bis zum Amtsdiener herunter, die staatlichen Zwangsverwaltun-

gen mit ihren ungeheuren Schäden, die zwangsläufig anwachsende

Verschuldung des Besitzes gegenüber Krankenkassen, Stouerbehör-
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den ctc., das Gesponst der Vermögensabgabe, Erbschaftsgebühren,

Hypothekenzinsen, waren unerträglich.

Auf die Frage, dass doch dem Bodonamt lediglich nur der

Grund und Boden für eine Enteignung unterfiele und es unver-

ständlich sei, wie man von den Coburgern die Überlassung des

sonstigen Mobilienbesitzes fordern konnte, erkläre ich: Das

stimmt für die Enteignung, stimnt aber nicht für die Verhaf-

tung des Coburger Vermögens der Finanzverwaltung gegenüber.

Denn für die Vermögensabgabe haftete auch das mobile Vermögen.

Man hat deshalb im Bodenamt gerechnet und gerechnet, wie man den

Coburgern nach Bereinigung aller Schuldverpflichtungen noch et-

was bares Geld auszahlen konnte. Dies war nur möglich, wenn das

2

o    

22

lich um ca. 83 Millionen abschrieb, und zwar als ungerechtfer-

8Z tigt. Ich selbst habe auf die Coburger keinerlei Druck ausge-

übt. Ich habe sie nur wissen lassen, dass der Besitz, so wie ihn

die Coburger bezahlt haben wollten, nicht bezahlt werden kön-

ne, und dass sie bei einer freiwilligen Überlassung des Besit-

zes sozusagen noch die Kleider retten könnten, während sonst

der völlige Zusammenbruch drohe und sie plus minus null den Be-

sitz verlören.

Auf die Frage, warum denn der Besitz nicht teurer bezahlt

werden konnte, erkläre ich: Ich war für die Bewertung der Lie-

genschaften nicht zuständig. Dies waren vielmehr angestellte

Agraringenieure des Bodenamtes. Die Mobilienverte wurden bewer-

tet von dem Direktor des Prager Museums Novotny. Das lebende

und tote Inventar wurde gleichfalls von den technischen Orga-

nen abgeschätzt.

Ich bin nicht berechtigt, ein Urteil über die Bewertung

abzugeben. Ich bin Jurist. Wenn ich selbst Besitzer dieses Be-

sitzes gewesen wäre, hätte ich gegen den Preis des Bodenamtes

durch Gegengutachten rekuriert, da ich für meine Person nicht

anstehe zu erklären, dass der angebotene Preis recht niedrig

war. Nur in den Fällen, in denen bei gemischten Schiedsgerich-

ten die Unangemessenheit des Preises rechtskräftig angefochten
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höhere Kaufsummen gezahlt werden.

Die Coburger haben auch das internationale Schiedsge-

richt in Paris mit einer solchen Klage beschäftigt. Sie sind

aber abgewiesen worden, und zwar aus formalen Gründen,weil sich

die Coburger nicht haben enteignen lassen, weil sie die Güter

verkauft hatten und das internationale Schiedsgericht sich auf

den Standpunkt stellte, dass dann seine Zuständigkeit nicht ge-

geben worden sei, auch nicht die Zuständigkeit für eine Entschei-

dung, ob für den Abschluss des Kaufvertrages Zwang oder Drohung

in Frage gekommen wäre. Diese Klage mussten die Coburger im Wege

des ordentlichen Rechtsweges als fiskalische Klage durchführen.

Demnach stelle ich mich durchaus auf den Standpunkt,dass

es richtig ist, dass Ausländern ein Weg zur Festsetzung einer an-

gemessenen Bezahlung durehaus im Wege des Beschreitens des

Rechtsweges vor dem internationalen Schiedsgericht offenstand.

Die Coburger aber wählten den Weg des Verkaufs.

Auf den Vorhalt, dass dies doch nur de jure vielleicht

zuträfe, weil sie ja nach ihren eigenen Angaben zum Verkauf ge-

presst worden wären, und dass sie dann den Weg ja beschritten

hätten,indem sie den Verkauf als ein Essentiale des Enteig-

nungsverfahrens hinstellten, erklire ich: Diese Auffassung hat

das internationale Schiedsgericht nicht geteilt. Die Coburger

hätten eben vor dem Verkauf gegen den Druck angehen müssen.

Auf Vorhalt, dass doch dann die Vermögensabgabe eine

überragende Rolle gespiolt hätte, erklire ich: Das habe ich ja

schon oben gesagt. Hierfür bin ich aber nicht verantwortlich

zu machen. Der Wunsch, dass die Coburger mit ihrem Vermögen aus

dem Lande verschwinden, ging von hoher Hand aus.

Die Verhandlung wird vorläufig abgebrochen:

laut diktiert:

genehmigt und unterschrieben :

gez.Dr. Vaclav Razim

geschlossen:

gez. Dr.Anders

gez: Böhm, H.K.K.
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Gegenübe rstellung

Dr.Novak, Dr. Hazin,

Dr. Vozenilek
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Prag, den 16. Juni 1939.

Es erscheint vorgeführt, die Herren Sektionschef

Dr. Novak und Ministerialrat Dr. Razim und vorgeladen der frü-

here Präsident des Bodenamtes Dr. Vozenilek.

Den Herren werden die Aussagen der 3 Erschienenen zur

Angelegenheit Coburg-Kohary zunächst vorgelesen.

Es wird ihnen hierauf klar umrissen vorgehalten, in

welchen Handlungen und auf Grund welcher durch ihre eigenen An-

gaben gestützten Vorkommnisse und Tatbastände sie beschuldigt

werden, entweder an diesen Handlungen selbst mitgewirkt, zum

mindesten aber es unterlassen zu haben, von dieser Duldung und

Mitwirkung Abstand zu nehmen, bezw. den massgeblichen Stellen

Mitteilung zu machen, bezw, diese Tatbestände verschleiert oder

an ihrer Verschleierung mitgewirkt zu haben:

l.) der tschechische Landwirtsehaftsminister Hodza bezw. seine

Beamten, weiterhin die einschlägigen Bezirkshauptmänner

oder die sonstwie staatlich eingesetzten Gemeindevorstände

haben in kollusivem Zusammenarbeiton es in den Jahren l923

bis l928 unter Duldung des Bodenamtes und seiner hierfür

verantwortlichen Beamten - die Beschlagnahme-Verfügung

durch das Bodenamt war bereits l922, also vor der Tat, in

den Grundbüchern eingetragen und hatte sich damit das Boden-

amt an die Stelle der Eigentümer bereits im Sicherungswoge

gesetzt - armöglicht, dass widorrechtlich 972 000 Festmeter

sehlagbaren festen Holzos ohne Gegenleistung dom rochtmäs-

sigen Bositzer wcggonommen wurden und in die Händo von Per-

sonen oder Firmen gelangten, die sich an diesom fortlaufen-

den Holzdiebstahl bereichert haben. Der Kaufpreis für dieses

Holz in Höhe von ll6 Millioncn Kc, nebst Zins ist heute

noch den berechtigton Erben vorenthalten. Dio Boamten des

Bodcnamtes haben nach cigonon Geständnissen sich damit be-

gnügt, gelogentlich über diese amtlich von dom Amtsverwal-

tor Dr. Razim fostgestellton inkriminierten Tatbestände

mit Kollegon zu sprochon, Razim dicso scinem vorgesotzten

Präsidenton Dr. Vozenilek vorzutragen, ohno dass es zu
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cinem Einschreiten auf ordnungsmässigem amtlichen Wege

gekommen wäre. Damit wird der Vorwurf erhoben, dureh die-

S c   a dee e ce

fe zu diesen vorgesetzten Veruntreuungen geholfen zu haben.

2.) Es wird den Beamten des Bodenamtes nach dem bisherigen Er-

gebnis der Ermittlungen und ihrem eigenen Geständnis zum

Vorwurf gemacht, dass sie geduldet haben, dass nach der

Beschlagnahme des Coburg Besitzes durch das Bodenamt es

ermöglicht wurde, die gesetzlich vorgeschriebene und auf

höchstens 15 % bezw. 25 % des Wertes limitierte Vermögens-

abgabe mehrere Male gänzlich unterschiedlich festsetzen

zu lassen und zwar anfangs mit ca. 22 Millionen Kc.,

schliesslich mit lo4 Millionen Kc., um sie nach Erwerb der

Güter von den Coburgern auf den wirklichen schon im Jahre

1922 festgesetzten Betrag von 2l Millionen Kc. wieder her-

absetzen zu lassen. Es wird zum Vorwurf gemacht, dass die-

se gänzlich ungesetzliche Handhabung der Festsetzung der

Vermögensabgabe vom Bodenamt nicht nur'geduldet, sondern

sogar gern gosehen, wenn nicht inauguriert worden ist, um

die Coburger unter Androhung dor immer höheren Festsetzung

dieser Vermögensabgabe für dic Überlassung der Güter unter

den drückendon Bedingungen des Bodenamtes gefügig zu machen.

(Vgl.Aussage des Rechtsanwalts Dr. Kyjovski, Brünn). Es

wird weitor ihnen der Vorwurf gemacht, den Coburgern in

Ansehung diesor Vermögensabgabo nicht den richtigen Kauf-

preis gezahlt zu haben, wenn Beamte des Bodenamtes, wie

  T d  da 

tern der Coburger dic Vermögensabgabe von lo4 Millionen

Kc. als besondors bedrohlich und sicherlich rücksichtslos

eintrcibbar hinstellte, musste cr auf der andoron Seite

bei dom Angebot des Ankaufs dor Licgenschaften zum minde-

sten zu einem 4fachen Preis gelangen, also 4l6 Millionen

Kc. Der Einwand, dass das Bodenamt auf die Vermögensabga-

befestsetzung keinen Einfluss gehabt habe, zieht aus dem

Grunde nicht, voil dor Staat in der Ausübung seiner Ho-

heitsrechte oin unteilbares Ganzes darstellt. Wäre dem
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nicht so, so wäre jede Gosetzesverletzung durch irgendeinen

Exponenten des Staates möglich unter Ausnutzung dieser Ge-

setzesverletzung durch andere Exponenten dos Staates. Schätz-

te die Finanzdirektion in Bratislava die Liegenschaften in

einer Höhe, die eine Vermögensabgabe von lo4 Millionen Ke.

rechtfertigte, so musste das Bodenamt folgerichtig zu dem

4fachen Freis gelangen. Keincsfalls aber konnten sich Be-

amte des Bodenamtes unter Bcnutzung dieser von ihnon selbst

als ungesetzlich bozeichneten Behandlung der fortwährend

gesteigerten Erhöhung der Vermögensabgabe schuldig machen,

die sie zum Zwecko der Erprossung oder Nötigung für die

freihändige Überlassung des Besitzes ausnutzton, bezw. das

Vermögen im Endeffekt konfiszierten. In diescm Falle liegt

Beihilfe bezw. Mittäterschaft zur fortgesetzten Nötigung

bezw. Erpressung gogenüber den Coburgern vor.

3.) Es wird in dem gleichen Zusammenhange den Beamten des Bo-

denamtes der Vorwurf gemacht, durch Unterlassung der Forde-

rung auf alsbeldige Festsetzung der Vermögensabgabe deren

Zahlung hintertrieben zu haben, von der der Amtsverwalter

Dr. Razim selbst sagt, dass er sie im Jahre l923 bis l926

in der später wirklich festgesetzten Höhe aus der Westenta-

sche hätte zahlen können. Ls wird der Vorwurf erhoben, dass

damit die Zwangsvervaltungen überhaupt erst ermöglicht wur-

den, die später (s.Aussage Kyjovski) dazu benutzt wurden,

den rechtmässigen Eigentümern der Güter als Ausfluss ihrer

Misswirtschaft und als Grund für eine sofortige Fortnahme

ihres Besitzes um jeden Preis ontgegengehalten zu verden.

Es wird weiter der Vorwurf gemacht, dass die Beamten des

Bodenamtes durch jahrelange Duldung dieser Zwangsvervaltun-

gen den in viele Millionen Mark gehenden Schaden dieser

Zwangsverwaltungen Nykl mitvorursacht bezw. Beihilfe gelei-

stet zu haben, die Güter durch dauernde Zwangsverwaltungen

devastieren gelassen zu haben, dass man glaubte, im Jahre

1928 einen Preis bieten zu können, welcher der Konfiskation

gleichkam. Es wird weiter der Vorwurf gemacht, dass bis zur

Zwangsverwaltung Razim der Zvangsverwalter Nykl sich schad-

los an den Einkünften dieser Güter bereichern konnte. Es
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wird weiter der Vorwurf gemacht, dass mit Übernahme der

Amtsverwaltung durch das Bodenamt dieses und besonders der

Zwangsverwalter Dr. Razim es unterliess, sich von dem frü-

heren Zwangsverwalter Nykl, den der tschechische Staat ein-

gesetzt hatte, genaueste Rechnung legen zu lassen und diese

Rechnung den Coburgern vor Androhung des Enteignungsverfah-

rens bis ins kleinste zugänglich zu machen, vobci selbstver-

ständlich in dieser Abrechnung auch der Gegenwert der 972 000

Festmeter Holz hätte aufscheinen müssen.

4.) Es wird don Beamten des Bodonamtes zum Vorwurf gemacht,

mitgewirkt zu haben, dass die Sicherungsverfügung des Nach-

lassgerichtes Bratislava zum Schutze der Noterben nicht zur

Durchführung kam, sondern vielmchr deshalb eine rein formale

Zurückweisung erfuhr und auch crfahren musste, weil in der

Zwischenzeit von 4 Jahren sich der tschechischc Staat in

den Grundbüchern an die Stellc des Erblassers Prinz Philipp

von Coburg gosetzt hatte. Der hierdurch entstandene Schaden

für die Tochter dos Erblassers geht nachweisbar in viele

Millionen Mark.

5.) Es wird den Beamton des Bodenamtes weiter der Vorwurf go-

macht, bei dor Abfassung der Verträge vom 24. März l928

eine Urkunde errichtet zu haben, die 2 verschiedenen Rechts-

lagen Rechnung tragen sollto, um, wie sich die Beamten

cindcutig heute auslassen, "sicher zu gehen", die aber in

Wirklichkeit darauf abzielte, dic Noterbin, die seit Jahren

um ihr Erbe kämpftc, mit juristischen Kniffen jederzeit aus-

schalten zu können und ausgeschaltct zu haben. Sic wordon

vor allon Dingon besehuldigt, cino selbst im Vertrage vom

24. März l928 übernommene, übrigcns aber gesetzlich vorge-

sehriebone Verpflichtung vorsätzlich übergangen zu haben,

den Kaufpreis der Güter zur gorichtlichen Verteilung an dio

Erbberechtigten und an Pfandgläubiger dieser Erbhrechtigten

zur Verteilung zu bringen. Sie haben sich damit offensicht-

lich der sehwercn Bcnachteiligung von Erben bezv. der Gläu-

bigerbenachteiligung, dos Pfandbruches, Arrcstbruches in

fortgesetzter Handlung sehuldig gemacht bozw. Beihilfe hier-

zu geleistet.
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Es wird weiter der Vorwurf gemacht, dass die Beamten des

Bodenamtes zur Tarnung, Verschleierung und Deckung dieses

ungesetzlichen Vorgehens die dohoda vom 17. Januar l934

(Anlage 7l der Klageschrift) geschlossen haben, diese ge-

setzliche Verteilung 6 Jahre später vorzutäuschen, trotz-

dem nichts mehr zu verteilen war. Hierin werden sie be-

schuldigt, in fortgesetzter Handlung bis ins Jahr l9z4 hin-

ein die berechtigten Erben und Pfandgläubiger, die in der

Anlage zu Anlage 7l im dritten Teil der Anlagen zur Klage-

schrift Coburg namentlich aufgeführt sind : getäuscht und

um ihre Rechte gebracht zu haben.

Ministerialrat Dr. Razim:

erklärt hierzu, ich verveise auf meine Aussage vom l6.6.l939,

dic ich im vollen Umfange aufrechterhalte.

Im einzelnen erklüre ich folgendes, besonders auf den Vor-

halt, warum ich die Staatsanwaltschaft s.Zt.nicht in Kenntnis

gesatzt habe: Dann wire ich sofort vom Dienst suspendiert vor-

den, auch habe ich mir niehts davon versprechen können, dass

die Staatsanwaltschaft gegen den Ackerbauminister angehen wür-

de. Man hätte mich gefragt, was mich das angeht, ob das meine

Funktion sei, Im übrigen habe ich als Amtsverwalter mit der

Übernahme der Zwangsverwaltung vom staatlichen Zwangsverwalter

Nykl sein Gebaren in den letzten Jahren einer Überprüfung durch

Sachverständige unterzogen. Diese Prüfung ergab, dass eine ord-

nungsmässige Abrechnun von Nykl nicht gegoben verden konnte,

Ich habe sogar angeregt, der Prinz Philipp-Josias möge den

Zwangsverwalter Nykl durch den Rechtsanwalt Josifko in Prag

anzeigen lassen. Dr. Josifko hat gesagt, er werde das tun.

Es horrschte eine derartige Misswirtschaft bei dem staatlichen

Zwangsverwalter Nykl, dass er nicht einmal in der Lage var,

mir die sämtlichen Verträge mit den Holzfirmen vorzulegen, die

er als Zwangsverwalter geschlossen hette, Ieh habe überhaupt

erst die Holzverträge Nykls mit den Holzfirmen dadurch zu Ge-

sicht bekommen, indem ich den Firmen die Lieferung rüekständi-

gen Holzes verweigerte. Natürlich bezog sich diese Klärung nur
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auf noch unerfüllte Verträge. Die bereits in den langen Jahren

der Zwangsverwaltung durehgeführten Verträge waren vom staat-

lichen Zwangsverwalter Nykl nicht zu erreichen. Auch in Wien bei

der prinzlichen Vervaltung waren sie nicht. Auf die Frage, ob

mir zu Ohren gekommen sei, dass der staatliche Zwangsverwalter

Nykl an diesen seinen verschleierten Geschäften vordient hat, er-

kläre ich: Ich überlasse die Beantwortung dieser Frage der Kritik

über folgenden von mir amtlich festgestellten Tatbestand: Nykl

hatte als staatlicher Zvangsverwalter mit der Anglo-European in

Holland cinon Holzliaferungsvertrag cif Hamburg geschlossen. Der

staatliche Sachverständige Ing. Bistrinez, Prag, stellte bei

Nachprüfung einer Lioferung nach Hamburg fest, dass der Zwangs-

verwalter nieht nur nichts für das Holz vom Käufer bekam, sondern

noch lo.- Ke. pro Festmeter darauf zahlte. Das vird er vohl

nicht in einem einzigen Falle nur so gemacht haben.

Zur Frage der Festsetzung der Vermögensabgabe erkläre ich,

auch hierin hatte ich keinerlei Müglichkeit eines Einschreitens,

wenn auch nur eines Druckes auf die Generalfinanzdirektion in

Bratislava. Die fortlaufende Erhöhung der Vermögensabgabe von

22 Millionen Kc. auf 72 Millionen, von 72 sehliesslioh auf 104

Millionen Ke. finde ich völlig ungerechtfertigt, besonders wenn

man bedenkt, dass sio mit der Überlassung des Besitzes der Co-

burger an das Bodenamt dann auf 2l Millionen Kc, heruntergesetzt

wurde. Für die Errechnung der Vermögensabgabe waren ganz andere

Instanzen und ganz andore Haßstäbe maßgebend, als für die Bewer-

tung des Vermögens im Zuge der Übernahme auf Grund des Entschä-

digungsgesetzes, Wenn sieh derartige unmögliehe Relationen er-

gaben, wie, wie ich zugebe, im Fallc Coburg, konnten die Erben

dagegen rekurieren und zvar beim Gemischten Sehiedsgericht in

Paris. Ich habe die Erben oder ihre Vertreter nieht unter Druck

gesetzt.

Auf den Vorwurf, man habe die lisswirtschaft des Zwangsver-

walters Nykl den Coburgorn vor dor Übernahme in dic Sehuhe ge-

schobon, als Grund für ihre Enteignung erkläre ich: Soweit die

Nichtzahlung der Vermögensabgabo ete. in Frage kommt, ist es

richtig, dass die Sehuld nicht bei den Grundeigentümorn, sondern
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boim Zwangsverwalter licgt. Soweit hochpolitische Motive vorla-

gen, vermag ich nichts zu sagen.

Über die Verhinderung der Sicherung der Herzogin in den

Grundbüchern, über den Vertrag vom 24. März l928 und denjenigen

vom l7. Januar l934 äussere ich mich wie folgt:

Ich habe die Sicherungsverfügung des liachlassgerichtes

Bratislava nicht angehalten. Cyrill ist in den Keufvertrag mit-

aufgenommen worden, um in jedem Falle sicherzugehen, dass er

keine Ansprüche mehr stellon konnte, Die Herzogin ist ausgelas-

sen worden, als Vertragspartner zugezogen zu verden, veil ich

glaubte, dass sie nur einen obligatorischen Geldanspruch habe.

Auf Vorhalt, dass dieser Rechtsauffassung die Entscheidung

des tschechischen Gerichtes auf Intabulierung eines Pfandrechtes

entgegenstände: Ich habe diege Sicherungsverfügung nicht zu

Gesicht bekommen.

Wes die dohoda vom l7. Januar l934 anbetrifft, so gebe ich

zu, dass dieselbe 6 Jahre nach dem Übernahmevertrag deshalb

geschlossen vorden ist, um folgende objektiv unterlassenen

Pflichten des Bodenamtes nachzuholen:

a) Hinterlegung des Gesamtkaufpreiecs zu Geriehtsstelle,

b) Feststellung durch das Verteilungsgericht, wem das Geld

gebührt bezw, mit welchen Vorrechten,

c) Auszahlung cines Teiles des Keufpreises an die Prinzen oder

diejenigen, die sie zur Empfangnahme des Geldes bonannten.

Ich habe die Nichthinterlegung nicht verschuldet. Dies hat

violmehr der Reg,-Rat Dr. Baumer verschuldet, der die Anwei-

sung an die staatlichen Kassen zur Zahlung gab. Auch der

Präsident Vozenilek oder der Vizepräsident des Bodenamtes ha-

ben unt rschreib:n müsson- Auf die ausdrückliche Frage, wer

denn nun eigentlich der schuldige Beamte des Bodenamtes sei,

der die gerichtliche Verteilung des Geldes übergangen hat, so

dass die gewiss nicht schöne Nach-dohoda vom l7, Januarl934

notwendig erschien, ist der Reg.-Rat Dr. Baumer. Er ist ver-

storben.

Hiermit beantwortet sich aueh die Notwendigkeit der Nach-

dohoda vom l4,l.l934, Ich habe diese dohoda als überflüssig und

irreführend auch abgolchnt. Dr. Kramar, der Referent der Finanz-
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abteilung war, bestand jedoch mit seltener Hartnäckigkei t

darauf.

Abschliessend möehte ieh zu den Vorwürfen folgendes

erklären, dass ich in der Angelegenheit der Übernahme der Co-

burg-Güter, in der Zwangsverwaltung objektiv gesehen, eine

Reihe von Verfehlungon gegeben sahe, für die jedoch das Bodon-

amt und seine Boamten nicht verantwortlich sind. Hierfür sind

diejcnigon verantwortlich, die in anderen Staatsstellungen, sei

es im Landwirtschaftsministerium, soi es im Finanzministerium

damals verantwortlieh dafür zeichneten,

Sektionschef N o v a k:

Mir sind dic Aussagen der Horren Präsidenten Dr. Voze-

nilek und Ministerialrat Dr. Razim vorgelesen worden.

Ich beziche mich auf meine Aussage vom l5.d.Mts. und er-

halte diesolbe aufrccht, berichtige mich nur dahin, dass ich

falsch verstanden sein muss, wenn gesagt vurde, ich sei im

Ministerrat nicht gehört vorden. Ich bin zusammen mit Präsidcnt

Dr. Vozenilek und Dr. Razim angehört vorden.

Auf die Frago, ob mir dic in der Aussage Dr. Razims

gonau geschilderten Vorgänge bctreffend Hodza-Weiden, Zwangsver-

waltung, Vermögunsabgabc otc. von Razim genau belichtet vorden

sind, crkläre ich: Von dem Hodza-Holz habe ich nichts gehört.

Von den anderen Angelcgenheiten hat mir Dr. Razim orzählt, Auch

für meine Person orkläre ich, dass wo solche groben Verfchlun-

gen staatlicherseits vorgekommen sein mögen - und ich habe

keinen Zweifel an der Riehtigkeit der amtlichen Feststellungen

meines langjährigcn Kollegen Dr. Razim - ist das Bodonamt und

soine Beamten nicht betoiligt gowesen. Auf den Vorwurf der Dul-

dung kenn ich nur antworten: Ich hatte keine Machtmittel dies

zu verhindern. Das müssen dann eben diejenigen staatlichen

Stellen vertreten, die hierfür verantwortlich zeichnen, das

Agrarministerium, Generalfinenzdirektion, das Nachlassgericht

in Bratislava.

Auf den Vorhalt, dass die Frau Herzogin von irgend-

einer staatlichen Stelle um ihr Recht gebracht worden ist,
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aktiv bezw. passiv am Übernahneverfahren beteiligt zu sein,

ganz im Sinne ihrer Eingabe über das Deutsche Auswärtige Amt

aus dem Januar 1928, erkläre ich:

a) die Sicherungsverfügung des Nachlassgerichtes Bratislava

aus dem Jahre l924 habe ich nicht zu Gesicht bekommen,

b) ich erfahre erst jetzt, dass sie 4 1/2 Jahre lang nicht zum

Grundbuchamt Revuca gelangt ist.

c) Ich erfahre erst jetzt, dass sie nach 4 1/2 Jahren, als der

tschechische Staat bereits als Grundeigentümer im Grundbu-

che eingetragen war, dorthin gelangte, aber vom Richter

zurückgewiesen werden musste, weil schon der Staat als Eigen-

tümer im Grundbuche stand.

Ich bin der Ansicht, dass es von Amts wogen Pflicht des

Nachlassgerichtes war, unverzüglich die Sichorungsverfügung im

Wege der Vormerkung dem Gericht in Revuca zuzustellen. Trotz

der in den Grundbüchern stehenden Vormerkung, dass der tsche-

chische Staat beabsichtige, im Wege der Beschlagnahme die Lie-

genschaften zu übernehnen, hätte der Grundbuchrichter in Revuca

dicse Sicherung der Herzogin unzweifelhaft cintragen müssen

und auch eingctragon. Dann wäre die Frau Herzogin sicherlich

auch dem Bodenamt gcgenüber als cine am Übernahmeverfahren

aktiv legitimierte Person aufgeschienen und hätte zu allen An-

gelegenheiten von uns gehört verden müssen. Um dieses Recht

ist die Herzogin unzweifelhaft gekommen, wenn die Dinge sich

so abgespielt haben, wie sie uns vorgehalten werden. Welche

staatliche Stelle an dieser Verzögerung Schuld ist, die die

Vernichtung des Rechtes dor Herzogin zur Folge hatte, weiss

ich nicht. Auf die Frage, dass dic Inhibierung der Übersendung

dieser Verfügung doch nur möglich sein kann, wcnn entweder der

Richter selbst die Versondung des Beschlusses anhält oder ein

Sekretär oder der Briefträger oder ein Boamter des empfangenden

Amtes sehuldig ist und dafür gewonnen ist, wobei noch reichlich

wunderbar bleibt, Warum der Besehluss 4 1/2 Jahre später nach

Eintragung des Staatos plötzlich in Fahrt kommt, erkläre ich:

Mir erscheint die Sache reichlich mystisch. Scheinbar hat je-

mand daran Interesse gehabt, dass die Herzogin nicht zu ihr m

Recht kam.
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Abschliessend möchte auch ich erklären, dass ich in

Ansehung einer ganzen Reihe von Tatbeständen die schweren Feh-

ler heute erkenne, die vielerorts gemacht worden sind. Ich

hatte sie nicht varschuldet und habe die Schädigung auch nicht

gewollt. Dass sie gut gemacht werden müssen, erscheint mir heute

in Ansehung der Tatbestände, insbesondere aber der Tatsache,

dass ein Teil der Sehuldigen tot ist bezy, ausser Landes ist,

selbstverständlich.

Präsident Vozenilek:

Auch ich erklüre, nschdom mir die Aussagen meiner

früheren Beamten vorgelesen worden sind, dass ich meiner Aus-

sage vom l6,d.Mts. nichts hinzuzusetzen habe, auch nicht in

Ansehung des Vorhaltes, dass ieh oder meine Boamten durch Dul-

duhg oder Unterlassung an dem Zustandekomen der inkriminier-

ten Tatbeständc mitgovirkt hätten. Es ist tief bedauerlich,

dass cin Teil der vorantwortlichen Beamton tot oder ausser Lan-

des ist, zum Teil sichorlich houtc in der Slowakei. Hätte ich

bei Abschluss der Übernahmc-dohoda vom 24, März l928 die in-

kriminierten Tetbestände gekannt, hätte ich, wie ich das go-

stern schch in moiner Aussage gesagt habe, die dohoda nicht

geschlossen.

Zu meincr gustrigen Aussage möchte ieh zur Klarstel-

lung der Verantwortlichkeit folgondes nachtragon: Ich war un-

mittolbar dom Ministerrat unterstellt und damit dem Minister-

präsidenten als der Vollzugsstellc dos Ministerrates. Zum an-

deron war vorfassungercchtlieh ain Kontrollorgan des Bodenam-

tes der Zwölfer-Ausschuss. In vielen Angelegenheiten, die slo-

wakis■he Fragen angingen, verwies mich der jeweilige Minister-

präsident fast ausschliesslich an den Minister Dr. Hodza, der

sozusagen der slowakische jeweilige Exponent in der Regierung

war, Daher allein kommt es, dass Hodza eine so überragende

Rolle in seinem Einfluss auf slowakische Erledigungen nehmen

konnte und auch genommen hat, weil eigentlich die sonstigen

Regierungsmitglieder sich bei den Entseheidungen Hodzas in

slowakischen Dingen bestens beraten fühlten. So hat auch Hodza
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in der Angelegenheit Coburg-Kohary sowohl als Ackerbauminister

in Jahre l923 wie später als Unterrichtsminister tetslchlich

einen sehr grossen Einfluss auch in diesor Angelegenheit ausge-

übt. Das Gleiche gilt vom Zwölfer-Ausschuss, der auch immer auf

Hodza verwies, wenn es sich um wichtige slowakische Angelegen-

heiten hondelte. Darüber hinaus wer ich auch an seine Weisungen

wie gegenüber dem Ministerpräsidenten gebunden.

vorgelesen:

genchmigt:

unterschrieben:

Dr. Anders

Dr. Vozenilck Jon

Frentisek Novak

Dr. Razim Vaclav



Nachtrag der Aussage des Präsidenten Vozenilek:

In Ansehung des Vorhaltes, mir seien die Holzdiebstähle

gemeldet worden und habe ich es unterlassen, darüber der zu-

ständigen Stelle Mitteilung zu machen, erkläre ich: Ich habe

das nicht unterlassen. Ich habe im tschechischen Landwirt-

schaftsministerium an der dafür geeigneten Stelle Mitteilung

von den mir von dem Amtsverwalter Razim gemachten skandalösen

Vorkommnissen gemacht und ausserden, soweit noch Schaden im

Entstehen war, um energische Abhilfe ersucht, insbesondere durch

völlige Beschränkung von Einschlägen auf denjenigen Flächen,

die mir als Weiden offcnbar ungocignet erschienen. Hierauf sol-

len auch Kommissionen an Ort und Stcllc gofahren scin.

Es kam aber auf mcinc Beschworden nichts heraus.

Auf Vorhalt, dass Dr. Razim gestern ausgesagt hat,

dass eine solche Kommission tatsächlich auf dem Besitz erschie-

nen ist, dass es aber offensichtlich gelungen war, diese für

die Forderungen der Gemeinden zu gewinnen, erwidere ich, es

handelt sich bei der von mir inaugurierten Kommission um eine

Revisionskommission in späternJahren, als die Coburger schon

nicht mehr Besitzer waren, welche die Weideflächenangelegenheit

untersuchen sollte. Men hat aber keinen Schuldigen gefasst und

hat auch mir keinen Bescheid zukommen lassen, ob und wie man

den Schaden wieder gut zu machen gedenke.

laut diktiert:

genehmigt:

unterschrieben

gez.Dr. Vozenilek Jan gezDr. Vaclav Razim

gez, Frantisek Novak

geschlossen:

gezDr. Anders.



57

16,6.1939

Dr.Friedrich Dir lam



8

Prag,den 16.Juni 1939

Es erscheint vorgeladen, Ministerialrat Dr. D i r l a m

und erklärt zur Person:

Ich heisse Dr. Friedrich Dirlam, geboren am 14.9.l888 in Colin,

ohne Religion, Ministerialrat im Ackerbauministerium.

Zur Sache:

Ich habe Jura studiert, war vor dem Kriege Konzipient

in der Anwaltskanzlei in Colin und trat in die Dienste des Bo-

denamtes l92l als Kommissär. Einige Jahre später wurde ich Mi-

nisterialsekretär und führte von da ab die slowakische Rechts-

abteilung bis zun 15. März l939. Ich kanne das ungarische Rocht

nicht genau, auch nicht das Erbrecht. Ich habe im Jahre l921

beim Bezirksgaricht in Revuca die erste Vormerkung in den Grund-

büchern eintragen lassen, dass dor Staat beabsichtigt, auf

Grund dor Bodenreform den Grundbositz Coburg-Kohary zu beschlag-

nahmon. Ich habe spätar von einer Vereinbarung dor Coburger mit

dem Agragministerium vom Januar l923 gehört, in velchem die Co-

burger dem Staat 6 000 ha Gutweideflächen überliessen, die an

die Gemeindan zur Verteilung gelangon sollten.

Nachdem mir dic Aussage des Ministerialrates Dr.Razim

in dor Hodza-Weiden-Angelegonheit vorgoleson wordon ist, or-

kläre ich: dass ich dicsclben in ihren Details nicht kenne,

wohl ist mir in don langen Jahren öftors zu Ohren gokommen,

dass in dicser Angelagenhuit aine Reihc von Unrogolmässigkeiten

passiort sein sollon, und zwar im Zusammenhang mit dem Acker-

bauministerium. Auch mit den ganzan Zwangsvcrwaltungon Nykl,

wegen angeblich schuldig gebliebener Vermögensabgaben, habe

ich nichts zu tun gehabt. Das war Razims Angelegenheit.

Befragt, velches der Name des jahrelangen Generaldirek-

tors der Generalfinanzdirektion Bratislava gewesen ist, erkläre

ich, er heisst Brachtl, Ob er heute noch in Prag lebt, weiss

ich nicht.

Ich habe erst viel später mit der Angelegenheit Coburg-

Kohary zu tun bekommen, nämlich im Jahre l935, als die Herzogin

Schleswig-Holstein den tschechoslowakischen Staat beim Kreis-

gericht in Prag auf Ausfolgung ihres Pflichtteils verklagte.
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Mein Sektionsvorstand, Dr. Razim, übergab mir die von der

Finanzprokulatur angeforderte Information zur Bearbeitung.

Ich sollte die Klagebeantwortung machen. Da ich die ganze

Angelegenheit nicht kannte, musste ich mich mit dem Studium

des ungeheuren Materials beschäftigen. Ich habe dann an die

buntn

Finanzprokulatur eine Klage entworfen, die sich auf dem

Akteninhalt aufbaute und eigentlich dieselben Gründe vor-

brachte, aus denen man schon in früheren Jahren die Herzogin

immer abgewiesen hatte.

Auf die Frage, ob die Frau Herzogin zur Sicherung

ihres Noterbrechtes einen dinglichen Sicherungsanspruch am

Grundvermögen gehabt hat, habe ich nicht entschieden. Ich

habe nur aus den Akten festgestellt, dass der Verfügung des

Nachlassgericftes in Bratislava, wonach die Herzogin durch

eine Vormerkung in den Grundbüchern zu sichern sei, vom

Amtsgericht in Revuca aus fornalen Gründen zurückgewiesen

worden ist, weil inzwischen sehon der tschechoslowakische

Staat als Grundeigentümer im Grundbuche stand. Ich habe an

der Zurückhaltung dieser Sicherungsverfügung weder mitge-

wirkt noch sie zurückgehalten. Wer sie 4 Jahre lang zurück-

gehalten hat, weiss ich nicht. Ich ersehe aber, aus dem

Vorhandensein einer solchen Sicherungsverfügung, dass nach

ungarischem Recht scheinbar vielleicht der Noterbin ein

solcher Anspruch zustand. Ich habe mich auch von amtswegen

nicht darum gekümmert.

Der Oberfinanzrat Dr. Zuber vertrat den Prozess

vor Gericht. Er lebt heute noch in Prag. Er gibt sich als

Deutscher aus. Von ihm stammts die Anregung, den Rechtsan-

walt Fantl aus Wien zuzuziehen, um dem Bodenamt von dieser

Seite Hilfe in dem Kampf gegen die Herzogin zuteil werden

zu lasson. Ich habe gohört, dass er sieh das Leben genommen

haben soll.

Auf Vorhalt, dass sich Fantl in Wien im Frühjahr

v.Js. unmittelbar nach seiner polizeilichen Einvernahme ver-

giftat hat, nachdem er zugegeben hatte, dass er laufend den

tschechoslowakischen Staat in dem Kampf gogen die Frau Her-

zogin unterstützt hatte, orkläre ich: Dass dies dia Gründe
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für den Selbstmord gewesen sind, waiss ich nicht.

Ein Rechtsanwalt Barth aus Wien war auch nicht bei

mir.

Es ist möglich, dass mir mein Chef Dr. Razim von oin-

zolnen Unrogolmässigkaiton in Sachen dor Hodza-Weiden, der

Vormögonsabgabe und der Zwangsverwaltung gosprochon hat. M.W.

sind zur Substanziiorung diase Gründo nicht vorwandt wordon.

a d  o  d   o

nicht mitgowirkt. Wedar Horr Novak noch Herr Razim habon mit

mir hierüber gesprochon.

Ich kann zu dor Sacho nichts mehr sagen.

vorgelasen,

genohmigt,

unterschrioben:

goschlossen :

gez. Dr. Dirlam

goz. Dr. Anders

gez. Böhm, HKK.
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Nachtrag zur Vornehmung Dirlam.

In meiner Abteilung wurde im Jahre l928 dia Eintragung

des tschechoslowakischen Staates in den Grundbüchern als Eigen-

tümer bearbeitet. Ich habe den Antrag gestellt, als neuen Eigen-

tümer den tschechoslowakischen Staat nach Philip von Coburg

vorzunehmen. Die dohoda vom 24.März l938 fügte ich nicht bei.

Die dohoda vom Januar l934 habe ich nicht verfasst.

Auf Befragen, warum nicht, erkläre ich: Das gehörte

nicht zu meiner Kompetenz, dafür waren zuständig die Herren

Dr. Kramar und Dr. Baumann, Beide sind gestorben. Auf Vorhalt,

dass danach wieder die einzelnen Beamten, die für die Eintra-

gung in den Grundbüchern verantwortlich waren, tot sind, er-

kläre ich: Es ist bedauerlich.

Auf Vorhalt, dass die Grundbücher nur dann richtig

wären, wenn drinn stünde: Übergegangen vom Prinzen Philipp

von Coburg auf den Prinzen Philipp Josias von Coburg. Weiter

übergegangen, 1t. Vertrag vom 24.3.l928 vom Prinzen Philipp

Josias und Prinzen Cyrill auf den tschechoslowakischen Staat.

Wenn mir weiter vorgehalten wird, dass diese Eintragungen un-

möglich waren, weil einmal der Prinz Philipp Josias niemals

eigentlicher Fideikommiss-Besitzer geworden war, und weil zum

anderen Cyrill niemals im Grundbuche als ein für den Verkauf

Legitimierter gestanden hat und man schlechterdings dem Rich-

ter nicht gut zumuten konnte, die Nachtragserklärung des

Dr. Kyjovski zu den Akten zu nahmen, nach welcher Cyrill be-

kennt, kainerlei Rechte an dem Grundbesitz zu haben, den er

soeben verkauft hat, erkläre ich: Unsere Gesetze erlauben

eine solche Handhabung der Dinge.

selbst gesehen,

genehmigt,

unterschrieben:

geschlossen:

gez. Dr. Dirlam

gez. Dr. Anders

gez. Böhm, HKK.
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Dr. Kyjovski

Brüm
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Aussage des Herrn Rechtsanwalts Dr. Kyjovski, Brünn,

vor dem Bezirksgericht Wien

Zu 9.cg _1/33 Wien.

Im Frühjahr l927 wurde ieh von dem bulgarisehen Prinzen

Cyrill ersucht, ihn zusammen mit Dr. Barth in seiner Streit-

sache um die Erbschaft im Koburg Fideikommisse in der Slovakei

zu vertreten. - Meine Hauptaufgabe war,die Verhandlungen mit

dem Staatsbodenamte in Prag und anderen tsehechischen Staatsbe-

hörden zu führen.

Damals sehon verursachte die Frage, wer von den Koburgi-

schen Prinzen das Fideikommiss in der Slovakei antreten soll, un-

serer Regierung viele Unannehmlichkeiten und Verdriesslichkei-

ten. Es waren sogenannte Affairen mit dem G.Lex Cyrill vorhan-

den, die Affaire mit Norb. Eisler, die Zeitungskampagne des

Dr. Jaroslav Stransky, woraus auf verschiedenen Seiten Angriffe

gogon einige hohe Staatsbeamte, sogar gegen Minister entstanden,

fornor skandalöse Verhältnisse bei der Verwaltung der Koburg-

Güter in der Slovakei, wo die Herrschaftsvervaltung armen Holz-

arbeitern und bäuerlichen Fuhrwerken einige Millionen Cechokro-

non sehuldig geblicben ist, so dass einige Wochen nach meiner

Zustimmung zur Rechtsvertrotung über dic ganzo Herrschaft die

bohördliche Verwaltung des Staats-Bodenamtos vorhängt wurde und

schliosslich, zu Beginn des Sommers l927 , - vorsuchte der Gonc-

raldiroktor dos Prinzen namons Nykl, allordings ohnc Wisson sei-

nos Chefs eine neuc Affairc abzukarten, in welche auch die Ka-

binottskanzlei des Präsidenten hineingezogen verdon sollte.- Das

war dio Ursache, dass ich cings Tagos entweder Ende Mai oder

Anfang Juni 1927 - zu cinor Unterrodung an ontsprechendor Stelle

- ins Präsidium des Ministerrates - berufen wurde und dort wurde

mir als Vertreter des Prinzen Cyrill mitgeteilt, dass die Re-

gierung an den verschiedenen Affairen der Koburg schon genug ha-

be und dass sie sich entschlossen habe, dem ein Ende zu machen,

ob in Gutem oder in Bösem. - Der Weg in Güte sei folgender:
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dass sie sich miteinander einigen müssen, denn dass sie gemein-

schaftlich mit dem Bodenamt ein vollständiges Übereinkommen

über die Lösung der Bodenreform treffen müssen und zwar auf die

Weise, dass sie das gesamte in der tschecho-slovakischen Republik

gelegene Koburg-Vermögen dem Staate übergeben, so dass es aus

der Republik überhaupt verschwindet. Falls sie auf diese Lösung

eingehen, dann könne ihnen der Staat bestimmte Konzessionen ma-

chen und zwar einerseits in der Höhe des Übernahmspreises für

die übergebenen Güter, anderorseits . bei der Art und Weise der

Bozahlung dieses Preiscs - nämlich dass ihnen die ganze Hyper-

ocha bar bezahlt würde - und cndlieh dass ihnen bei Festsetzung

dor Vermögensabgabe und bei der Erledigung der Stcuerrcchnung

entgegengekommen wird.

Wenn sich die Prinzen untereinander nicht cinigen und

ein solches Übereinkommen mit dom Bodenamt nicht treffen und

auf diesem Wege des gesamte in der Tschechoslovekei gelegene

unbowegliche Vermögen dem Staato nicht übergeben würden, dann

soi die Regierung entschlosson, die Koburg-Angelegenheit um

jedon Preis zu liquidioren und zwar auf Grund der Gesetze über

dio Bodonreform. - Das bedeutet, dass aus der Entoignung das

kleinste Ausmaß entlassen werden wird, auf welehes sie nach dem

Enteignungsgesetz ein Recht haben, d.i. 25o H.A. - das ganze

Ausmaß betrug ca 14O.000 H.A.Joch -. - Der Rest werde vom Boden-

amt sofort enteignet, der Übernahmspreis verde genau nach dem

Ersatzgesetze festgesetzt werden, sofern irgendwelche Hyperocha

übrig bliebe, werde sie nicht bar bezahlt, sondern in das Ersatz-

buch eingetragen werden und dabei werde die Regierung mit der

grössten Strenge die Bezahlung aller schuldigen Steuern - Erb-und

Übertragungsgebühren und der Vermögensabgabe fordern.

Bei dieser zweiten Lösung war klar, dass die Erben für

ihre Güter auch nicht einen Heller bekommen würden, weil auf

den Gütern eine Hypothek der Agrarbank von ca 33.o00.000 Ke.

bestand; der nach dem Ersatzgesetze bestimmte Übernahmspreis

nicht einmal 5o Millionen betragen würde, so dass die Differenz

zvischen der Hypothek und dem Übornahmsprois dureh die öffont-

lichen Lasten, d.i. Patronate, Sicherstellung der Angostellten,

Stcuern, Gebühren vollständig erschöpft wäre.
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Ich wurde daher damit betraut, den beiden Prinzen diese

Entseheidung der Regierung mitzuteilon, damit sie wissen, vas

ihnen droht und damit sie ihre Entschlüsse fassen. - Das tat

ich noch zu Beginn der Ferien 192?. - Tatsächlich kam schon

im August l927 die erste Verfügung, welche bedeutete, dass die

Regierung das Koburg-Problem ernstlich lösen will. Das Boden-

amt kündigte nämlich don Koburg-Prinzen den Besitz und meldo-

te dio Übernahme des ganzen unbeweglichon Vermögens in ihr

Eigentum an.

Da damals strittig, wor Erbe dos Fideikommisses sei,

donn das Gericht hatto diese Frage noch nichts rechtskräftig

entschieden, wem diese Erbschaft gchört und weil es auch bis

zu dieser Zeit zu keinem giltigen Übereinkommen zwischen den

Prinzen gekommen war, denn alle vorangegangenen Verhandlungen

über ein Abkommcn waron unvirksam und ungiltig, veil keinc

derselben vom Bodenamt und Fideikommissgerichte genchmigt

wurde, stellte das Bodenamt alle Beschlüsse und Verfügungen

beiden Prinzen zu.

Meine Anzeige an beidc Prinzen über den Standpunkt un-

screr Regierung wurde von beiden unsympathisch aufgenommen,

andorcrseits jedoch glaubten sie mir so viel, dass ich diese

Botschaft nicht erfunden habe, insbesondere nachdem ich er-

klürte, es sei selbstverständlich, dass sie sich über die

Richtigkeit meiner Botschaft informieren können,- Es fuhren

sohin die Vertreter beider Prinzon nach Prag und vurden ge-

meinschaftlich mit mir vom Präsidenten des Bodenamtes Dr. Vo-

zenilek empfangen, welcher ihnen den Standpunkt dor Regie-

rung auf diese Weise verdolmotschte, wie ich, ja sogar noch

schärfer. -

Er erklärte z.B.angeblich damit die Herren nicht in

irgend einem Zweifel wären - dass das Bodenamt nur dann ein

Übereinkommen schliessen wird, wenn sie ihm nicht l0o %, son-

dern l20 % ihres Grund und Bodens übergeben und dass das Boden-

amt nur unter der Bedingung ein Abkommen trifft, wenn beide

Prinzen es gemeinschaftlich abschliessen und unterschreiben.
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Wie sich die Prinzen untereinander ausgleichen, daran

liege dem Bodenamte nichts, aber das Bodenamt werde im übri-

gen kein Abkommen treffen, höchstens wenn es die beiden Prin-

zen gemeinschaftlich unterschreiben. Er erklärte forner, dass,

wenn es zu cinem solchen Abkommen zwischen den Prinzen und dem

Bodenamt nicht komme, dann "Versailles" folgen wird, und dass

er von den kompetenten Stellen autorisiert sei, eine solche

Erklärung abzugeben, - das war im November l927.

Von dieser Erklärung des Präsidenten Dr. Vozenilek war

insbesondere der Vertreter des Prinzen Josias direkt konster-

niert.

In die Frage, wer der berechtigte Erbe des Fideikommis-

ses ist, var die Rechtslage des Josias bei weitem die günstigere.

Gerade einige Tage vorher hatte die Gerichtstafel in Pressburg

entschieden, dass der einzige Erbe Josias ist.

Durch die Erklärung des Dr. Vozenilek wurde jotzt Josias

aus dieser seiner vortcilhafton Rechtslage in die Notwendigkeit

gedrängt, sich um jeden Preis irgendwie mit Cyrill zu einigen.

Wenn Cyrill resp. desson Vertreter nicht zu irgend einer Eini-

gung gelangen würden, so genügto os, dass Cyrill das Überein-

kommen mit dem Bodenamt nicht unterschreibt, und damit hätte

Cyrill dom Josias das ganze Überoinkommen mit dem Bodcnamte

vorcitelt.

Bei dioser Situation wurde zwischen den Vertrotern der

Prinzen über ein Abkommen resp. Vergloich verhandelt und es kam

zum Vergleiche vom 23.l.l928. Ich bemerke, dass inzwischen das

Bodenamt alles vorbereitet hat, um die Sache auch nach der zwei+

ten Eventualität zu lösen, nämlich dass es die Koburg-Liegen-

schaften ohne Übereinkommen auf Grund des Gesetzes im Wege der

Enteignung übernimmt. - Am ll.1.l928 wurde den Koburg-Vertre-

s tesa aa S

tes vom 13.12.1927 zugestellt, womit aus der Wegnahme bloss

250 ha entlassen und alle übrigen Gesuche um Entlassung weiterer

Liegenschaften abgewiesen wurden.

Davon, dass die Prinzen die früher untereinander ge-

troffenen Übereinkommen zuhalten sollon , war überhaupt keine
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Rede und es ist auch nicht im mindesten wahr, dass das Bodenamt

erklärte, es schliesse nur dann ein Übereinkommen mit den Koburg-

Prinzen ab, wenn alle früheren Übereinkommen vom Jahre l925 rep.

1926 zugehalten würden. - Ich war bei allen Verhandlungen beim

Bodenamt anwesend und ich weiss ganz bestimmt, dass von einer

solchen Bedingung niemals die mindeste Erwähnung geschah.

Ich wiederhole, dass das Bodenamt die einzige Bedingung

gesetzt hat und zwar: dass beide Prinzen gemeinschaftlich das

Abkommen mit dem Bodenamt treffen und unterschreiben müssen,

dass bloss mit einem von ihnen, sei es ver immer,das Bodenamt

ein Abkommen nicht abschliesst.

Bei dieser Verhandlung war Dr, Oskar Hantke Halmi nicht

anvesend.

Nachdem sich die Prinzen untereinander geeinigt hatten,

wurde mit dem Bodenamt über ein freiwilliges Übereinkommen ver-

handelt,- Vor Unterfertigung dieses Übereinkommens anfangs März

1928 und zwar am 14.3.1928 entschied sehon das Oberste Gericht

in Brünn in der Erbschaftssache des Koburg-Fideikommisses und in

den Gründen dieser Entscheidung, welche eigentlich bloss den

formalen Vorgang regelten, äusserte es sich, dass Erbe des Fidei-

kommisses Josias sein soll.

Als daher am 24.3.1928 beim Bodenamt das Generalüberein-

kommen unterschrieben wurde, erstattete ich zum Schluss im Ein-

verständnisse mit den Vertretern des Bodenamtes folgende Erklä-

rung:

"Der Vertreter des Cyrill Dr. Kyjovski nimmt den Inhalt

dicses Protokolles im Namen seines Mandanten zur Kenntnis, ob-

wohl er im Namen seinos Mandanten anerkennt, dass Cyrill weder

ein Sachenrecht, umsoweniger oin Eigentumsrecht an den Liegen-

schaften, wclche don Gegenstand dieses Übereinkommons bilden,

noch irgendwelchc obligatorische Rechte, welche sioh auf das zu

übcrnohmende Vermögon beziehen würden, zustehen."
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Vernehmungen
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in Sachen

COBURG-KOHARY

vor der Geh. Staatspolizei

Prag

Ing. Franz N y k 1

Präsident Vazlav B r a c h t 1

Ministerialrat Dr. R a z i m

Präsident Dr. V o z e n i l e k

Direktor Bohumil V o k o l e k

Sektionschef N o v a k - Ministerialrat Dr. R a z i m

Präsident B r a o h t l .

Buchhaltungsvorstände: Herren Slavik,Helbig,Schönborn,Marik

Anlagen: I, II, III zur Aussage N y k 1

Geheimliste

Bericht Vlasak

Brief Dr. Eberl an Dr. Anders

2. Protokolle

Frag

vom 28.6. - 1.7.39
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Prag, den 28.Juni 1939.

V e r h a n d e l t

Vorgeladen erscheint der Ing. Franz N y k 1. Derselbe

erklärt zur Person: Ich heisse Franz N y k 1, bin geboren am

21.4.l887 in Starnau Bez.Sternberg/lähren, verheiratet, röm-

kath., wohnhaft in Starno Krs.Olmütz, Post Buchonovice, Sonsti-

ger fester Wohnsitz in Pressburg, Lisstgasse Nr.6.

.Zur Sache:

Ich bin mit der Angelegenheit Coburg-Kohary erstmalig

befasst worden im Jahre l92l, als mich das Verlassenschaftsge-

richt in Bratislava zum amtlichen Schätzer des Besitzes Coburg-

Kohary bestellte. Ich war für die forstliche Seite bestellt,

für Gebäude und sonstige Werte waren andere Schätzer tätig.

Da ich das Mandat erhalten hatte, den Bositz zu Steuerzwecken

zu schätzen, vor allem wegen der Erb-und Verlassenschaftsge-

bühr, habe ich den forstlichen Besitz auf ca.loo lill.Kc.ge-

schätzt. Der wirkliche Verkehrswert war vesentlich höher.

Auf Vorhalt, dass der Wert des Besitzes doch ein lehrfaches

von loo Mill.Kc.betragen hat, erkläre ich: Das bestreite ieh

nicht. Währond dieser Sehätzung traten an mich Vertreter des

Prinzen Philipp-Josias von Coburg heran, ich möge Generaldi-

roktor des Besitzes worden. Ieh nahm dicses Amt an. Bis zum

Jahre l925 blicb ich das, dann wurde ich Zwangsverwalter. Hier-

zu hatte mich bestellt die Generalfinanzdircktion Bratislava,

da grosse stcuerliche Rückstände weron, u.a. die vorläufige

festgesetzte Vermögensabgabe.

Es ist richtig, dass der gesomte Besitz am Todestage

des Prinzen Philipp, 3. Juli l9rl, fast völlig schuldenfrei

war. Ieh bin dann von 1925 bis Horbst 1926 Zvangsverwalter

geblieben, nachdem inzwischen für ganz kurze Zeit die Zwangs-

verwaltung durch ein Direktorium Nykl-Nobel-Josifko ersetzt

war. Es zerfiel wegen des Tschecho-Anglo-Vertrages.

Es ist nicht wahr, wenn Razim in seiner Aussage vom

l6.Juni d.Js. - wie mir vorgehalten wird - erklärt, das Di-

rektorium sei zerplatzt, weil Josifko "die Machenschaften
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Nobels und Nykls nicht mitmachen wollte." Genau das Gegenteil

ist der Fall, ich wollte die Machenschaften Nobels und Josifkos

nicht mitmachen, vor allen Dingen die Nobels. Beide hatten einen

Holzlieferungsvertrag mit Tschecho-Anglo in Vorbereitung, der

der Herrschaft sehr abträglich gewesen würe, um nicht kata-

strophal zu sagen. Auch wollte Josifko sein Direktorial-Gehalt

haben, welches ich ihm nicht zahlen konnte. Es war kein Geld

in der Kasse. Ich wurde dann wieder Zwangsverwalter und ich

bin das geblieben bis Herbst l926 als Zwangsverwalter und der

staatliche Amts-und Zwangsvervalter Dr. Razim mich Anfang des

 s   S  

gegon mich, auch in der Presse, die ich mit einem Beleidi -

gungsprozess beantwortete, der letztlich zu meinen Gunsten aus-

gogangon ist.

Wenn Dr. Razim ausgesagt hat, er hätte bis zum heutigen

Tage von mir trotz vielfacher Mahnung keinerlei Abrechnung über

dic Zeit meiner Zwangsverwaltung erhalten können, so ist dies

eine "perfide Lüge". Im Gegenteil, ich habe genauestcns per

ultimo l926 bilanziort,' die Bücher abgeschlossen, die Beständo

aufgenommen und sie zu den reellen Verkehrswerton cingesotzt

und dem Volletreckungsgericht zur Abrechnung vorgelegt, dies

war das Bezirksgericht in Revuca. Ich habe trotz jahrelangen

Urgiarans keinon Boschcid orhalten, insbesonderc nicht nach

dor Riehtung, dass etwa der antliche Ants-und Zwangsverwalter

Razim auch nur oinen cinzigen Postun auszustellon gchabt hätte.

Mir kam jadoch zur Kenntnis, dass mit Beginn der Amts-

vervaltung eine der crsten Amtshandlungen des Razim war, diese

meine Bilanzon, Wertfestsetzungen, Inventarien umzuwerfen und

übcrhaupt ein völlig neuos Bilanzsystem zu wählen, um jede Ver-

gleichsmöglichkeit zwisehen Anfangsbilanz, Amtsverwaltung und

Abschlussbilanz Zwangsverwaltung zu nehmen.

Zeugnis: Hauptkassieror Karel Dohnal, Prag XIII, Brozik-Gasse

893_III.

Nachdem miydie einzclnen Anwürfo Razims und Novaks

vorgchalten wurdon, soweit sich solche auf die Führung meiner

Zwangsverwaltung erstrecken, worde ich mich nunmohr zu den ein-

zelnon Materien getronnt Eussorn:
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1) Ich weise den Anwurf Razims, ich hätte auf Grund

irgendwelcher persönlicher Beziehungen zu dem Präsidenten der

Generalfinanzdirektion in Bratislava Brachtl, um meine Zwangs-

verwaltung am Leben zu erhalten, bezw, sie überhaupt erst ins

Leben zu setzen, die vorläufig festgesetzte Vermögensabgabe

nicht bezahlt, und als man sie mit einer Anleihe bei der Agrar-

bank bezahlen wollte, diese Zahlung dadurch verhindert, dass ich

eine erneute höhere Festsetzung veranlasste, bis sehliesslich

zu dem Betrag von mehr als 70 Mill. Kc., mit Entrüstung zurück.

Ich habe mich um die Festsetzung der Vermögensabgabe überhaupt

nicht gekümmert. Ich habe auch keine Freunde in der Finanzdirek-

tion in Bratislava. Der Anvurf des Razim ist eine gemeine Ver-

leumdung.

Befragt, wie es denn kommt, dass die Vermögensabgabe für

den Coburgischen Besitz von etwas mehr als 2o Millionen Ke. bis

auf lo4 Mill. Kc. sukzessive heraufgeschraubt wurde und wer die-

ses inauguriert habe, erkläre ich: Ein solches Interesse hatte

nur das Bodenamt, welches zu erkennen gegeben hatte - s.Eintra-

gung der Vormerkung in den Grundbüchern -, dass es don Besitz

im Zuge der Bodenreform übernehmen werde. Es war usus beim Bo-

denamt, die Abgabe-und Steuerschraube in dicsen Fällen so anzu-

zichen, dass dor Zuenteignende dann so miirbe gemacht wurde, dass

er das Angebot des Bodonamtes annchmen oder mit dom nackten

Stab aus dem Lande gehen musste, Ich glaube auch nicht, dass die

Finanzdirektion in Bratislava von sich zu dieser völlig sinnlo-

sen Heraußetzung der Vermögensabgabe gekommen ist, wenn nicht

von irgendeiner massgebenden Seite ein diesbezüglicher Druck

ausgeübt worden wäre, um die Coburger mürbe zu machen. Diesen

Druck vermute ich gerade hinter dem Bodenamt und hinter Razim,

der mit seinem Freunde, dem damaligen Finanzminister Englisch

eine derartige Weisung nach Bratislava gehen liess. Dass Eng-

lisch eine solche Einflussnahme in Bratislava ausgeübt hat,

auch in anderer Hinsicht, als man nach Ansicht der Finanzdirek-

tion völlig gerechtfertigte Abgaben niederschlagen musste, ist

mir bekannt. Kein Mensch auf der Welt hatte Interesse an der Er-

höhung der Vermögensabgabe ausser dem Bodenamt.
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Im Gegenteil muss ich auf die Lügon des Razim erklären,

dass ieh mir während der Jahre meiner Zwangsverwaltung redlichste

Mühe gegeben habe, die Vermögensabgabe abzudecken. Ieh habo wäh-

rend der erston Zwangsverwaltung aus den laufenden Einnahmen

durchsehnittlich monatlich l Mill. Ke abgedeckt und bei Abschluss

der ersten Zwangsvcrwaltung noch cinige Million.n in der Gutskas-

se gchebt. Es kann richtig soin, dass ich ca ll Mill, Kc. abge-

dockt habe.

Auf Vorhalt, dass die Vermögensabgabe Anfang l922, wenn

sie cndgültig festgesotzt vorden wäre, mit Leiehtigkeit hätte ab-

gedeckt worden können, Grkläre ich: Das ist durohaus riehtig.

Sehon aus dem Windbruch konnte durch sachgemätsse Aufarbeitung

lüngst allcs bezahlt sein. Der Holzorlös aus den Hodza-Weiden

hätte die Vermögensabgabe um ein lehrfaches gedeokt.

Ich bleibe daboi, dass die vorlüufige Festsotzung der

Vornögensabgabe unter fortwährender Heraufsetzung ohne jodon

Rcehtsgrund und die Unterlassung einer endgültigen Festsetzung

das Hauptdruckmittel des Bodenamtes war, störriseho Grundcigen-

tümer gofügig zu machon.

Der Gonereldiraktor der Finanzdirektion in Bretislava

Brachtl, Tscheche, war oin korraktor Mann, der aber sicherlich

cinem hohen Druek aus Prag gewichen ist. Ich kann joden Tag be-

cidcn, dass er mir sogar gegonüber sich cinmal geäussert hat.

er'unterliege in der Sache Coburg-Kohary einem Drucke des Finanz-

ministors Englisch, der ihm sohr unangenehm sei. Er sagte mir so-

gar, dass cr sich sogar gegen dic Zumutung Englisch gewehrt habo,

jedoch erfolglos und mit einer Verstimmung des Englisch gegcnüber

ihm.

Auf Vorhalt, dass ieh immer von Schweinereien des Boden-

amtes spreche, ohne konkrete Tatbestände genau zu umreissen, er-

kläre ieh: Bei Hodza und seinem Freunde Razim handelt es sich

nicht um kleine, unintelligente Betrüger, sondern um Menschen,

die ihre staatliche Stellung und ungeheure Maehtfülle auch zum

Zwecke der Verdunlung und Verschleierung mit ungeheurem Geschick

angewandt haben.

Ich bin Tscheche und nichts ist mir unangenehmer, als

heute etwa als Denunziant eingeschätzt zu verden. Ich kann aber
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unter meinem Eide jederzeit erhärtcn, dass mir der private Finanz-

bevollmächtigte des Dr. Hodza, der inzwischen verst rbene Dr.

Madierti■ erzählt hat, dass er hohe Beträge aus dom Erlös des Hol-

zes der sogenannten Hodze-Weidefläche in die Privstschatulle des

Dr. Hodza abgeführt hat und noch abrühre. Dies war 2 Honate vor

seinem Tode. Er war krebskrank, kannte seine Krankheit und hat

bestimmt nicht gelogen.

Damit komme ich zu der Frage der Ausspielung der Vermö-

gensabgabe anlässlich der Vorverhandlungen des Bodenamtes mit den

Coburgern, um sie zum Verkauf en bloc zu zwingen. Ieh verveise in

diesem Zusammenhang auf die hiermit überreichte Darstellung,

überschrieben:"Dohoda vom 24, März l928," Ziffer II und fügto ergän-

zend hinzu. Die Ausspielung der zu diesem Zeitpunkt festgesetz -

ten vorläufigen Vermögensabgabe auf mehr als lo2 Mill.Kc. incl.

Erbgebühren ist eine ungeheuerliche Erpressung an den Coburgern

gewesen, ein glatter Betrug und dem Razim, Novak und Vozenilek

war zu diesem Zeitpunkte natürlich bekannt, dass eine Festsetzung

der Vormögensabgabe auf mehr als loo Mill.Kc. immer einer späte-

ren Herabsetzung auf das natürliche Maß weichen musste, Sehließ-

lich konnte doch das Bodenamt nicht 35 Mill.Kc. im Enteignungs-

wege bieten und die ausgeplündertcn Coburger auf der dann noeh

restlich goschuldeten Vermögensabgabe von 85 Mill. Ke. sitzen

lassen. Es ist mir auch bekannt geworden, dass man diesen Druck

ausübt.

Wenn mir vorgehalten wird, dassden Coburgern hierbei

erklärt worden sei, dass sie selbst eine solche Herabsetzung nie-

mals erreichen wirden, wohl aber das Bodenant, so erkläre ich:

Mit dieser unverständlichen Einstellung hat man sich auch mit

seltonom Zynismus im Bodenamt offen gebrüstet, bosonders Dr. Ra-

zim. Diese Äussorung hat or sogar mir gegenüber gctan. Ieh kann

sie jeden Tag beeiden.

2) Hodza-Weiden.

Diese ganzc Angelegenheit trifft vor allen Dingen das

Agrarministerium und den Minister Hodza. Mir wird die Darstol-

lung des Dr. Razim vom l6. Juni l939 vorgelosen.

Ich erkläre hicrauf: Dic Aussage des Razim ist in allen

wesentlichen Punkton, wo or die Verantwortung vom Bodenamt ab-
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schieben will und zwar zum Toil auf politisohe Zwangsläufe, Ein-

wirkungen von hoher Hand, bestochene Gemeindovorstoher, unbekann-

to Holzhändler erlogon und nichts als ein ganz faules Deckungs-

manöver dcs Bodonamtes. Es ist nur oins richtig, dass zwischon

dom Ackerbauministerium und den Coburgorn scinorzeit ein Abkommen

auf Überlassung von Weideflächcn im Ausmaße von 6ooo ha geschlos-

son worden ist, für das natürlieh niomals bostbostockte Waldbe-

stände in Frage kamon. Warum erklürt Dr. Razim nicht der Wahrheit

gomüss, dass dio Abstcckung der Weideflächen vom ersten Anfang

an bis zur Übergabo an die Gomeinden mit den loojährigon Holzbe-

ständen vom Bodenamt alloin durchgcführt wurdo, dass hiorfür so-

gar cin solbständiges Kommissariat des Bodenamtes in Jelsava un-

ter Lcitung des Bodonamtsangestollten Brasak - jotzt im Protok-

torat wohnhaft, soll noch Angostellter des Bodenamtes sein -

geschaffon wurde, wolches diose Arbciten laitite, Razim war ja

dor Chef des Brasak, Damit ist dio Lügc dos Razim, den Holzdieb-

stahl auf das Ackerbauministerium und unbekannto Täter abzuwäl-

zon, widorlegt. Das Bodenamt hat ja zu diesem ganzen Diebstahl

Boihilfe gelcistet,

Bosonders erlogon ist dic Angabe dos Razim, er habe un-

ter Holznot gelitten, woil der Holzdiebstahl des Agrarministe-

riums ihm jedon Einschlag unmöglich machte und ihm die Preise

verdarb, Ich solbst habe als Zvangsverwalter jahrelang dio

furehtbaren Auswirkungon diosos Holzdicbstahls crlobon müssen,

 d  d   d 

und don Betrieb liquid erhalten.

Auf den Vorhalt, warum ieh donn als staatlicher Zwangs-

vervalter nicht gegen die Auswirkungen des Holzdicbstahles ein-

geschritten soi , crklürc ieh: Das Holz war ja offiziell über

dic Gomcinden boreits vertraglich an die Ausschlachtungsfirmen

übcrgegangen und jedom zivilon Eingriff dureh den Zwangsverwal-

ter entzogon.

Razim redct sich völlig zu Unrccht aus der Mitwirkung

an diosom dauorndon Holzdicbstahl horaus. Ich habc sclbst im

Jahre l923 eino Eingabo an ihn bczv. das Bodonamt gemacht, in

dom Sinno, dass Wcideflächen verkauft worden seion und dass das

Holz don Coburgorn zu verbleiben habo, Ieh habe nieht cinmal cine

Antwort bekommen.
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Der angogebene Preis mit l2o,- Kc, pro Fostmoter Rund-

holz ist unbodingt nicdrig von Razim cingesetzt.

Wie schmeekhaft diosor Holzdicbstahl den beteiligten

Kroison goweson ist, geht aus meinen Ausführungen in der über-

reichten Anlege zu II, S.2 hervor, in donen ich orklürt habe,

dass l926 Hodza nach Wicn kam und 1926 durch cinc Baronin

d  t    d o 

Wald, das sind 22 ooo ha Wald, abormals für Weidozwccke zu

überlasson.

Ich will jetzt über dieses Geschäft freiwillig die reine

Wahrheit sagen. Es mag im Sommer l926 gewesen sein, als mich

der Redakteur Stefan Steinar aus Wien anrief in Pressburg und

mir erklärte, ich möge nach Wien kommen, es handele sich um

eine sehr delikate Angelegenheit. Der Ackerbauminister Hodza

käme in strengstem Inkognito in Begleitung der Baronin von

Einem in Wien an, um ein grosszügiges Geschüft mit den Coburgern

zu besprechen, bezw. abzuschliessen. In Anschung dieser ganz

ungewöhnlichen Tatsache entschloss ich mich, nach Wien zu fahren,

um mir das Geschäft anzuhören. Im Hotel Inperial traf ich Stei-

ner, der mir unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit erzähl-

te, Hodza sei im Augenbliek unter Besprechung mit der Baronin

Einem in einem Schönbrunner Hotel. Es handlo sich um nicht mehr

und nicht weniger, als dass Hodza das Propos mache, die Cobur-

gor möchten 40.ooo Kat.Joch bestockten Waldes abermals für

Weideflächcn naeh Analogie der crsten 6ooo ha an Gemeinden zur

Verfügung stellen, vogegon er als Ackerbauminister dann dafür

sorgen werde , dass der restliche Besitz der Herrschaft Coburg-

Kohary den Coburgern zum völlig freien Eigentum verblicbe. Die

Baronin werde gleich ins Hotel kommen und werde diesen Vorschlag

bokannt geben. Er, Stciner, schc in einem solchen Geschäft dio

cinzige grosse Chance, den Coburgcrn die Besitzungen zu retten.

Es herrschte natürlich zwisehen mir und Steiner nicht

dor geringste Zwcifel, dass os sieh um cin reines Privatge-

schäft dos aktivon Ackerbauministers Hodza - cr war cs zum Zeit-

punkt dieser Besprochung - handelte. Tatsächlich kam auch kurz

darauf die Baronin von Einem und hatte in cinor 2stündigon
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Verhandlung mit Hodza vorher den Vorschlag durchgesprochen. Die

Baronin Einem machte tatsächlich das Angebot, wie es mir Stei-

ner schon geschildert hatte. Ieh war ausgesprochen dagegen und

zwar aus folgenden Erwäigungen: Bei Annahne dieses Angebotes wä-

ren die letzten wertvollen Waldbestände des Coburger Besitzes

herausgeschnitten worden und ohne nennenswerten Gegenwert in

die Hände des Ausbeutungs-Konsortiums Hodza und Genossen über-

gegangen. Den Coburgern wäre ein Restbesitz an Jungholz und

Laubholzbeständen verblieben, auf denen dann ungeklärterveise

die Vernögensabgabe lastete, über deren definitive Höhe kein

Mensch sicher war.

Auf Vorhalt, dass es sich bei dem Angebot des Ministers

Hodza um eine ganz ungeheure Holzmenge handelte in einom ganz

immensen Wert, den ich auf mehr als 320 Mill. Kc. errechne,

erklärc ich. dass ich zu dieser Berechnung vie folgt komme:

Als genauer Kenner dos Besitzcs Coburg-Kohary, vorgobildeter

Sachverständiger und Statistiker unterstelle ich auf dem Kat,

Joch l60 qm mit einem rcinon Stoclwvert vón 50.- Kc. pro ebm.

Der Handelswert dieser Holznutzung mag der dreifache Wert ge-

voscn sein, so dass es sich praktisch um oin Milliarden-Ge-

schäft in der Umsatzziffer gehandelt hätto.

Wenn mir vorgehalten wird, vie ich denn oigcntlich den

Enteignungsbetrag von 35 ilill. Ke. mit diesem Angebot eines ak-

tiven Ackerbauministors in Einklang bringe, erkläre ich: Die

ganze Wegnahme der Coburgisehen Gütar war doeh ein offener Raub.

Es hat sich dann noch einc ganze Anzehl jüdischer Anwäl-

te aus Wien um das Zustandekommon dieses Hodza-Angebotes bemüht.

Ich habe es abgelchnt, und bin hierauf mcines Amtes als Zwangs-

verwaltcr entsetzt worden und von Razim als Amts-und Zwangs-

verwalter abgelöst worden.

Auf die Frage, ob Razim von dicsem dunklon Geschäft des

Ministers Hodza gewusst habe, orkläre ich: Sicherlich. Ein

dorartiges Geschäft liegs sich ohne Razims Mitwirkung gar nicht

durchführen. Ich habe mit ihm übcr das orste Hodza-Weidenge-

schüft selbst gesprochen. Ich möchte auch zu 90 % meiner Erin-

nerung vertrauen, dass ich auch über das Wiener Angebot mit

ihm gesprochen habe.
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Im übrigen war doch der Holzdiebstahl der Hodza-Weiden

allgemein bekannt, so wurde ich eines Tages in die Präsidial-

Kenzlei des Staatspräsidenten Dr. Lasaryk bestellt, wo mich

der damalige Kabinettschef Dr. Schiesel fragte, ob ich nicht

a  r a a da  a

ligung an dem Weideflächengeschäft machen könne. Ich habe den

einzig gangbaren Weg gewählt, zu erklären, dass mir ausser Ge-

rüchten nichts Positives bekannt sei.

Auf Vorhalt, warum ich der Präsidial-Kanzlei damals nicht

gesagt habe, was mir der verstorbene Finanzbevollmächtigte

Hodzas über seine trüben Geldgeschäfte verraten hatte, erkläre

ich: Nachdem der Mann tot war, hätte ich den Beweis schwer

führen können und hätte mir nur Unannehmlichkeiten gemacht.

Es sind noch andere Loute zu mir gekommen, die nach die-

sen angeblichon Vorfehlungen des Hodza fragten, so der Abge-

ordnete Petrovi■ und der jetzige slowakische Propagandamini-

ster Sanomach. Ich habe immer die gleiche Antwort gegeben.

Auf die Frage, ob mir auch Geldhingaben an Razim be-

kannt seien, erkläro ich: Ja. Dr. Kyjovski in Brünn erzählte

mir in oiner schwachen Stunde, dass er dom Razim von seinem

Honorar 5o.o00.- Kc. gegoben habo und dass er ihm auch noch

geben werde, cr sei an seinem Honorar als Anwalt beteiligt.

Ich habo mich schr darüber gowundert, dass der mir als sehr

gorieben bokannte Rechtsanwalt Dr. Kyjovski und gute Freund

Hodzas sich so in meine Hinde begab. Kyjovski lebt heute noch

im Protektorat als Anwalt in Brünn, ist Präsident der Mähri-

schen Bank und soll ein Restgut aus der Bodenreform besitzon.

Er wird nicht bestroiten können, dass er mir diose Hingabe der

50.ooo.- Ke. an Razim crzählt hat.

Auf die Frago, ob ich selbst Razim sinmal Goldbeträge

habe zukommen laason, orklüre ich folgendes: Ich wcrde in der

weiteren Vernehmung moine Verhandlungen mit Razim aus dem Jah-

re l93o ca. schildern, in dencn ich vom Bodenamt Wiedergutma-

chung des Schad ns aus dem Magnisyt-Geschäft Razims mit dor

Kaholin A.G.orbat. Ieh hatte aus dicsem Geschäft cinen uncnd-

lichen Schaden, wie später ausgeführt, und hatte l93o nach un-

ondlichen Bitten untor Hinwcis auf meine Notlage 270.000.- Kc.
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Schadensersatz vom Bodenamt "angeblich im Gnadenwege" gegen

Hingabe von 3o0.000.- Kc. Cyrillwechsel erhalten. Zu diesem

Zeitpunkt meiner Verhandlungen mit Razim var mein Schwieger-

vater sehr krank, Meine Frau, die sehr gläubig ist, wollte für

den Fall der Gesundung ihres Vaters ein Votiv-Bild einer Kapel-

le stiften. Hiervon erfuhr Razim. Er bot mir etwa 4 - 5 Tage

später an, er könne mir ein Bild für derartige Zwecke sehr

geeignet für 40.oo0.- Kc. vorkeufen. Ich lehnte mit Rücksicht

auf meino bedrängte Lage ab. Hicrauf bot er kurze Zeit danach

dic Beschaffung eincs anderen billigeren Bildes an für ca

8.ooo.- Kc. Ich zahlto diesen Betrag an Razim. Ich habe dann

ca l4 Tage auf die Übcrsendung des Bildes gevartet, als eines

Tages der Botrag mir dureh Üborweisung von Razim vieder zuging,

mit cinem Briefe, er möchte dieses Geschäft doch lieber nicht

tätigen, es könnc gegen ihn ausgonützt werden. Der Betrag war

ihm wohl zu schäbig, bezw. er traute mir nicht. Ich hielt zu-

mindost das erste Bildcrgeschäft für oine versteckte Beteili-

gung des Razim an meiner Abfindung.

Auf die Frage, ob mir noch andere Fälle bekannt seien,

in donen Razim sich ungerechtfertigt bereichert habe, erkläre

ich: Sicherlich hat sich Razim laufend in sciner Amtsführung

schwer beroichert. Wie soll cr denn sonst zu einem Hause im

Werte von 600.oo0.- Ke. , zu einer grossen Bildorgallerio

gckommen scin ?

Auf welche Weise er sich diese Bilder beigolegt hat,

wirft folgendor Vorgang oin bezoichnendes Lieht. Als ich noch

Zwangsverwalter wer, besuchte mich Razim als Scktionschef des

Bodenamtes und Aufsichtsperson auf dem Schlosse Pohorela. Beim

Durchgehen duroh das Schloss der Coburger blieb plötzlich Razim

vor cincm kloincn Gomäldo des tschechischen Nationalmalors

Cormak stchen, welches oinen verwundeten Montencgriner dar-

stellte. Kurze Zeit darauf ersuchte mich Razim, ich möchte

ihm doch das Bild leihen. Da ich mich cinem so massgeblichen

Bodenamtsbeamten gogenüber nicht voigern konnte, schickte ich

per Post dioses Bild an Razim. Er bastätigte, das Bild leih-

weise empfangen zu habon. Kurze Zeit darauf ging durch die

Prager Presse unter Abbildung dicses Bildes dic Nachrieht, ein
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besonders schönes, lange verloren geglaubtes Bild des Malers

Cermak sei gefunden. Ieh erkannte in der Zeitung den Coburger

Montenegriner wieder. Ieh selbst habe das Bild während meiner

Zwangsverwaltungszeit nicht wieder bekommen. Ich habe mich spä-

ter bei dem Forstmeister und l. Adjutanten Razims Staniek nach

dem Verbleib des Bildes erkundigt. Er erklärte mir lächelnd:

Das Bild sei wohl seiner Erinnerung nach zurückgegeben worden.

Er glaube aber, nicht der echte Cermak, sondern vielmehr eine

Kopie.

Zum anderen ist folgendes Begebnis bezeichnend. Als ich

als Güterdirektor in Jelsava auf dem Coburger Sehloss lebte, kam

eines Tages zu mir ein tschechischer Oberleutnant, der mich -

er war mir unbekannt - bat, ihm gegen Verpfändung von Bildern

2.5oo.- Kc. zu leihen. Er zeigte dicse Bilder, die ohne Rahmen

waren, teils auf Leinvand, teils auf Holz gemalt. Es handelte

sich durchweg um alte Gomälde und zwar Italicner. Ich wollte

diese Bilder erst nicht haben, borgte dem Oberloutnant das Geld,

Er übersandte mir auch diese Bildor mit einem Verzeichris, was

nach seiner Ansicht es darstellto mit dem Namen des Malers. Es

mag sich um l6 Gemälde gehandclt haben. Der Offizier erzählte

mir auch noch, dass diese Gemäldo von ihm aus dem Weltkriege

aus Italien mitgebracht worden soien. Ich behielt die Bilder

da und wartete auf die Rückgabe des Geldes. Hachdem sich dieser

Mann lange Zeit nicht mehr gerührt hatte - ieh glaube, er hat

mir sogar geschrieben, ich solle dic Bilder behalten - erzähl-

te ich diese Geschichte gelegentlich eincs Revisionsbosuches

Razim, der sie sofort zu sohen wünschte. Sie gefielen ihm aus-

nchmend, Da ich auf die Bilder koinerlei Wert logte, bot ich .

sie Razim zum Geschonk an, nachdom er mich gebeten hatte, sie

ihm zu überlassen. Sonst hätte ich mich gar nicht getraut,

cinem hohen Bodenamtsbcamten das Angebot zu machen. Razim sag-

te, er werde die Bildor mit nach Prsg nchmen, werde sic dort

untersuchen lassen und wenn er foststellte, dass os sich um

ctwas Wertvolles handele, werde er mir aus Erkonntlichkeit ein

Bild reinigen lassen und mir dicses zurücksenden. Ieh erklärte

Razim, dass ich gar kein Intorosse habe. Er schrieb mit später,
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dio Untersuchung habo ergoben, dass einzslno Bilder gut waren,

dic Mehrzahl aber minderwertiges Zeug.

Auf Vorhalt, ob mir nicht bekannt sei, dass auch wert-

volle Möbel aus dem Coburger Besitz vor Übergabe des Besitzes

dureh die Coburger aus den Schlössern verschwunden seien und

an Funktionäre des Bodenamtes übergegangen seien, erkläre ich:

Mir ist auch ein derartiger Vorgang bekannt. Im Jahre l927

erzählten mir Beamte der Forstverwaltung Coburg, es seien

einige Waggons wertvoller Köbel aus dem Sehlosse in St.Antol

vom Bodenamt abtransportiert worden. Als die Coburger hiervon

Wind bekommon hätten. habe man einen Teil der Löbel nach

St.Antol zurückgebracht, die unnützen Transportkosten hätten

allein 3o.ooo.- Kc. betragon. Dicse Möbel seien auf einen vom

Bodonamt verwalteten Luxuswaldbesitz,nämlich nach Kripoklad

gebracht worden, wo sich massgebliche Beamte des Bodenamtes

aufhielten, Was an löbcln dort hängen geblieben ist, weiss

ich nicht. Wohl aber habe ich gehört, dass diesbezügliche An-

griffe der Coburger woit nach der dohoda von 24, März l928,

dom Übergang dos Gcsamtbcsitzes an das Bodenamt, zvischen

dem Bodonamt und cinom Vertreter der Coburger ein Abkommen-

geschlossen wordon sei, in welchcm wahrscheinlich für diese

widerrechtlich abtransportierten Möbel cin Betrag von etwa

8 x loo.ooo.- Kc. nachvergütot worden ist.

Laut diktiert

gonehmigt und unterschriebon:

gez. Dr.Anders

goz.Fr.Nykl

gez.Böhm H.K.K.
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Prag, den 29. Juni 1939.

Weiterverhandelt.

Es erscheint der Ing. Franz N y k 1 und erklärt im

Nachgang zu seinen gestern gemachten Angaben in der Sache

Coburg-Kohary-Razim-Novak folgendes:

Zu der Frage, ob Dr. Razim geldliche Vorteile aus sei-

nem Amt als Sektionsehef des Bodonamtes und als Amts-und

Zwangsverwalter in Sachen Coburg-Kohary gezogen hat, erkläre

ieh weiter: Der früher in den Diensten der Coburger stehende

Forstsekretär Josef Stanick in Jolsava, damals Slowakei, Tsche-

che, heute m.W. Beamter des Ackerbauministeriums in Prag,

war mit Eintritt der Zwangsverwaltung Razim in Jelsava auf

dem Coburgischen Besitz dort seine rechte Hand. Derselbe war

bis zur Amtsvervaltung Anfang l927 cin armer Tcufel. Ende dor

Amtsverwaltung l928, al so in 1 1/4 Jahron ist derselbe zum wohl-

habonden Manne gowordon. Ich muss mich berichtigen, cr ist

cin sehr reicher Mann gewordon. Er selbst hat dem Hauptkassie-

rer Dohnal in Jelsava gesagt, er habe für seine Tochter eine

Mitgift von l Millioncn Kc. verfügbar. Während Staniok früher

auf boscheidenstem Fusse lebte, bogann er mit dem Eintritt der

Amtsvcrwaltung ein schr luxuriösos Leben. Wenn man an einem

Abend 5 oo0.- Kc, in dor Tasehe hat und von diosen die Hälfte

in Zcchgelagcn ausgab, so muss or unlautere Qucllen gchabt ha-

ben. Er hat dies auch dem Hauptkassicrer Dohnal gegenüber per-

sönlieh zugogogeben, dass er von dem jüdischen Holzhändler

Körner, mit dom Razim aussehlicsslich arboitete und mit dem

auch Razim besondors persönlich intim war, laufonde grösscre

Zuwondungen erhioltc. Dohnal wird darüber mchr sagen können,

sicher aber diöses Gcapräch an mich bcstätigon. Ieh kann mir

nicht donken, dass Körner seinc Zuwendungen lodiglich auf den

völlig machtlosen, allcin von Razim abhängigen Forstsokretär

beschränkt haben wird.

3) Boi Erwähnung des Stanick komme ich zu dom Komplex

Magnesit-Vorkommcn - Verkauf dosselben an die Lavino-Limt.
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Philadclphia. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die

socben übcrgebene Anlage "Magnosit-Lubenik." In dicser Anlage

habc ich ausgeführt, wie Razim cs zu Wege brachte, einen

Vermögenswert, der boreits von don Coburgern an cine amerika-

nischc Gesellsehaft verkauft war, nachdem or vom Bodonamt

freigcgeben und gerichtlich an die Coburger übergebon wer,

mit Hilfe soines Frcundes, des Rochtsanwalts Dr. Kyjovski,

Brünn, freimachte, in die tatsächliche Gcvalt dos Bodenamtos

'zurückführto. Ganz -abgesehen von der schveren Schädigung,

die Razim mir damit zufügte, wirft die spätere Behandlung

dieses wertvollen Vorkommens in der Hand des Bodenamtes ein

bezeichnendes Licht auf die Geschäftsnethoden des Razim.

Nachdem es ihm gelungen war, durch politischen Druck

aus Prag der Verurteilung durch das Kreisgericht in Rima

Sobota (jetzt Ungarn) zu entgehen, hat er nach Übergabe des

gesamten Besitzes durch die Coburger im März l928 diese Magne-

sit-Gründe im staatlichen Interesse mehr als merkwürdig be-

handelt. Er verschob das Gesamtvorkommen zum Preise von 3

Millionen Kc. an die Westböhmische Kaholin A.G. Zu diesem

Zeitpunkt lag ein Angebot eines französisehen Finanzkonsor-

tiums vor, dieses Vorkommen für 2o Millionen Ko. zu erwerben.

Dieses Angebot lehnte das Bodenant ab. Auch Präsident Vozeni-

lek kannte dieses französische Angebot. Mir erzählte mein

früherer Beamter Sandrik, der auf dem Coburgischen Besitz

tätig war, diese ganze Affäre. Er wurde später von Razim für

sein Vorhaben gewonnen, diese Vorkommen an die Westböhmische

Kaholin A.G. für diesen Spottpreis zu verkaufen und wurde hier-

für von Razim mit einem sehr hohen Betrage, ich glaube

50.ooo.- Ke. und einer Lebensstellung bei der Westböhmischen

Kaholin A.G. in Prag entsehädigt, die er heute m.W. nach noch

bei der Export-Abteilung nach England der genannten Gesell-

schaft innehat. Er schcint am l. Juni l939 nach Bratislava

geschickt worden zu sein, da die Werke in der Slowakei liogen.

Er wohnt in Bratislava, Kolarka ul. 15 e.v.l.

Der Chef der Vilkovicer Eisenwerke, don Namen habe ich

vergessen, - sie gehören jetzt zu den Hermann Göring-Werken -

erzählte mir etwa l930, als ich mich mit ihm über den Preis
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des Kaholin-Verkaufes stritt, es seien nicht, wie ich behaup-

tete, 3 Millionen Kc. an das Bodenamt gezahlt worden, sondern

7 Millionen Kc., von denen allerdings nur 3 Millionen Kc. in

den Büchern ausgewiesen worden seien, während 4 Millionen

Kc. über den Tisch gezahlt worden seien. Er sei genau in-

forniert, da sich die Vilkovicer Eisenverke auch beim Boden-

amt um den Ankauf bemühten.

Über diese ganzen Verhältnisse , ist auch Vozenilek

informiert govesen, nachdem er nach Angaben des Sandrik den

französischen Vertreg über 2o Millionen Ke. in seinem Schreib-

tisch versperrt hatte, und nachdem er nicht darauf drang,

dass auch die tschechischen Interessenten einen venigstens

dem französischen Angebot halbvegs angemessenen Preis für

dieses einzigartige Vorkommen zahlen mussten.

Wie aus den Ausführungen in der überreichten Anlage

Magnesit hervorgeht, habe ich Pfandrechte an dem Anteil dos

Prinzen Cyrill an dicsem Magnesit-Vorkommen für Darlehen an

den Cyrill geltend gomacht. Dieso Rechte waren dem Razim ge-

nau bekannt. Er hat mich bei der Überlassung des Gesamtbe-

sitzes der Coburger im März l928 im vollen Ausmaße von rd.

3.300.oo0.- Ke. gebracht, indem cr den auf Cyrill entfallen-

den Teil den jüdischen Anwälten Tafler - Eisler in Wien auf

ein Trcuhandkonto für Rechnung dos Prinzen Cyrill in Höhe von

etwa l3 Millionen Ke. zur Verfügung stellte und duroh das

Bodenamt auszahlon licss, so dass ich mit allen meinen Be-

mühungen, zu meinem Geld zu kommen, nicht Cyrill, sondern

dicsen "Trcuhändern" ins Leere griff. Ich habe gehört, dass

diese Treuhänder das Geld später restlos verbraucht haben,

und dass auch Cyrill aus der Sache nichts bekommen haben

soll, höchstens seine Wiener Anwälte, Razim hatte die

Prlicht, diosen, Cyrill zugedaehten Betrag, zu Gorichtsstel-

le zur Befriedigung der Cyrill'schon Gläubiger zu hinterle-

gen. Dies hat er sicherlich doshalb nicht gotan, woil man

nach aussen durch den betrügorischen Nachtrag Kyjovski's sich

so gobärdete, als sei cyrill gar nicht Mitverkäufer gewesen,

während tatsächlich in der dohoda vom 24. März l928 Cyrill

als Verkäufer auf'scheint.
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Im Jahro l930 ging es mir schr schlecht. Meine Frau war

dem Zusammenbruch nahe. Da ich auf keine rechtmässige Weiso

zu irgendeiner Wiedergutmachung dos mir zugefügten Schadens

gelangen konnte, ich auch hinsichtlich Cyrills, dor l928 be-

reits unerreichbar in Bulgarien sass - er war damals noch

Kronprinz - nicht zu moinem Goldo kommen konnto, folgte ich

dem Ratsehlag oinos Onkels meiner Frau, Johann Vodicka in

Conopisite, mich an den Führcr dor Agrarpartei und Abgcordneten

Rudolf Boran zu venden, dossen Einfluss es vielleicht golingen

wordo, mir zu einer Wiodcrgutmachung zu verhclfen, da er mit

Vozonilek sehr befreundet war. Zu Beran ging meino Frau mit

Vodicka und trugon don Fall vor. Boran informierte Vozonilck

und dicser wiederum beauftragtc Razim, dic Verhandlungen mit

mir zu führen.

Solbstvorständlich ompfing mich Razim nur mit grösstem

Widorwillen, nachdem ich s.Zt. dic Strafanzoige gegen unbekann-

tc Täter bei dor Staatsanwaltschaft in Rima Sobota wogen amt-

licher Vorfälschung dor Grundbücher, Bestcchung von Beamton und

Betruges an mir erstattet hatte, welche später zu dem offizial-

Verfahren gegen Dr. Razim führte, in welchem er auf politischen

Druck aus Prag freigesprochen worden ist (vergl,meine Anlage

Magnesit-Lubenik). Er hielt mir dies auch vor. Razim verlangte

von mir mündliche Abbitte, bevor er überhaupt in die Verhand-

lungen eintrete. In Ansehung meiner Notlage musste ich auf die-

sen Zwang eingehen. Sehliesslich hat Razim mich volle 3 Monate

fast töglich ins Bodenamt bestellt, mich dort stundenlang war-

ten lassen, um mir schliesslich auf meine 3 300.o00.- Kc.

270.000.- Kc. zuzubilligen, worür ich ihm noch 300.000.- Kc.

Wechsel Cyrill zu übergehen hatte. Razim vergass aueh nicht,

mir zu erklären, dass diese Regelung eine "gnadenweise" sei.

Ich habe mich dieser Erpressung in Ansehung meiner Notlage ge-

fügt und meine Rechto erst jetzt wieder beim Bodenamt angemel-

dot.

Ich habe in meiner Anlago "Magnesit-Lubenik" S.4 das

Bowcismatorial aufgoführt, welches für den Nachweis der Ver-

schacherung dcs Magnesit-Vorkommens, die sohwere Rechtsbeugung

beim Grundbuchamt in Revuca durch Razim herangozogen werden

können.
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4) Auf Vorhalt, wie es denn überhaupt möglich sei,

dass es zu den behaupteten Grundbuchfälschungen im Grundbuch-

amt in Revuca gekommen sei, wobei bemerkenswert ist, dass auch

die Frau Herzogin zu Sehleswig-Holstein auf unerklärliche

Weise beim dortigen Grundbuchamt um die Eintragung der Vormer-

kung zur Sicherung ihres Noterbenrechtes, velche das Nachlass-

gericht in Bratislava angeordnet hatte, gekommen sei, erkläre

ich, ich habe in meiner Anlage "Iagnesit-Lubcnik" bereits

ausgeführt, dass beim Grundbuchamt in Revuca ein gewisser

Grundbuchführer Krajc sass, der in demselben Prozoss mit Ra-

zim wegen passiver Bestcchung und Amtsverbrechens mitangeklagt

war und gleichfalls im Zuge der Freisprechung Razims freige-

sprochen wurde. Er ist später zu 6 Monaten Gefängnis verur-

teilt worden, weil ar angeblichc Unterschriften von Verstor-

benen amtlich legalisierte. Er wurde aus dcm Justizdienst

entlassen.

Krajc lag die gesamte Führung dos Grundbuches in Revu-

ca ausschliosslich ob. Er nahm alle Eingänge in Empfang, regi-

strierte sie, und hatte natürlich auch die Macht, alles ver-

sehwinden zu lassen, oder auch jahrelang hintan zu halten.

Es ist mir deshalb durchaus vorständlich, dass der Siche-

rungsbescheid der Frau Herzogin, der sieherlieh dom Bodenamt

schr poinlich war, weil sie ja dann in dom ganzen Enteignungs-

verfahren ein massgebendes Wort mitzusprcchen hatte, 4 Jahre

lang in irgcndeiner Schublade liegen geblieben ist. Dass Razim

mit diesom Kraje untcr einer Decke gesteckt hat, ist für mich

l00 %ig klar. Die gosamten schwcron Rechtsbrüche mir gegen-

übor in der Verfälschung der Grundbücher in Revuca ergänzen

das Bild unter Berücksichtigung der sehwcren Amtsverbrechen

der Frau Herzogin gegeniber voll und ganz, Ieh halte es

schlochterdings für ausgeschlosson, dass das Nachlassgericht

in Bratislava dio Verfügung zur Eintragung des Noterbrcchtes

der Frau Herzogin nicht postwondend nach Rovuca geschickt

hat. Dort ist diesos Ersuchen dem Kraje in die Hände gefallon,

dor sofort bei Razim Rückfrage gchalten haben wird. Ieh weiss

aus persönlichen Untorhaltungen mit Razim, dass dioser jode
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Einmischung der Herzogin als Noterbin nach dem Fideikommiss-

besitzer sehr ungern sah und sie bagatellisierte, weil er

unter allon Umständen eine Einmischung derselben bezw. reichs-

deutscher Anvälte vermieden wissen vollte.

Wenn daher Razim erklärt, dass er von der Verfügung

des Nachlassgerichtes in Bratislava keinerlei Kenntnis gehabt

habe, so halte ich das für völlig ausgeschlossen. Da er seit

vielen Jahren als massgeblicher Beamter des Bodenamtes schon

weit vor seiner Amtsverwalterschaft l927 im Grundbuchamt in

Revuca aus-und einging.

Zudem hatte sich das Bodenamt ja im Wege der Vormer-

kung bareits l92l in den Grundbüchern in Revuca eintragen

lassen, dass es die Coburgschen Güter beschlagnahmt hatte.

Sonit gingen alle gerichtlichen Verfügungen ihm zu, welche

irgendwelche Eigentumsveränderungen oder Belastungen im Grund-

buche verfügten. Die Sicherungsverfügung des Nachlassgerich-

tes in Bratislava ist unzweifelhaft dem Bodenamt von amts-

vogen zugegangen, ebenso wie dom Goricht in Revuca. Wenn mir

heute erklärt wird, dass diese Sicherungsverfügung 4 Jahre

lang irgendwo zurückgehalten wurde und crst zu dem Zeit-

punkt zum Grundbuchrichter nach Revuca kam, als bereits der

tschcehische Staat als Eigentümor in den Grundbüchern einge-

tragen var und dass diese Verfügung des Nachlassgerichtes

deshalb der formalon Abweisung verfiel, weil der Staat in-

zwischen eingetragen sei und nicht mehr der Erblasser Prinz

Philipp von Coburg, so hat an dieser Handhabung der Dinge

nur das Bodenamt Intcresso gchabt. Ich kann mir keinon ein-

zigen Intcrcssenton im Gebiete dor damaligen Tschechoslowa-

kci denken, der Intcresse daran gehabt hätte, dass diese

Sicherung unterblieb, ausser des Bodenamtos, velches eben

einen dritton Kontrahonten bei seinen Machenschaften nicht

haben wollte, besonders wenn dorselbe aus dom Deutschen Reich

kam. Ich habe bis houte noch koinon Fall gehört, in welchem

 q  t   

gon haben sollen.
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Auf Vorhalt, dass doch sehlicsslich ein Grundbuchfüh-

rer nur ein subaltorner Gcrichtsbcamter sci, dor im vosent-

lichon von dem Gründbuchrichter abhängig soi und auch von

diosem kontrollicrt worde, erkläro ich: der damalige Grund-

buchrichter in Revuca war ein Tscheche. Er hiess Plichta und

ist inzwisehen vorstorben, Dicscr Mann var ein aussorordont-

lich schwächlicher Nensch. Er kam aus Bosnien, kümorte sich um

nichts. Dcr allmächtigo Herr im ganzon Grundbuchamt war der

bestechliche Krajc. In Revuca war absolut bekannt, dass man

mit einem l,o0o.- Ke. Schein die grössten Schiebungen beim

Grundbuchführer Krajc durchsetzen konnte, Ich nehme sogar an,

dass bei Anordnungen des Bodenamtes er von Geldhergabe abge-

sehen haben wirde.

In diesem Falle war es nicht einmal notwendig, dass

Razim sich selbst an den Krajc wandte. In dem Falle der Ver-

fälsehung der Grundbücher Coburg im Zusammenhang mit dem

Verkauf des Vorkommens an die Kaholin-A.G. hat ja auch genügt,

dass der Angestellte der Kaholin A.G.Sandric, der später mit

Razim zusammen angeklagt war, im Auftrage Razim beim Krajc

intervenierte, die Grundbuchfälschung bei den Liegenschaften

des Magnesit-Vorkommens vorzunehmen.

C den d  d    

ihrer Heraufsetzung zu tun hatte, bezw. mit der Nichtbezah-

lung bezw. mit Einsprüchen, erkläre ich: Mit den Vermögens-

steuerveranlagungen, Festsetzung der Vermögensabgabe, Einsprü-

chcn etc. hatte ich nio otwas zu tun. Diese Boscheide gingen

den Rechtsanwälten des Prinzon Philipp-Josias direkt zu, weil

es sich um hohe Objekte handelte, für die sich die Anwälto

ihr Honorar nieht entgohen lassen wollton. Diese Veranlagungs-

bascheide sind überhaupt nicht in moine Hände gelangt.

Auf Vorhalt, dess dies nach den Ermittlungen nicht

richtig sei, da der crste Steuerboschcid über 15.043.39l.56 Kc

vom 3.März l925 nach ciner vorausgegangenen Hobiliar-Pfändung

zum Aktcnzcichcn vI l655/l925 morkwürdigerweiso nioht don An-

wälten dor Coburger Dr. Josifko und Dr. Sobieka zugestellt

vorden sei, sondern violmehr dem Privatanvalt Nykls, Dr. Mi-

halik in Volka Rovuca, dass Nykl os unterlassen habe, gegon
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dicson Bescheid in der vorgeschriebenen Frist von l5 Tagen

Einspruch zu erheben und dass Nykl es dem Dr.lihalik ausdrück-

lich untersagt habe, von diesem Bescheid den tschechoslowaki-

schen Anwälten des Prinzen Philipp Josias oder seiner Zentral-

kanzlei in Wien Nachricht zu geben, und dass auf Grund dieses

Rechtszustandes durch den Beschluss des Bezirksgerichtes in

Revuca E Ziff. l66 vom 24. März l925, zugestellt am 30.März

1925, die Zwangsverwaltung Nykls bewilligt und bücherlich

eingetragen wurde und dass auch in Verfolg dieses Beschlusses

die Gerichte in Ludcenek, Feld, Tornalia, Brezno gleichfalls

diese Zwangsverwaltung Nykl bewilligten und anordneten, erklä-

re ich: Der Rechtsanwalt Dr. Mihalik in Revuca war niemals

mein Anwalt. Vielmehr war derselbe Unterbevollmächtigter der

Anwälte Josifko und Sobicka und der Wiener Anwälte Tafler

und Eisler, also Anwalt des Prinzen Philipp Josias. Ich habe

ihm auch keinerlei Aufträge gegeben, nach Wien nicht zu be-

richten.

Auf Vorhalt, wie es denn dann käme, dass die Anwälte

Josifko und Sobicka eine Beschwerdeschrift an die Gerichte

gerichtet haben, in der sie gegen die Verhängung der Zvangs-

vorwaltung mit all den Begründungen Einspruch erhoben hätten,

wie sie mir soeben vorgehalten worden sind, da es sich ja bei

Mihalek nach meiner houtigcn Aussage um einen Unterbevollmäch-

tigten dor Anwälte selbst gehandelt habe, erkläre ich: Es ist

durchaus richtig, dass diese Anwälte solehe Beschworden cin-

gereicht habon und zwar haargenau mit denselben Begründungen,

wic sic mir jetzt im Vorhalt gemacht worden sind. Sie haben

aber bei den Gerichten keinen Erfolg gehabt, weil die aufge-

führten Bcgründungen don Tatsachen nicht entsprachen und Mi-

halik als berechtigter Zustellungsbcvollmächtigter von den

Gerichten angesehon wurde.

Im Gogenteil habe ich die Wiener Zentralkanzlei von

dicsom unmöglichen Abgabebcscheid verständigt. Hierauf sind

sogar innerhalb der vorgeschricbonen Einspruehsfrist die

Wioner Anwälte Dr. Eisler und Tafler bei dom Präsidenten der

Genoralfinanzdirektion in Bratislava erschionon und haben
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untor Zuzichung des Pressburger Anwaltes Dr. Janicki wegen

Aufhobung des Boschoides verhandelt, jedoch orfolglos. Sic

vohnten damals im Carlton-Hotel in Pressburg.

Brachtl wird das bestätigen. Meiner Meinung nach war

das scharfe Vorgehen der Generalfinenzdirektion Bratislava

lodiglich auf eine Revision zurückzuführen, welche auf Grund

einer genauen Kontrolle er eben hatte, dass die bevollmächtig-

ten jüdischen Anwälte Finanzdispositionen getroffen hatten,

welche der Generalfinanzdirektion nicht passten.

Unmittelbar nach der Einführung der Zwangsverwaltung

in meiner Person kam Herr Rechtsanwalt Dr. Jamnicky mit dem

Generaldirektor von Waniek aus Wien zu mir und stellte mir

das Ultimatum, die Zwangsverwaltung niederzulegen und Gene-

raldirektor des Prinzen zu bleiben oder aber Zwangsverwalter

und gekündigt zu werden. Ich verguchte den Herren klar zu

machen, dass es doch für den Prinzen wesentlich vorteilhafter

sei, seinen eigenen Beamten als Zwangsverwalter zu haben,

als einen fremden. Zudem würden sehr erhebliche Kosten er-

spart, da ich mir mein Zwangsverwalter-Gehalt auf mein Gehalt

anrechnen liess. Die Herren waren aber nicht zu überzeugen.

Hierauf kündigten sie mir mit fristloser Entlassung.

Ich habe zu diesem Zeitpunkt den Goneraldirektor der

Finanzdirektion in Bratislava, Brachtl, überhaupt nicht ge-

kannt.

Auf Vorhalt, dass ich damals mit Razim gut bekannt war,

er sogar die Einsetzung meiner Person als Zwangsverwalter bei

Brachtl mitbetrieben habe, so erkläre ich: Das ist unwahr,

Ich habe Razim erst nach meiner Einsetzung as Zwangsverwalter

kennengelernt.

 dr  r  d  

direktor der staatlichen Forsten und Güter Ing. Dr. Karl Siman

dem Ing.Nykl gegenübergestellt.

Siman erklärt: Ich habe bereits im Jahro l922 mir durch

cigenen Augenschein ein Urteil über den Coburg'schen Forst-

besitz gebildet. Er befand sich in guter Verfassung, wenn auch

auf gowisson Gebicton, vielleicht aus jagd technisehen Gründen,
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nicht so Rücksicht auf die Ertragsfähigkeit genommen war.

Ich habe mir dann 4 Jahre später ein Bild durch die Entsendung

des Forstsachverständigen Havlik gemacht, wie die Forsten nach

den 4 Jahren Zwangsverwaltung bezw. Amtsverwaltung aussahen.

Das Gutachten war schlecht. Ich habe mir dann auch die kolos-

salen Kahlschläge angesehen, die in Verfolg der Hodza-Aktion

entstanden waren. Ich habe dias vom forstpolitischen Stand-

punkt aus nicht gebilligt und habe auch gegen weitere Zutei-

lungen von Weideflächon moin Vato erhoben.

Auf Vorhalt, dass es doch oin Veto nur gibt, wenn ot-

was derartiges goplant war, Grkläre ich: Es ist richtig, dass

der Ackerbauminister Hodza - er war damals aktiver Minister -

dio Absicht hatte, Weidoflächen nach dem Muster der orsten

Hodza-Aktion an Gemoindon zur Varfügung zu stellen, Um wolche

Aroalo os sich handelto, waiss ich nicht, Da üborhaupt koin

Land in dem gowünschton Ausmaß mahr zur Vorfügung stand, wäron

abermals grosso Waldflächen in Frage gokommon. Hiargegon or-

hob ich Einspruch, zumal Hodza in oiner grossen Intoressanton-

varsammlung in Zvolen die Bavölkerung auf solche Wünscho scharf

machte. Ich fand aber boi Hodza kein Verständnis, wail er

hochpolitische Motive für diesa Wünsche unterschob, Zur Beur-

teilung dieser hochpolitisehon Motive war ich nicht zuständig.

Es ist dann auch nicht zu der Zuteilung dar Woideflächen gekom-

man. Von ainer Wioner Reisa des Ministers weiss ich nichts.

Ich selbst habe avs dor Sache Coburg-Kohary keine Vorteile go-

habt, wohl aber griff man öffontlich und nicht öffontlich den

Minister Hodza an. Er sollto sich an dom Erlös des Holzos aus

den Woideflächen beraichort haben.

Inwiowoit der Zwangsverwaltor Nykl für dia Verschlach-

torung dos forstlichon Zustandas seit l922 verantwortlich war,

vormag ich nicht zu cntschoiden. Mir soheint, dass die Haupt-

davastationen auf dio durch nichts zu rechtfertigonde Aktion

der Hodza-Weiden zurückzuführon war, die völlig unplanmässig

die besten Beständo, jodonfalls was dio Abfuhrmöglichkeiton

anbclangte, horausgoschält hatte.
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Auf dio Frage, wie denn Gigentlich bei Üborgang des

Coburg-Basitzes vom staatlichen Bodenamt auf das Ministorium

für Ackerbau und Forston vom Bodenamt diesar Bositz abgerech-

net worden sei, arkläro ich: Das wird der Chef der Rochnungs-

abtailung der Generaldirektion für Forston Vokolek oder sein

Stellvertreter Stellcvsky sagen können.

e d   d qe 

gerochnet wordon ist als mit 35 Millionen Kc. angeblicher Ent-

eignungsprais bczw. l30 Millionen Kc. Übergangspreis, in dem

allo Vermögensabgabon otc, onthalten waren, und ob mir etwas

von dor Ziffer von 260 Millionen Kc. bekannt sei, die angoblich

dem Ackerbauministerium vom Bodcnamt abverlangt worden sind,

orklärs ich: Das ist durchaus möglich. Auf dio Frage, was

denn dann mit den lzo Millionen Kc. geschchen ist, die vom

Bodonamt dem Ackerbauministorium mohr berechnet worden sind,

orkläro ich: Das weiss ich nicht. Das muss der Soktionschef

Novak wissen bezw, dor Präsidant, Für die höhor berechnete

Summo müssen ja Bolego da soin.

vorgelosen:

genchmigt

untorschricben.

goz. Böhm H.K.K.

gez.Ing.Dr.Karl Siman.

Es wird in der Varnohmung des Ing. Nykl fortgefahron:

Derselbe orklärt zu der Aussege des Gen,-Dir. Siman:

Ich bin für die festgostellten Schäden nicht verantwortlich

und bleibe bei meiner Aussage vom gestrigen Tago.

Es werdeh nunmehr dem Zwangsverwalter Nykl diejenigen

Ausführungen vorgehalten, die sich in der Hauptschrift Coburg-

Kohary, Teil II S.334 F bis S.349 Mitte vorfinden und darin

gipfeln, dass ein Betrag von 70 Millionen Kc. während der

Zwangsverwaltung in die Kassen geflossener Einnahmen bei Über-

gang auf den Amtsverwalter Razim nicht ordnungsmässig abge-

rechnet seien, Es werden ihm insbesondere die Ergebnisse sei-

ner eigenen Bilanzen, Steuererklärungen entgegengehalten, nach

welchen sehr orhebliche Reineinnahmen in den einzelnen Jahren

noch arzielt worden sind. Alloin in den Jahren l923 - 26 von

ca 30 Millionen Kc. Es wird weiter gefragt, wie es bei diesen
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Reineinnahmon zu 5 Millionen Ke. rückständigor Löhno kommen konn-

te, als der Besitz in die Amtsverwaltung Razim übarging. Er er-

klärt hiorzu: Ich habo dio gosamte Buchhaltung ordnungsgemäss

abgeschlossen und, wio gostorn gesagt, dom Bazirksgericht Rovuca

übergobon, ausserdem bin ich im Besitz einer Entlastungserklärung

der beidon Prinzen vom 6.Juli l926, doren Abschrift ich zu den

Akten übergobe.

Auf Vorhalt, varum Prinz Philipp Josias diosorEntlastungs-

arklärung untarschriftlich nicht beigetreten sei, erkläre ich:

Dafür gibt dio Erklärung des Godenkprotokolls am Sehluss, in

welchem die beidon Wienor Anwälte Eisler und Tafler bitten, ih-.

nen die Entlastungsorklärung nachzulassen "untor Berücksichtigung

ihrer Laga gegenüber dom Prinzen Philipp Josias", Aufschluss

(Anlago III).

Auf Vorhalt, woshalb ich als Zwangsvervaltor mir meine

Tätigkeit in Form diases üborreichton seltsamen Schriftstückes

habo bestätigen lassen, anstatt von dom Vollstrockungsgericht,

welches mich oingosotzt hat und nicht vom Zwengsverwalteton

solbst, erklära ich: Ich bin missverstanden vorden. Dioses über-

reichte Schriftstück (Anlago III) stcllt nicht einc Entlastungs-

erklärung am Ende moinor Zwangsvervaltung dar, sondorn am Ende

der Zwangsverwaltung I - os handolt sich um 2 -. Dioso Zwangs-

verwaltung l wurde abgolöst durch cin Direktorium bestohond aus

mir, Nobel und Josifko. Ich logto Wert darauf, am Ende dioser

Zwangsverwaltung von don Coburgorn eine Entlastungsorklärung zu

bekommen, da sie ja mit dom Direktorium vieder sozusagon in dio

freie Verfügungsgewalt das Besitzes galangton. Das Diroktorium

hat cinige Monate gedauort, dann kam für ca. 1/4 Jahr noch meine

Zwangsvervaltung 2. Wio bereits gestern erklärt, habo ich trotz

mehrfacher Roklamation bai dem Bozirksgericht in Rovuca eino ab-

schliessende Entlastungserklärung bis houto nicht erhalten kön-

nen, voder für die l. noch für dio 2. Dort liegen alle meine Ab-

rechnungen. Revucaist slowakisch geblieben.

Im übrigen war mir durchaus gloichgültig, ob die zvei

Anwälto Eislor und Tafler mir für mcino Tätigkoit Entlastung er-

teilton. Dafür waron sio gar nicht aktiv logitimiort, sondern,
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soveit ich jahrelang Zwangsvorvaltar war, lediglich das Goricht

in Rovuca.

Wenn mir vorgohalton wird, dass moine Bilanzen bis zum

Endo dor ersten Zvangsvervaltung Roinoinnahmen von mahreron Mil-

lionen Ke. pro Jahr argobon haben, um dann oin Bild zu zoitigen,

dass nach ginam draimonatigen Diraktorium und einar l/4jährigon2.

Zwangsvervaltung durch mich im Jahre l926 allsin 5 Millioncn Kc.

rückständiger Löhne und Gohälter vorhanden waren, srkläre ich:

Dio Bilanzan bostreito ich gar nicht, Während der Direktorial-

zeit fanden die verschiodensten Abzüge bai den varschiadonsten

Kassonvorwaltungen dor Horrschaft statt, so dass dicso Unterbi-

lanz Endo l926 gar nicht vorvundorlich ist. Der Varwondungszweck

vird aus don per Ende l926 von mir dem Vollstreckungsgericht in

Rovuca eingereichten Abrochnungsburicht ersichtlich scin.

Auf Vorhalt, war denn diose Abzüga aktiv legitimiort anordnen

konnte, und dass doch ordnungsmässigorvoiso hierzu dio Gonehmi-

gung der drei Direktorialmitglioder erforderlich väre, orkläre

ich: Im Diraktorium hat oine sogonannta Teilung dar Gewalton

stattgofunden. Nobel - Judc aus Budapest - hatte die Hauptge-

walt und konnte für sich zaichnen. Ich hatte mit Nobel odor

Josifko altornativ zu zeichnon. So ist es möglich, dass dio vor-

schiodonston Abzügo durchcinander licfan. Das Diroktorium ist

später zorfallen, voil der Jude Nobal sämtliche Sägoworke und

sämtliche massgeblichon Vervaltungsstellan mit Juden besetzt

hatte, so dass ich dic Judonvirtschaft nicht mehr mitmachto.

Es vird nunmchr dor Kassicror Karl D o h n a 1 von der

Coburgor Verwaltung aus Jolsava dom Ing.Nykl gegonübergostollt.

Dersolbe erklärt zur Person:

Ich heisso Karl D o h n a 1, bin geboron am l2.3.l882

in Kvasnei Bez. Roichonau, vorheiratat, röm.kath., vohnhaft in

Prag XIII, Brojkova Nr.890 III.

Zur Sache:

Ich erhalte z.Zt. meino Ponsion als ohemaliger Bcamter

dor Coburger von der Finanzdirektion in Prag und zvar monatlich

1.780.- Ko. Ich bin in don Dienst dar Coburger als Forstkassic-

ror l924 gotroten. Moin damaliger Dienstsitz var Pohorela, 1926
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kam ich nach Revuca, von dort als Hauptkassicrer am l.l.l928

nach Jalsave. Dort bin ich bis zu mainer Pensionierung im Jah-

ro l93l gubliaben. Ich var norvenkrank und konnte nicht mohr

tätig sein.

Im Jahro l924 zog aus dor Karpatho-Ukraino völlig mit-

tollos dor Fortstverwalter Steniek nach Jalsava und durch den

Zwangsvervalter Nykl wurde or als Kanzleibeamter für Forstsa-

chon angagiort. Er vird ca l5oo.- Kc. monatlich Einkommon ge-

habt habcn, otva l80, - RM im Monat nach dem damaligan Stand dor

Krono. Er hetto 2 Kindor. Seine Notlege war allgonain bekennt.

Mit dom Eintritt dor Antsvorvaltung Razim Anfeng l927 rückte

Staniek zum porsönlichen Vertrauten Razims in dor Herrschaft

auf. Er war Forstverwalter der gesamten Forsten im Kanzlei-

dienst und wurde später nach Übernahme durch das Bodenamt Forst-

meister. Er stand in einem besonders guten Verhältnis zu Razim

und hat sich dessen auch gerühmt. Staniek wurde regelmässig

nach Prag zu Razim berufen, wirkte insbesondere bei allen Ver-

trägen über Holzverkäufe mit und genoss Razims volles Vertrau-

en, übrigens das des ganzen Bodenamtes. Plötzlich wurde Staniek,

der ein notorischer Trinker war, ein grosser Herr, machte in

den Gasthäusern grosse Zechen, er fuhr viel nach Pressburg und

Prag und gab grosse Summen aus, die zu seinem Gehalt im gröss-

ten Missverhältnis standen, Im Jahre 1935 äusserte sioh Staniek

vor oiner ganzon Gesellsohaft, insbasondere vor dom Kanzloi-

verwalter Adamovic, der mir das orzählt hat - or wohnt jetzt

in Domslivice im Protoktorat -, cr bositze derzeit ein solchos

Vermögen, dass er soinur Tochter zur Voreholichung oine Mil-

lion Ke. in bar mitgoben könne, Das hat mich nicht woiter vun-

der gonommen. Weil sehon jahrelang unter der Beamtenschaft bo-

kannt war, dass Staniek grosse Zuwendungen von don jüdischen

Holzhändlern, insbosondero dem Juden Körnor erhielt, mit dem

ja Razim ausschliesslich soine Holzgeschäfts als Amtsvorwaltor

machte. Der Holzhändler Körner, den Razim zum ausschliessli-

chen Abnehmer des Holzes der Coburger Forsten erhoben hatte,

war als der grösste Gauner von Jelsava bakannt. Es war eben-

falls allgemein bekannt, dass Körner vom Waldheger angefangen
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bis zum höchsten Beamten herauf mit Bestechungsgeldern arbeitete,

um sich seine Vorteile zu sichern. Mir selbst hat er keine An-

gebote gemacht, veil ich als Kassierer eine viel zu einflusslose

Stellung hatte.

Über die Weideflächen kann ich nur soviel sagen, dass

im Jahre l926 der Minister Hodza, der aktiver Ackarbauminister

damals war, in Revuca auf dem Marktplatz eine Volksversammlung

abhielt, in wolcher er dor Bevölkerung einen Vortrag hialt, es

müssten aus dom Coburgischen Forstbositz noch ca 40,ooo Kat.Joch

Weideflächen der bäuerlichen Bevölkerung zur Verfigung gestollt

werden. Er hat mit dioscm Angebot einen Riosenbaifall gefunden.

Geplant war, die Übarlassung dioses Ricsenforstgobictos mit der

Zielsotzung, völligor Kahlschläge, weil man ja Woiden nur auf

Kahlschlägen anlogon konnte, Damit hätte sich das Goschäft aus

dem Jahre l923 wiederholt. Dic Juden hätten sich auf die Gemein-

den gestürzt, ihnen das Holz billig abgeschachrt, um dann ein Rie-

sengeschäft mit diosen ungeheuren Holzmongen zu machen.

Der vernünftiga Teil der slowakischen Bevölkerung sehüt-

telte zu diesen Ausführungen des Ministors Hodza nur den Kopf.

Dass es Hodza lediglich darauf ankam, don Juden oin Riosenholz-

geschäft zuzuschanzon, ohno dass die Bauern auch nur den gering-

sten Nutzen von einer solehen Zuteilung von Grund und Boden hat-

ton, war ja den örtlichen Bowohnern aus oigener Anschauung ge-

nau bekannt. War doch aus dóm Kahlsohlag dos arston Hodza-Wei-

den-Geschäftes in Oberpohorela nicht eino Weidefläche entstan-

den, sondsrn eine Stainwüste, dio vollkommen verkarstet war,

und die in einem Ausmaß von 200 Joch nur an dieser Stello ein

heute noch jeden Tag zu bosichtigendes Bild ergab, was aus den

sogenannten Weideflächen Hodzas entstanden var. Als die Bovöl -

korung hörte, dass das Goschäft, wolchos 1923 mit 6 000 ha go-

macht worden war, nunmohr auf 80 oo0 Morgen Forst viederholt

werden sollte, waren sich die vernünftigen Zuhörer darüber klar,

dass dann die Gegond, wo die Coburgor Forsten lagon, zu einer

Wüste vorwandelt werden vürde. Die Forstbeamten merkten natür-

lich sofort, worauf diese Vorschläge Hodzas hinzielten. Ihnen

sträubton sich die Haaro. Dor begchrliche Tail der Bavölkerung
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begrüssto natürlich sofort die Anregungen Hodzas aufs värmste,

weil sia ain mühelosas Provisionsgoschäft im Entstahen sahen;

es ist dann zur Durchführung dieses Planes nicht mohr gekommen.

Nachdom mir dio Aussage des Ing.Nykl vorgeloson worden

ist, dass mit Anfang dor Zvangsvervaltung Razim die von Nykl

aufgostollten Abschlussbilanzon und Wertfostsetzungon, Inventa-

rien etc. sofort hat umarbeiten lassen und zu einer völlig har-

abgosetzten Noubewertung dor Menge und der Worte golangt sei,

dass er insbesondore oin ganz naues Bilanzsystem aingeführt

habe, um joden Vergloich mit der Abschlussbilanz zu untarbre-

chen und unmöglich zu machen, erkläre ich: Ja, das ist richtig.

Dia Eröffnungsbilanzon dor Amtsvarwaltung Razim habo ich nicht

zu Gosicht bokommon.

vorgelesen:

gonchmigt!

unt rschrieben:

gez. Karl Dohnal.

5) Bofragt, ob mir die Umstände bckannt sind, unter

denon die Coburger ihr Vermögen im März 1928 üborgeben haben,

arkläro ich: Ich haba mir die dohoda vom 24. März 1928 ver-

schafft. Zu diosar dohoda bestaht eine Gaheimanlago, in vel-

cher bostimmte Boträge, dio in die Millionen Kc. aufgeteilt wor-

den sind. Dioso Anlage habe ich mir auch boschaffen können.

Ich wardo sio der Gohuimon Staatspolizei, Staatspolizeistelle

Prag, Abteilung II E zur Sacho Coburg-Kohary nach moinor Rück-

kehr einreichen, Eigontlich konnte man den Zusichorungen und

Abmachungen gamäss vor l9zo die Coburger üborhaupt nicht ent-

cignen, im übrigen bostanden auch Abmachungen aus dem Jahre

1923 auf Grund dos Hodza-Goschäftes, sie nach dar Horgabe dor

600o ha Woideflächon übarhaupt aus der Bcschlagnahmo freizu-

lassen. Als ich im Jahrc l928 hörto, dass man die Coburger um

joden Prais aus dem Landa zur Granze hinaus haben vollto, var

mir hiorfür genügendo Erklärung, dass Hodza cinmal das Weido-

flächongeschäft, velches er mit Vormittlung dor Baronin von

Einom mit soviel Eifer in Wien entriert hatte, nicht zu Stande

gebracht hatte, zum andsron, dass die politischen Dinge eine

Wendung nahmen, dass sich Benosch und sein Gogenspieler Hodza
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vorsöhnt hatten und Hodza don dringenden Wunsch hatte, die Frage

Coburg-Kohary und seine eigenan Machonschafton in dieser Angelo-

genhait möchto oin für allemal aus dor Diskussion varschwinden.

Er musste befürchtan, immar wioder angogriffen zu warden und zog

daher vor, dan bastohlenen Coburgern eine angebliche Misswirt-

schaft in die Schuhe zu schieben, ihnen abgobliche l20 Millionen

Ke. Schuldan entgegenhalton zu lassen, die gar nicht existiorten.

Bei dieser Galogenheit bestand auch die Möglichkeit, bei einer

möglichst gedrückten Übernahme des Bositzes durch das Bodenamt

ein ganz grosses Goschäft bei dor schliesslichen Übernahme des

Besitzes auf den Staat zu machen. Dor Etat dos Landwirtschafts-

ministeriums muss ja orgoben, mit volchem Proisa das Landvirt-

schaftsministerium die abgepressten Güter schliesslich e rwor-

ben hat. Es var bekannt, dass das Bodenamt sogonannte Geheim-

fonds nach dem System das Aussenministariums untarhielt, für

welehe sie dom Ministorrat gar nicht verantvortlich waren. Ich

sauge mir diose Ansicht durchaus nicht aus den Fingarn, denn

sonst wäre folgender tatsächlichor Vorgang unmöglich. In dor

Kanzlcidirektion in Jelsava lagon zu moinen Zeitan noch keine

2 Millionen Kc. staatliche Mehlanleihe , ein Staatspapier.

In der Amtsvervaltorzeit Razims wurde diese Mehlanleihe gezeich-

net und von Razim, wie mir der Hauptkassiorer Dohnal berichtete,

abdisponiert und zwar in 2 varschiodonon Branchen an die Land-

wirtschaftliche Gonossonschaft, Prag, und die Tschachische

Agrarbank. Beidos waran Institute, die dem Bodonamt nahostan-

den. Es ist ungaklärt geblicbon, zu volchom Zvecko und für wes-

sen Rechnung Razim über dieses Coburgor Vermögen z.Zt. seiner

Amtsvervaltung verfügt hat, Er kann es nur gotan haben im Rahmen

einer Froihoit der Disposition, die nur jemand hat, der im Rah-

men der Vorwaltung von Fonds, solche Eigonmächtigkeiten bogohen

konnte, wenn über diese Institute Razim niht etva zu seinon

eigenen Gunsten über diese Werte verfügt hat. Dia Coburger haben

don Instituten nichts goschuldet, denn dor Kassierer Dohnal er-

zählte mir, dass sich dio Buchhaltung über diese grundlose und

völlig ungeklärte Üborwoisung der 2 Millionen Ke. ohne Angaben

der Gründe der Üborweisung aufgeregt hat.
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Man hat diese Überweisung dadurch später zu decken

versucht, indem in der dohoda vom 24.März 1928 auch alle Wert-

papiere etc., ohne Spezifikation, in das Eigentum des Bodenamts

überführt wurdeh.

Ich habe mich beim Durchlesen dieser Übernahmedohoda

an den Kopf gefasst, wo denn eigentlich die Anlage zu diesem

Vertrag ist, die ein ganzes Buch hätte füllen müssen. Man stel-

le sich vor, dass in Bausch und Bogen die Inventarien, Wert-

papiere, Forderungen etc. übernommen wurden in einem Besitz

von dem ungeheuren Ausmaß des Coburgschen. Allein das lebende

und tote Inventar, welches gar nicht der Bodenreform unterlag,

stellte einen Wert von mindestens 40 Millionen dar.Diese Ziffer

ist absolut verlässlich. Ich schätze die Vorräte dabei allein

auf 15 Millionen Kc., die Feldbahn auf 3 y2 Millionen Kc., die

'Sägewerke auf 12 Millionen Kc., nicht zu reden von den Inven-

tarien der Schlösser, Kanzleien, Bahnbetrieb, etc. Es ist kaum

fassbar, dass die Coburger den gesamten Besitz zum Preise von

35 Millionen im Wege der Enteignung sichhätten wegnehmen lassen

können, wenn allein das mobile Vermögen, welches gar nicht der

Bodenreform unterlag, mehr als 4o Millionen Kc. betrug. Allein

der Nachtrag des Dr. Kyjovski, Brünn, dass er soeben etwas ver-

kauft habe, an dem ihm keinerlei Rechte gebühren, zeigt auf,

dass es sich um ein rein politisch erpresstes Geschäft han-

delt, in welchem man auf der einen Seite den Coburgern eine

Vermögensabgabe von lo4 Millionen aufmachte, auf der anderen

Seite einenEnteignungspreis von 35 Millionen Ke. Ich kann als

Tscheche beim besten tschechischen Empfinden nur sagen, dass

der von den Coburgern herausgepresste Vertrag vom 24.März

1928 ein aufgelegter Raub war, den die Beamten des Bodenamtes

mit dem Betrugsmittel crreicht haben, die Coburger mit völlig

ungerechtfertigten Steuern und Vermögensabgaben zu Schuld-

nern des Staates zu machen, um ihnen auf der anderen Sei-

te ein Vermögen von loo-ten von Millionen Ke. wegzunehmen,mit

einer Bewertung eines Bruchteils der angeblichen Vermögenssteuern.

Es läßt sich über dieses Geschäft nicht ein Wort verlieren.Es

kennzeichnet sich selbst.Das Bodenamt wußte ganz genau,und damit

Razim,Novak u.Vozenilek,daß die Vermögensabgabe niemals ein Mehr-
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po d d sto do s o

haben sich die Boamtan der schvoren Täuschung und Erpressung

an den Coburgern schuldig gemacht, als sie ihnen in der mir be-

kannt gegebenen Form anlässlich der Besprachungen, dia die Co-

burger zur Übergabo gofügig machen sollten, vorflunkertan, es

soi eine Varschuldung von l20 Millionon Ko. geganüber einem Wert

von 35 Millionon Ke. vorhanden.

Boi diesem Geschäft sind ja auch virklich alle Mithelfer

dann vom Bodenamt sohr anständig honoriert wordon, Kyjovski hat

alloin 819 000.- Ke Grhalten, Rechtsenwalt Dr. Jamnicky 650,000.-

Kc., Rochtsanwalt Dr. Sobicka 870 000.- Ko., Rechtsenvalt Josifko

incl. der beiden Wianor Vertrotar 4.00o.ooo.- Ke.

Auf Vorhalt, dass diose Boträgo gonau stimmon, veil sio

der tschechische Advokat Dr. Josifkc mit ainom Schreiben en Dr.

Rudolf Eisler vom 4. Mai 1928 bestätigt (s.Anlege 73 in Bd.III

dor Anlagen zur Hauptschrift Coburg) erkläre ich: Dazu treten

noch die in dor Goheimanlege vom Bodenamtsvortrage vom 24.März

l928 vom Bodenamt dirckt vorteilten Geldor. In diosor Gehaimanla-

ge, die ich üborsenden werde, figuriart ein Geschäft oder besser

Auszahlung an dio Türnauor Bank in Türnau und an die Cereda-Bank

in Cered mit jo 1 Million Kc. Diosa Posten ontbohren joder Rechts-

grundlage. Mit diesen 2 Millionen Schulden hat der Pfarror Dierar

zu tun.

Auf Vorhalt, dass dieses Dierar-Geschäft bokennt sei und

in dar Hauptschrift I S.24-30 Darstellung gefunden habe, erkläre

ich, über dieses Goschäft aufgoklärt, diese 2 Millionen Ke. an die

2 obengonannton Banken habon mit diosom Dierar-Goschäft gar

nichts zu tun. Die Sache hat sich folgondormassen zugotragen:

Ein Pfarrer Dierar, dor mit dem Bodenamt in Verbindung stand,ich

vormute auch mit Razim, trat im Jahro l923 vor meiner Zeit an den

Prinzon Cyrill, einen Allod-Erben, horan und schwindelto ihm

vor, dass man mit Parzollierungsgoschäften gutes Geld verdienon

könno. Er habo oin Gut Kosieké an der Hand, welchos er kaufen

und parzellieran wolle. Da Cyrill kein bares Gald an der Hand

hatto, vorlangte er von diesom Wechsal in Höhe von l2 Millionen

Kc. Das Gut ist niemals von Dierar gokauft vordon. Mit den Wech-

seln geschah auch bis l928 gar nichts. Plötzlich meldeton sich
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beim Bodenamt die beidon Bankinstituto nach dom Verkauf der Co-

burgor mit 2 Millionen Kc. Wochsol für Dierar. Merkwürdigerveise

honorierte das Bodenamt diese beidon Wochsel, denon nicht das

goringsta Geschäft zu-Grundo lag. Razim muss ja wissen, warum

er diesa Wochsol bezahlt hat, gegon die cs ja dia einfache Ein-

redo gab, dass ihm üborhaupt koin Geschäft zugrunde leg und dass

es mohr als merkwürdig sci, dass 2 Bankinstitute nach 5 Jahren

erst mit dieson Akzopten an dio Öffontlichkoit traten. Die Bank-

institute haben natürlich im Jahre l923 keinon Pfennig darauf

gogeben, sonst wären dio Wechsel längst ausgeklagt wordon und

hätten dio beiden Bankinstitute ontsprechonde Sichorheiten ergrif-

fen. Die Coburger hätton sich wohl auch gegen dieso Einwondung

entsehiodon gewandt, da sie ja ohne jeden Gogenwert gegaben

waren.

In dieser Gehoimanlage zu dem Vertrag figuriert auch,

wie schon oben gesagt, der frühere Angestellte dor Coburger,

Sandrik,mit einom erhoblichen Betrago, welcher in der Magnesit-

Angelegenheit sich un die Verfälschung dor Grundbücher hoch ver-

diont gomacht hatte und neben dem Dr. Razim auf dar Anklagebank

Platz nohmen musste.

Vorgelosen:

genchmigt

unterschrioben:

gez.goschl.Böhm H.K.K.

gez.Dr.Anders.

gez.Ing.Fr.Nykl
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Prag, den 29, Juni 1939.

Es erscheint vorgeladen der Präsident der General-

Finanzdirektion in Bratislava im Ruhestande Vazlav B r e c h tl

und erklärt zur Person: Ich heisse Vazlav Brachtl, bin am

14.8.l874 in Leitomischl gcboren, Tsch., röm.-kath., wohne

heute in Prag Cechovice, Obere Batterie 18.

Zur Saohe:

Co Ta   sr P    

der Generalfinanzdirektion in Bratislava. Nachdem mir die

Aussage des Ministerialrats Dr, Razim vom l6.Juni 1939 vor-

gelesen ist, in der ich mehr oder woniger bezichtigt bin,

d   a d  da T 

einer Decke gesteckt und habe im übrigen diese Vermögensabga-

be, wenn die Coburger Anstalten machten, sie zu bezahlen,

auf ein Maß heraufgesetzt, das sie nicht zahlen konnten, so

dass die Zwangsverwaltung Nykl jahreleng am Leben blieb, er-

kläro ich: Das ist erlogen.

Ich habe die Veranlagungen zur Vermögensabgabe untor

roin fiskalischen Gesichtspunkten dureh meine Beamten und

Sachverständigen durehgeführt, Um mich richtig auszudrücken,

ist unter Sachverständigen zu verstchen, eine von meiner Be-

hörde völlig unabhängige, vom Finanzministerium in Prag ein-

gosetzto Kontrollkommission. Die ersto Veranlagung erfolgto

auf Grund des Vermögenssteuerbckonntnisses der Steuerpflich-

tigen selbst. Hierauf wurdc gomäss der Erkenntnis veranlagt.

Dic zweite Fostsotzung orfolgte auf Grund des Berichtes der

Kommission. M.W. nach cndgültig, so dass ich mich houte crin-

nerungsmässig auf den Standpunkt stollo, dass, wonn dio Co-

burger die ondgültig festgesetzte Vermögonsabgabe im Jahre

1926 bezw. Anfang 1927 bezahlt hätton, Ruhe goweson wäre.

Auf Vorhalt, wie in ciner Frist von 1 1/4 Jahr die

Vormögensabgabe von 72 Hillionen Ke., auf die die Zwangsverwal-

tung Nykl bereits ll.8oo.000.- Kc. abbezahlt hatte, nunmehr

auf lo4 Millionen per 24.März 1928 wachsen konnte, orklärc

ich: In dieser Ziffer stccken Zinsen, Verzugszinsen von der

vorläufigen Veranlagung bis zum Tage der fostgestellten Sehuld,

also eigontlich Zinson für 6 - 7 Jahro.
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Weder das Bodenamt,noch der Finanzminister, noeh ir-

gendein anderer Beamter haben auf mich cinen Druck ausgeübt,

die Vermögensabgabe heraufzusetzon, Wenn die Vormögensabgabe

auf 72·Millionen Ke., ohne Zins festgesetzt war, hat die Finanz-

kommission des Finanzministeriums das Coburgisehe Vermögon si-

chorlich auf ein Mehrfaches dieser Abgabe geschätzt.

Auf Vorhalt, wie denn dann bei den Verhandlungen, welche

die Coburger zum Verkauf gefügig machen sollten, den Coburgern

vom Bodenant für den gesamten Besitz ein Preis von 35 Millionen

Kc. geboten werden konnte, also die Hälfte der Vermögensabgabe,

erkläre ich: Dazu kann ich nichts sagen. Bodenamt und General-

finanzdirektion waren 2 gänzlieh getrennte Faktoren der Staats-

verwaltung. Ich war mit meiner Veranlagung nieht vom Bodenamt

abhängig und das Bodenant var nicht abhängig von mir.

Ich bin mit liykl nie befreundet gewesen, er vurde mir

von dem Rechtsanwalt Dr. Janicky vorgestellt. Ieh schlug ihn

als Zwangsverwalter vor, weil er mir die meisten internen

Kenntnisse der Vervaltung zu haben schien. Die Auskünfte über

ihn lauteten günstig.

 d  d    

in die Sache bringen soll, allerdings lag eine endgültige Ver-

anlagung der Steuer noch nicht vor, so dass Nykl noch mit einer

unbekannten Grösse reehnen musste.

Auf die Frage, warum ich als Präsident volle 4 Jahre

nach dem Tode dos Erblassers Prinzon Philipp noch nieht zur

endgültigen Vermögensfcstsetzung geschritten bin, erkläre ich:

Ich musste den Befund der Revisionskommission des Ministeriums

über die Werte abvarten. Dieser var Ende l925 meiner Erinnerung

nach noch nicht eingetroffen. Ich hatte auch kein Recht, darauf

zu drücken, donn das hätte mir nichts geholfen.

Mir ist während meiner ganzen Tätigkeit als Präsident

von keiner Seite eine Mitteilung zugegangen, dess von dom Be-

sitz, veleher seit l922 die vorläufige Vermögensabgabe schulde-

te, im Woge dor Hodza-Weiden-Aktion ca l Million qm besten

Holzes weggestohlen vorden sind, lic mir sooben vorgchalten

wird, Hätte ieh von ciner solchen ungehouren Abholzung gehört ,



30f

- 3 -

hätte ich zur Deckung der fiskalischen Steuern sicherlich ge-

pfändet oder andere Sicherungsmassnahnen ergriffen. Ich habe

von keiner Seite je gehört, dass solche Devastationen seit l923

erfolgten,

Auf Vorhalt, dass ich noch die Zwangsverwaltung Nykl

angeblich eingeführt habe, um Wertverminderungen der haftenden

Masse zu verhindern bezw. Verschiebungen von Geldbeträgen, was

mir zu Ohren gekommen sei, und welcher Mittel ich mich bedient

habe, diese zur Unterlage der Zwangsverwaltung später gemachten

Gerüchte nachzuprüfen, erkläre ich, ich habe mich auf den münd-

lichen Bericht einer Finanzkommission des Finanzministeriums

gestützt. Diese Kommission hat mir nicht mit einem Wort davon

berichtet, dass die Hauptdevastationen des Besitzes gar nicht

von den Grundstüekseigentünern verschuldet waren, sondern vom

Ackerbauministerium selbst im Zuge der Abholzung der sogenann-

ten Hodza-Weiden.

Ich kennc Vozenilek überhaupt nicht, Hodza habe ich

cinmal bei einem Bankott getroffen, Razim war einmal als Amts-

verwalter bei mir. Wir haben Sachliches nicht miteinander be-

sprochen. Es war ein reiner Höflichkeitsbesuch,

Auf Vorhalt, weshalb ich dcnn mit Razim nicht über die

Umstände gesprochen habe, die zur Ersetzung der von mir einge-

führten Zwangsverweltung Nykl duroh die Amtsverwaltung Razim

geführt hatten, was durchaus nicht so kampflos abgegangen war,

erkläre ich: Ich war in einem gewissen Sinne froh, dass die

Zwangsverwaltung Nykl in eine Amtsverwaltung des Bodenamtes

übergeht.

Auf Vorhalt, warum ich mich da gegen die Ablösung der

Zwangsverwaltung Nykl durch den Amtsverwalter Razim gesträubt

habe, erkläre ich: Ich gehorchte in diesem Punkte der Anweisung

des Finanzministeriums, ich glaube des Ministers Englisch, der

mir übergeordnet war, Um Hissverständnissen vorzubeugen, erklä-

re ich hierzu: Die Ablösung Nykls arfolgte auf Befehl des Mini-

steriums.

Hierauf wird dem Prüsidenton Brachtl der Ministerial-

rat Dr. Razim gegenübergestellt.
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Razim wird unter Bezugnahne auf seine Vernehmung vom

16.Juni l939 die heutige Aussage des Dr. Brachtl bekanntgegeben.

Er erklärt hierzu folgendes:

Ich bleibe bei meiner Aussage vom l6.Juni l939. Sowcit

es sich um Verdächtigungen des Präsidonton Brachtl und des

Zwangsverwalters Nykl handelt, so sind mir soleho Boschuldigun-

gen aus dem Kreise der Coburger zugcgangon.

Ich halte die Sehätzung der Gonoralfinanzdircktion auf

ein Vielfachcs von 72 Millioncn Ke für zu hoch. Wir waren auch

gar nicht daran gebunden.

Auf Vorhalt, dass die Schätzungen im Juhrc l926 natur-

gomäss gänzlich andors lauten mussten als im Jahre l92l, weil

ja im Jahre lg26 der Grund-und Waläbcsitz dureh Hodza schon un-

gcheuer devastiert war, erkläre ieh: Für diese Devastationen

habe ich nicht einzustchen.

Es erscheint Oberfinanzrat Dr, Josef. Hrdlicka. Er sel-

ber crklärt zur Porson: Ich heisso Josef H r d l i c k a. Bin

heuto noch Oberfinanzrat bei dcr Landesfinanzdircktion in Prag,

wohne Prag XVI, Cvornostin Str.lo.

Zur Sache:

Ich war von etwa l923 bis Februar 1939 bei dor General-

finanzdirektion in Bratislava tätig und zwar als Exokutionsre-

ferent. In dieser Eigenschaft bin ich auch mit der Zwangsvorwal-

tung mit dem Coburg-Kohary'schen Besitz befasst worden.

Ich bin lodiglich Chof der Vollstreckungsabteilung der Goneral-

finanzdirektion in Bratislava gewesen, habe auf Bofchl des Mi-

nistoriums die Zwangsverwaltung einlciten müssen, Nykl vurde

mir empfohlen. Er ist daraufhin bostellt worden.

Über die Berochtigung odor Nichtberochtigung dor Vermö-

gensabgabe der Höhe nach vormag ich nichts zu sagen. Irgend-

wolche Dbvastationen durch Holzsehläge auf Weideflächen im Aus-

maße von 972 000 qm dureh Hodza sind mir nicht bekannt geworden,

ich habe auch etvas derartiges aus ministcriellen Mittcilungen

nic entnchmen können,ich habe ouch davon nichts gehört. Ich habo

mir den Besitz nur teilweise angcschen.Kohlschläge habe ich nicht

konstatieren können.

vorgelosen

genehmigt

unterschrieben

gez.Dr.Anders

gez.V.Brachtl. gez.Dr.Hrdlicka

gez.Böhm H.K.K.



29.6.39

Dr. Vazlav R a z i m

BAME

AJLMAM
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Prag, den 29.Juni 1939

Weiterverhandelt:

Es vird nunmchr Dr. Vazlav R a z i m zur Aussage des

Ing. Nykl gehört:

Razim erklärt zum Magnesit-Geschäft: Es ist nicht rich-

tig, dass die Sedria in Bratislava, das zuständige Nachlass-

goricht für die Coburger, die Flächen mit dem Magnesit-Vorkom-

men zu gemeinsamem Eigentum an die Prinzen von Coburg freigege-

ben und das Bodenamt sie aus der Beschlagnahme entlassen hat,

jedenfalls hat das Bodenamt diese Liegenschaften nur mit der

Bedingung aus der Beschlagnahme entlassen, dass bei der späte-

ren Trennung vom Hauptbesitz das Bodenamt gehört werden müsse.

Mir hat der Vertrag der Prinzen mit der Lavino Lmt. Philadel-

phia nicht vorgelegen. Es war mir bekannt, dass die Lavino Lmt.

im Grundbuche eingetragen war. Mir scheint, dass die Prinzen

bezw. die Lavino im Grundbuch auf Grund des Beschlusses des

Nachgerichtes eine Eintragung durchgesetzt haben . Wie das ge-

schah, weiss ich nicht. Mir war zunächst überhaupt nicht be-

kannt, dass Nykl irgend welehe Rechte im Rahmen dieses Lavino-

Geschäftes hatte.

Nykl erklärt hierzu: Die Behauptungen des Razim sind

unwahr. Es war dem Bodenamt ganz genau bekannt, insbesondere

Razim, dass die Lavino sich um das Geschäft bewarb und dass

ein Vertrag mit den Coburgern geplant war. Dieser Vertrag

ist dem Bodenamt auch vorgelegt worden. Razim war auch genau

informiert, dass die Rechte in Höhe von 42 % an diesem Lavino-

Abkommen mir gehörten. Ich beziehe mich auf meineoffiziellen

Eingaben an das Bodenamt. Erst nach-dem das Bodenamt bedin-

gungslos das Magnesit-Vorkommen an die Coburger freigegeben

hatte, erfolgte überhaupt erst die Eintragung der Lavino im

Grundbuche in Revuca. Diese hätte ja gar nicht die Lavino ein-

tragen können, wenn das Bodenamt nicht zugestimmt hätte, da es

sich ja in den Grundbüchern im Wege einer Vormerkung bereits
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1920 als zukünftiger Eigentümer gesichert hatte.

Razim: In der dohoda vom 24. März l928 ist bereits sei-

tens der Coburger erklärt worden, dass das Abkommen mit La-

vino storniert worden sei und dass die Liegenschaften wieder

in den Grossgrundbesitz zurückübertragen würden.

Es wird hierauf Razim der Absatz l2 des Vertrages vom

24.3.28 vorgelesen, der diese Aussage insofern nur bestätigt,

als sich das Bodonamt verpflichtete, die Coburger hierfür

schadlos zu halten. (s.68 im Anlageheft III, 3.Teil der Haupt-

schrift.)

Auf die Frage, ob die Coburger nun dafür entschädigt wor-

den seien, erkläre ich: das weiss ich nicht. Die Entschidigung

lag m.W. im Gesamtübernahmepreis von 38 Millionen Ko.

Auf Vorhalt, dass das völlig ausgeschlossen sei, weil

sonst der ganze § 12 sinnlos sei und dann der § 12 lauten müß-

te: "Der Gegenwert für die Rückübertragung des Magnesit-Vor-

kommens ist im Kaufpreis von 28 Millionen enthalten", erklä-

re ich: Das scheint mir auch zuzutreffen. Ich weiss nicht, ob

die Coburger hier noch etwas bekommen haben. Ich habe auch nie

etwas davon gehört.

Ioh habe mich um den Verkauf des Magnesit-Vorkommens

nicht bemüht. Vielmehr hat der Präsident Vozenilek angeordnet,

dass er an die Kaholin A.G. verkauft werde. Ich weiss nicht,

wieviel der Kaufpreis betrug. Er mag 3 Millionen Kc. betragen

haben. Ich habe auch nie gewusst, dass sich eine französische

Firma mit 20 Millionen Kc. um den Ankauf beworben hat.

Mir ist nicht bekannt, dass die Kaholin A.G. in Wirk-

lichkeit 7 Millionen Kc. bezahlt hat. Ich habe später den Kauf-

vertrag gelesen, mir' kam der Preis von 3 Millionen Kc. lächer-

lich niedrig vor. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass

ausserhalb des Kaufpreises noch Aufwendungen der Käufer ge-

macht worden sind.

Den Sandrik, der mit mir auf der Anklagebank sass,habe

ich nicht in der Kaholin anstellen lassen. Ich weiss nicht,

wie er dorthin als Beamter gekommen ist. Ich habe den Vertrag

mit der Kaholin zur Kontrolle bekommen, ob ich ihn unterschrie-

ben habe, weiss ich nicht. Wenn ich soeben gesagt habe, ich
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kenne den Kaufpreis nicht, so meine ich damit, ich kann mich

nicht erinnern. Geld habe ich jedenfalls nicht bekommen.

Auf den Vorwurf, ich habe 50.0o0.-- Kc. von dem Rechts-

anwalt Kyjovski erhalten, erklüre ich: das ist unwahr.

Nykl erklärt hierzu: Ich bin jederzeit bereit zu be-

eiden, dass Kyjovski mir erklärt hat, er habe 50.ooo.-- Kc

an Razim gezahlt und muss ihm auch noch weiter Geld geben.

Razim erklärt: Es ist richtig, dass ich mir von Nykl ein

Bild in Pohorela ausgeliehen habe. Es war eine ganz lächerliche

Copie, wie später festgestellt wurde. Als ich es mir auslieh,

hielt ich es für ein Original. Ich habe die völlig wertlose

 d e    d 

gebon lassen.

Auf die Frage, ob er nochmals Bilder von einer Seite er-

halten habe, erklärt Razim folgendes: Ja, ich habe von Nykl

nochmal etwa 3 Bilder bekommen, wertloses Zeug. Hierfür habe

ich ihm einen Bubenice (Bild) geschenkt.

Auf Vorhalt, dass es l6 Bilder gewesen sein sollen, er-

klärt Razim: Ich weiss das nicht mehr so genau.

Auf Befragen, ob ich einen Bilderkauf für Nykl vorgenom-

mcn habe, erklüre ich: Das ist richtig. Ich hatte von Nykl Geld

erhalten, ein Bild für eine Kapelle zu kaufen. Später wurde mir

 d    ad  

konnte, ich sehrieb das Nykl und sandte das Geld zurück.

Auf Vorhalt, dass ich die Anregung zu cinem Bilderkauf

in Höhe von 40.oo0.--Kc. gegeben haben soll, erkläre ich: Das

ist unwahr bozw. ich kann mich nicht erinnern.

Nykl erklärt hierzu, meine Darstellung ist richtig. Das

Angebot ging von Razim aus. Ich hielt es für ein verstecktes

Manöver des Razim, sich an meiner Abfindung von 270.000,--Ko

zu beteiligen.

Auf Vorhalt, ob ich (Razim) Möbel aus dem Schloss St.

Antol habe abtransportieren lassen, erklüre ich: Diese Trans-

porte habe ich nicht veranlasst, ich habe gehört, die Sachen

sind später wieder zurückgeschafft worden.
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Auf Vorhalt, wie es kommt, dass während meiner Amts-

  d d  d 

Mann geworden sei, erkläre ich: Bei mir war er nicht reich ge-

worden. Er soll sich, wie ich gohört habe, nach meiner Zeit in

der staatlichen Forstverwaltung sehr bereichert haben. Als er

die Coburgischen Forsten für Stantsrechnung verwaltete.

Nykl erklärt hierzu: Der Staniek hat sich aber schon

während der Zeit der Amtsverwaltung,und zwer hauptsächlich

während dieser Amtsverwnltung,den grössten Luxus geleistet;er

hat grosse Ausgaben in Prag und Pressburg gemacht. Ob er spä-

tor weiter gestohlen hat, weiss ich nicht, es ist aber anzu-

nehmen.

Im übrigen habe ich, als ich im Jahre l930 un eine Ent-

schädigung wegen des an mir verübten Betru ges in der Sache

Magncsit-Vorkommon verhandelte, Razim auf dem Wege nach Hause

gesagt:Er möge sich doch einmal überlegen, ob sich diese gan-

zen Schandtaten an ihm einmal rächen werden. Damit meinte ich

die ganzen Betrügercion, das Terroristische des Bodenamtes,

soines eigenen Vorgehens und die ganze Behandlung der Cobur-

gor. Razim rühmte sich stets, dass man die schwierigsten Fäl-

le von Rechtsbeugung im Bodenamt ihm zun Bereinigen übergebe.

Er rühmte sich auch noch, dass er sich aus einer üblen Wechsel-

affäre ungemein geschickt herausgezogen habe.

Razim erklärt hierauf, es ist richtig, dass er mir et-

was derartiges vorgehalten hat, und zwar mein Verhalten im

Bodenamt. Auf eine üble Wechselaffäre kann ich mich nicht

besinnen.

Es wäre aber besser, wenn sich Ing. Nykl auch der Tat-

sache crinnerte, die er mir einmal erzählt hat, dass er ca.

80.oo0.-- Kc. einem Notar in Bratislava gegeben habe, damit

er die Vermögonsinventare der Coburger so aufstelle und be-

werte, wie es ihm passe.

Nykl erklärt hierauf; Ich habe niemals einen Notar be-

stochen. Mir scheint, dass sich Dr. Razim irrt. Ich habe von

ciner Zahlung für eine private Inventuraufnahme für Rechnung



314

- 5 -

des Prinzen Philipp Josias zu Händen des Rechtsanwalts Salomon

gesprochen, der natürlich für.diesen Auftrag bezahlt werden

musste. Man möge den Dr. Salomon hören, der heute noch in

Pressburg lebt.

Ing. Nykl erklärt, Razim war der beste Freund von dem

jüdischen Holzhändler Körner. Er zog ihn während der Amts-

verwaltung fast ausschliesslich zu den Holzgeschäften heran.

Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass den Körners sogar

im Übernahmevertrag vom 24. März 1928 - man bemerke, dass es

sich um einen Staatsvertrag handelt - eine Meistbegünstigung

für die zukünftige Holzverwertung auf den Coburg'schen Lati-

fundien eingeräumt wurde. Er fuhr auch mit den Holzjuden Santo

und Nobel nach Wien, um dort mit den wieder jüdischen Rechts-

anwälten direkt zu verhandeln. Noch im Jahre l93o, als ich um

meine Entschädigung beim Bodenamt kämpfte, gingen diese Mil-

lionen schweren Juden Körner bei Razim aus und ein, während ich

stundenlang auf dem Korridor warten musste und monatelang wie

ein Bettler hingehalten wurde. Es muss doch Razim bekannt ge-

wesen sein, dass Körner vom untersten Heger angefangen alle

Leute bestach. Das war doch in Prag und auf der ganzen Cobur-

gischen Herrschaft bekannt.

Razim erklärt hierzu: Ich war mit Körner sehr gut be-

kannt und hatte mit ihm viel zu tun gehabt. Ich wusste nicht,

dass er die Leute bestach. Es ist auch möglich, dass Körner

mit Hodza gut bekannt war.

Es wird nunmehr dem Razim vorgehalten, dass er in seiner

ersten Vernehmung zwar das Weideflächen-Geschäft Hodza als ob-

jektiv geschehen zugegeben hat, dass er aber jede Verantwort-

lichkeit vom Bodenamt hierfür, ebenso für seine eigene Person

abgelehnt habe.

Nykl erklärt hierzu: Dies ist vollkommen unrichtig. Wäh-

rend der Weideflächenvertrag vom Ackerbauministerium mit den

Coburgemabgeschlossen wurde, ist die Durchführung vom l.Be-

ginn ab ausschliesslich unter der Betreuung des Bodenamtes und

Razims, d.h. während seiner Inspektionszeit, durchgeführt
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wordcn. Das Bodenant hatte sogar zu diesom Behufe cin eigenes

Kommissariat zur Absteckung dieser Weideflächen mit einem Vor-

stand und 2 Kommissaren in Jelsava orrichtet, welches die Wei-

defläche vermaß, absteckte und sogar bis zur Übergabe des Hol-

zes dort blieb, worauf es sich plötzlich Weidokommissariat

nannte. Wie kannDr. Razim behaupten, er habe dioses Geschäft

skandalös gefunden, nachdem er ja jahrelang selbst als Inspek-

tor des Bodenamtes sogar für die Vermessung und Übergabe der

Hölzer an die Gemeinden Sorge getragen hat. Er war ja als In-

spektor des Bodenamtes sogar öfters auf dem Besitz und hat

sich dort über don Fortgang der Arbeiten informiert.

Razim erklärt: Ein Kommissariat des Bodenamtes bestand

seit l923 in Jelsava. Dies hatte die Kontrolle auf den Gütern

und Forsten. Ich wciss nicht, ob dieses Kommissariat die Weide-

flächen Hodzas ausgesucht, abgesteckt und vermessen hat. Mir

wurde lediglich gesagt, dass 2 Ingenieure vom Ackerbauministe-

rium gekommen seien, und diese hätten die Flächen für die Weide-

genossenschaften ausgesucht. Ob das Kommissariat des Bodenamtes

dann damit cinverstanden war, weiss ich nicht. Nykl mag recht

haben, nur hat er in dem Punkte nicht recht, dass ich davon

etwas gewusst hätte, ich bin doch nicht das ganze Bodenamt ge-

wosen.

Hierzu crklärt Nykl: Das ist nicht wahr. Rezim selbst

hat diese Inspektionsreisen z.Zt. der Ausplünderung auf den

Weideflächen ausgeführt. Mir ist folgender Vorgang aus dem

Jahre l923 oder 24 genau bekennt: Ich brachte meine schwer-

krenke Frau in den D-Zug von Olmütz und hatte mir einen Wagen

nach Jelsava bestellt. Glcichzeitig mit uns stiegen der Sek-

tionschef Novak mit Frau, Dr. Razim und mehrere Herren und Da-

men aus, fuhren mit dem Herrschaftsauto nach Jelsava, während

ich moine kranke Frau auf eine Bank logen musste. Sie wurde erst

später geholt. Der Chauffeur Paul Brochazka, der z.Zt. in Dim-

burg b/Marlacka, wohnt, lebt noch.

Razim erklärt hierzu: Das ist nicht wahr. Ich war vor

1926 überhcupt nicht auf der Herrschaft. Meiner Auffassung

nach hat dieses Kommissariat der Vorstand der slowakischen
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Zuteilungs-Abteilung Peter geleitet, ich habe in meiner ersten

Vernehmung bereits gesagt, dass er sich erhängt hat.

Nykl: Ioh bleibe dabei, Razim war 1923 oder 1924 be-

reits auf dem Besitz und zwar mehrere Male in unserer Wohnung

in Jelsava. Er hat ja damals die l6 Bilder von mir übernommen.

Das mag 1924 gewesen sein, als das Abrodungsgeschäft Hodzas

in vollster Blüte stand.

Ich kann nur sagen, dass es mir völlig unverständlich

ist, wie maßgebliche Beamten des Bodenamtes wie Vozenilek,

Razim und Novak in ihren Vornehmungen : die Verantwortlichkeit

für das Weidegeschäft, welches der Uranfang des Unterganges

der Herrschaft Coburg war, als von ihnen nicht gekannt und

houte selbst verurteilt, auf das Ackerbauministerium schieben

können. Sie haben das korrupte Geschäft des Landwirtschafts-

ministers Hodza nicht nur von der ersten Tanne an, die fiel,

gekannt, sondern haben Flächen vermessen, die Bestände aufge-

sucht und übcrgeben.

Razim: Ich bleibe bei moiner obigon Aussage, soweit mei-

ne Porson in Frage komnt, die anderen Beanten mögen es viel-

leicht gekannt haben.

Es wird nunmehr dor Anwurf des Razim dem Nykl gegenüber

vorgehalten, er habe bei Übernahme der Amtsverwaltung aus der

Zwangsvorwaltung Nykl trotz allen Mahnens keine Abrechnung er-

halten könnon, und es wird andererseits die Aussage des Nykl

bokanntgegoben, dass er eine ganz ordnungsmässige Abreehnung dem

Gericht in Revuca vorgelegt habe. Razim erklürt hierzu: Mitte

1928, als die Güter längst von den Coburgern übernommen waren,

lag dieso Abrechnung von Nykl bei dom Goricht noeh nicht vor.

Nykl erklärt hierzu: Moinc Abrechnung ist Anfang l927

eingereicht wordon. Razin gibt ja selbst zu, Bücher, Bestände,

Kasson-Belege, Vorratsausweise etc. crhalten zu haben.

Razim erklärt: Ob dieso Angaben abor richtig waren, muss-

te ich erst überprüfen. Die Prüfung hat auch stattgefundon.Ich

weiss nicht, ob die Angaben für richtig befunden sind, Die Bi-

lanzierung und die Buchführung habe ich umstollon lassen,weil

die Nykl'sche veraltet war.Ich wollte gar nichts vorschleiern
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und auch keine Vergleichsmöglichkeiten nehmen.

Auf dio Frage an Razim, ob ihm cine Frau von Einem be-

kannt sei, erklärt derselbe: Ich habe von ihr im Zusammenhang

mit Minister Hodza gehört, es war eine Gespräich im Umlauf,dass

er mit ihr ein Verhältnis hatte. Sie kam eines Tages zu mir und

erkundigte sich, in welcher Weise die Herrschaft der Le Forrest

(Engländer) vom Bodenamt übernommen worden sei. Ich verwies sie

an Vozenilek, er soll sie wegen mangelnder Vollmachten zu ei-

ner solchen Frage abgewiesen haben.

Auf Vorhalt, dass man entgegen den Zusagen Vozenileks an

die Coburger, sie analog im Falle Le Forrest zu behandeln, dann

gänzlich anders behandelt habe, indem man sie restlos ausplün-

derte,und auf die Frage, wie man diese Forrest behandelt habe,

erkläre ich: (Razim) Den Le Forrest hat man den Besitz Rosice

vetrec, und zwar eine ziemlich grosse Herrschaft, seitens des

Bodenamtes zu einem sohr guten Preiso abgenommen, weil die Eng-

lünder auf die Regierung einen Druck ausübten, den wirklichen

Wert zu bezahlen. Diesom Druck musste man auch nachgeben,

Es wird dem Razim vorgehalten, dass Nykl ausgesagt hat,

dass er, Nykl, ihm, Razim, sogar erzählt habe, dass Hodza mit

der Einem nach Wicn gofahren sei, um dort einen ganz grossen

Schlag mit der Überlassung weiterer 40 Ooo Kat.Joch Waldes für

Woideflächen zu führen.

Razim erwidert hierauf: Das mag wahr sein. Mir hat Nykl

gegen Hodza Vorwürfe vorgebracht. Ich wusste aber von diesen

geplanten Goschäften nichts. Ich hätte mich auch im Bodenamt mit

aller Macht zur Wehr gesetzt,wenn cr mit einem solchen Plane her-

ausgekommen väre,der don völligen Untergang des Coburg-Besitzes

auch für den Staat bedeutetc.

Ich erinnero mich,dass zu mir mal oin Gemeindevorsteher

kam,der auch neue Weidoflächen verlangte.Ich habe ihn hinausge-

worfen und ihm gosagt,ob or noch nicht aus den vorigen Hodza-

Goschäften befriedigt sei.

Laut diktiert.

genehmigt

unterschrieben:

gez. Dr. Razim Vazlav gez. Nykl Franz

gosehlossen: gez. Dr.Anders gez.Böhm HKK.
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Prag, den 1.Juli 1939.

Verhandelt.

Es erscheint vorgeladen Herr Präsident Dr. Vozenilek,

Personalien bekannt, demselben wird, unter Bezugnahme auf seine

Aussage vom l6.Juni 1939, wonach er bei den Verhandlungen mit

den Coburgern keinerlei Druck ausgeübt haben will, das von dem

Rechtsanwalt Dr. Rudolf Eisler, Wien, verfasste Stenogramm über

.die Besprechung aus dem Herbst 1927 vorgelesen(Anlage 66 zum

III.Teil der Anlagen zur Hauptschrift). Es wird ihm dabei vorge-

halten, dass diese Niederschrift sich im wesentlichen deckt mit

der eidlichen Aussage des Rechtsanwalts Dr.Kyjovski, Brünn.

Da die Notizen des Dr. Eisler nur schlagwortartig meine

Rede von damals viedergeben und in vieler Beziehung erst der Aus-

legung bedürfen, vermag ich diesem Sehriftstück eine Beweiskraft

nicht zuzuerkennen.

Wo in diesen Besprechungen den Vertretern der Coburger

der Enteignungspreis entgegengehalten wurde unter Hinweis auf

die Schulden, so ist dieses Missverhältnis ein Ausfluss der Bo-

denreformgesetze, wonach die Schätzung der Übernahmepreise sich

nach Tabellen richtete, während die Schätzer für die Vermögens-

abgabe sich an den realen Wert hielten. Insofern handelte es sich

nicht um einen individuellen Druck, sondern um einen generellen

Druck durch die Bodenreform. In den Schulden befanden sich nicht

nur die Vermögensabgabe und sonstige öffentliche Lasten, sondern

auch Darlehen der Coburger bei der Agrarbank und private Verbind-

lichkeiten derselben Anwälte pp.

Ausserdem waren die Coburger durch derartige versierte

Anwälte vertreten, die die Verhältnisse, die Gesetze und die Mög-

lichkeiten,einem etwa ausgeübten Druck zu begegnen, genau kann-

ten, dass es überhaupt undenkbar ist, dass die gar nicht persön-

lich anwesenden Coburger irgendeinem Druck, den ich bestreite,

erlegen haben können. Sie hatten auch genügend Zeit, darüber

nachzudenken.

Nachdem mir die Aussage des Ing.Nykl vom 28. und 29.Juni

1939 vorgelesen worden ist, erklüre ich: Diese Aussage enthält

eine ganze Reihe schwerer Vorwürfe gegen Razim, aber auch gegen

mich. Sie müssen erst mal bewiesen werden.
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Hierauf wird Dr. Vozenilek das Protokoll über die Gegen-

m     T 

vorgehalten, dass Razim in verschiedensten Punkten sich zu den

Darstellungen des Nykl bekennt.

Dr. Vozenilek erklürt hierauf: Ich werde mich zu den ein-

zelnen Punkten äussern:

1.) In der Lavino-Angelegenheit ist mir weder bekannt,

 ss  eaas s

stand, noch unter welchen Umständen die Rückübertragung in den

T d  d   

auch nicht das geringste von einem Strafverfahren gegen meinen

Ministerialrat Razim bekannt geworden. Ich höre heute davon zum

ersten Mal und muss mich sehr wundern, dass mir Razim dies nicht

dienstlich gemeldet hat, bezw. dass es mir nicht von anderer Sei-

te gemeldet worden ist. Ich hätte dann ja nach den Dienst-

vorschriften das Erforderliche gegen Razim veranlasst.

Über die Verwertung des Magnesit-Vorkommens kann ich nur

sagen, dass die Anwürfe Nykls, ich habe in meiner Schublade ein

dod   C

lang liegen gehabt, restlos unwahr sind. Nykl mag das beweisen.

Im Gegenteil habe ich gewissenhaft alle irgendwie mir zu Ohren

gekommenen Verwertungsangebote geprüft und habe dabei feststel-

len müssen, dass die herumsehwirrenden Angebote, wenn man sie

auf die Ernsthaftigkeit anging, nicht standhielten. Deshalb ist

dem einzig ernsthaften Bewerber,der Kaolin-A.G.,dann das Vorkom-

men verkauft worden. Von einer Zahlung von 4 Millionen Ke. über

den Tisch weiss ich nicht das geringste. Mag Nykl doch den Di-

rektor der Viteovicer-Werke benennen, der ihm diesen schwerwie-

genden Vorwurf erzählt hat. Nykl erklärt hierzu: Ieh verbleibe

bei mcinen Aussagen und werde den Namen des Direktors ermitteln

und ihn der Geheimen Staatspolizei zu den Akten mitteilen. Dr.

Vozenilek fährt fort. Im übrigen hat die Kaolin den Zuschlag

bekommen, weil sie eine einhcimische Bewerberin war.

2.) Über die Bilder-Affäre des Razim kann ich nur soviel

sagen, dass er als Sammler mir bekannt war, der Bilder aufkaufte
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und verkaufte und tauschte. Das hielt ich nicht für strafbar.

T  T  Ta J P     

ich als Disziplinarvorgesetzter nicht gebilligt.

3.) Zu den Möbeltransporten kann ich nur erklären,dass

die Angaben Nykls deshalb nicht stimmen können, weil der Besitz,

wohin sic vor Übergabe des Besitzes transportiert worden seien,

erst 1 Jahr nach der Übergabe erworben worden ist.

Nykl erklärt hierzu: Dass die Transporte vor Übergabe der

Coburger erfolgt sind, hat ja Razim selbst zugegeben. Dann sind

die Möbel eben wo anders hingokommen.

4.) Dr. Vozenilek erklürt weiter, zur Magnesit-Sache möch-

 d  q  c   

Ziff.12 vom 24.März l928 später schadlos gehalten worden sind.

5.) Zur Weideflächen-Angelegenheit erkläre ich: Es mag

stimmen, dass ein Kommissariat des Bodenamtes dort 3eit l923 ge-

arbeitet hat, welchem die Abstcckung der vom Ackerbauministerium

a ma da dn t aaarn ma

tionen. Mir hat aber niemand berichtet, wie es auf den abgesteck-

ten Parzollen aussah. Hitte man mir berichtet, dass dort älteste

Bestände an Kolz wuchsen, hätte ich mich schon an die maßgeben-

den Stellen gewandt, um zu verhindern, dass für Weideflächen un-

d   wr 

riat hat mir solche Mitteilungen nicht zugehen lassen.

Wenn mir yorgehalten wird, dass sich Razim darum hätte

kümmern müssen, da er auch auf dem Besitz l923 bereits gewesen

war, er aber in seiner Vernehmung vom l6.Juni l939 den Erstaun-

ten und Entrüsteten spielt, als er im Jahre 1927 Amtsverwalter

wurde, erkläre ich: das ist schwer zu erklären.

Von der Hodza-Weide und einem Plan, nochmals 40 oo0 Kat.

Joch Wald zu Weideflächen an die Gemeinden heranzuziehen, ist

mir nicht das Geringste bekannt. Ich enthalte mich auch jeder

Kritik. Richtig ist, dass die Baronin von Einem einmal bei mir

war, und zwar im Jahre l924 für Hunyadi-Urnim. Sie trug uns den

Verkauf der Wirtschaft an, und wir haben den Besitz auch ge-
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kauft. Provision haben wir an die Einem nicht bezahlt. Später

in der Sache Coburg ist die Einem nicht mehr zu mir gekommen.

Vielleicht habe ich sie mangels Vollmacht nicht empfangen.

Auf Befragen, mit wolchem Preise nach der Übernahme durch

das Bodenamt der Coburg'sehe Besitz dem Ackerbauministerium ab-

gerechnet worden ist, etwa mit 260 Millionen Kc., und wo der

Differenzbetrag von.l3o Millionen Ke. geblicben sei, erkläre

ich: Das ist mir nicht bckannt.

vorgelesen,

genehmigt,

unterschrieben:

gez.Dr.Anders

gez.Dr.Vozenilek

gez. Böhm, H.K.K.

gez. Nykl Franz
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Prag, den 1.Juli 1939

V e r h a n d e l t .

Vorgeladen erscheint Herr Bohumil Vokolek,Prag XIX,

Prochazka 4. Derselbe erklärt, ich bin Oberrechnungsdirektor

des Landwirtschaftsministeriums im Ruhestand.

Bei Übergang der Coburgischen Güter auf das Ackerbaumi-

nisterium ist es zur Anlage eines Kontokorrentes gekommen, wel-

ches unter dem Namen "Coburg-Kohary" Abt.P im Landwirtschafts-

ministerium angelegt worden ist. Dort liegen die Bücher heute

noch, der Übernahme-Preis muss daraus ersichtlich sein, ich

weiss ihn nicht auswendig.

Es wurden auch in der Sache Coburg-Kohary vom Bodenamt

dem Landwirtschaftsministerium 2 Fonds mitübergeben, und zwar

ein Pension- und Krankenunterstützungsfonds, welche ein Haben

auswiesen. Es wurde aber kein Geld mitabgrechnet, weil angeb-

lich in den Fonds nichts mehr war. Wo das Geld geblieben ist,

weiss ich nicht, im Protokoll wurde gesagt, die Fonds seien schon

zu Zeiten der Coburger ausgeglichen. Das hat mich gewundert,denn

dann hätte man ja die Fonds ausbuchen können.Wir haben auch die

Übernahme der Fonds als geschchen abgelehnt,weil wir kein Geld

erhieltcn.Ich denke,dass. ein Fonds 2 Millionen Kc. und der an-

o oo o  o so oo  ct

die Erklärung abgegeben,der Prinz habe sich das Geld aus den

Fonds geliehen und nicht wiedergegeben.

Ich möchte meine Aussage borichtigen:Im Protokoll steht,

glaube ich, nur drin, dass wir die Fonds ausserhalb des Übernah-

mepreises nicht übernehmen.

Vorgelesen,

genehmigt:

unterschrieben.

gez. Bohumil Vokolek

Hierzu erklärt Nykl: Die Fonds habe ich gegründet und aufgefüllt.

Später sind sie im Betriebsvermögen der Herrschaft untergegan-

gen.An sich ist die tatsächliche Lage die, dass diese Fonds von

der Herrschaft noch geschuldet werden. Da aber der Staat die

Pensionslasten übernommen hat und ein Rechtsanspruch irgendwel-

cher Angestellten auf die Fonds nicht besteht, ist die Sache un-

crheblich.Sie hätte besser ausgebucht werden sollen.

gez. Nykl Franz
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Prag, den 1.Juli 1939.

Ve rhn ndo l t .

Es erscheinen vorgeführt Sektionschef Novak und Ministe-

rialret Dr. Razim und vorgeladen der Präsident der Generalfi-

nanzdiroktion Brachtl im Ruhestande. Es vird die Aussage des

Dr. Razim vom l6.Juni 1939 vorlosen, soweit sich diesclbe auf

S.9 ff. mit der Festsetzung der Vermögensabgabe beschäftigt und

dem darin enthaltenen Vorwurf, diese Vermögensabgabefestsetzung

prlichtwidrig behandelt zu haben.

Brachtl: Ich bleibe bei meiner gestrigen Aussage, nach der ich

an dcr gleitenden Vermögensabgabe nicht sehuld bin. Die Kommis-

sion zur Festsetzung der Werte hat wegen Personalmangel 6 Jah-

re gedauert, bezw. der Vorgang bis zur Festsetzung selbst.

Razim erklärt hierzu: Ich bleibe dabei, dass die dauernde ver-

schiedenartige Festsctzung der Vermögensabgabe mir durch nichts

gerechtfertigt erscheint. Viel ungerechtfertigter erscheint mir

jedoch die Tatsache der Zwangsmaßnahmen aus dieser gleitenden

Vermögensabgabe. Wenn man im Jahre l925 die Zwangsverwaltung

einführte und vorher wegen ca. 54 Millionen Ke. Mobiliar frucht-

los pfändete, so war dieser Vorgang nur berechtigt, wenn die ge-

schuldeten Steuern rechtskräftig feststanden. Im übrigen bitte

ich den Zwangsvorwalter Nykl vor dem Präsidonten der General-

finanzdirektion zu fregen, weshalb er im Jahre l925/26 als Ver-

trauonsmann des Brachtl nicht zu diesem gegangen ist und ihm

im Intersse der Einbringlichkeit der Steuern auf die ungeheu-

ren Einschläge des Hodza-Holzes und die Verringerung der Sub-

stanz aufmerksam gemncht hat, damit dieser als hoher Staats-

beemter diesem Treiben im Stcuerinteresse Einhalt gebieten

konnte.

Nykl erklärt hierzu: Im Jahre l925 und 26 wurde auf den sogen.

Hodzn-Weiden überhaupt kein Holz geschlagen. Damit wurde erst

1927 zu Zeiten Razim begonnen.

Es ist durchaus zutreffend, dass ich als Zwangsverwal-

ter zu dem Präsidenton Brachtl hätte gehen müssen, um ihn auf

den drohenden Sehaden der Devastiorung und der Wertminderung
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des Bositzes zum Sehaden des Finanzfiskus hinzuweisen. Das ho-

-          

zo Angelegenheit meine Finger auch als Zwangsverwelter hinein-

zustecken, veil es mich bei der Macht Hodzns den Kopf gekostet

hätte.

Brachtl erklärt hierzu: Nnchdem der von mir eingesetzte Zwangs-

verwalter soeben erklärt hat, dass er mir nichts mitgeteilt

hat, brauche ich nicht zu versichern, dass ich den Holzraub und

die Devastation gnr nicht verhindern konnte.

Hätte ich derartiges erfahren, hätte ich es auf dem

Dienstwege dem Finanzministerium gomeldet. Gegen Hodza wäre

S    o   d o

habt hätte, meine Stellung zu verlieren. Ich war Hodza überhaupt

nicht genehm. Dem hatte er auch einmal offen Ausdruck gegeben.

Razim: Es ist mir nicht erinnerlich, dass ich während der Zeit

meiner Amtsverwaltung veranlasst habe, dass aus den Kassen der

H      

kannter Verwendung an die Agrarbank, Prag, und Hospodarsjy

Svazo Prag II, überwiesen worden sind. Zu einer solchen Über-

weisung hätte moine Gonchmigung gehört und wenn es geschehen

ist, war es vollkommen begründet.

Auf Vorhalt, dass dann diese Wertpapiere doch noch dort

liegen müsson, erkl ire ich: Es wird sich bei den Instituten un-

schwer feststellen lassen, auf welches Konto, zu welchem Zweck

sie s.Zt. übersandt worden sind.

Nykl erklärt hiorzu: Defür, dass über dieses Geschäft Razims

im schlechten Sinne in dor Verwaltung Coburg gesprochen wurde,

sind der am 29.6. vernommcne Karl Dochnal (Adresse in den Ak-

ten),weiterhin der Rechnungsführer Tonar, beschäftigt beim

Ackerbauministerium in Preg, vielleicht im Aussendienst,zufragenEr

war früher bei der Coburgschen Zontrale in Jelseva tätig.

Nachdem Razim der Passus aus der dohoda vom 24.März

1928 vorgelesen vorden ist, welcher sich mit der darin ausbe-

dungenen Übergabe des gesamton mobilen Vermögons beschäftigt

und dieses ungeheure Vermögen in Bausch und Bogen mit ca. 10

Zeilen übernimnt, ohne es zu spezifizieren (s.Anlage 69 im
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Anlagenbd.III zur Hauptschrift Bl.7, 1.Abs.), und er gefrngt

 do     d qd

der Werte bcigegeben worden ist, erklärt er: eine solche Anla-

ge wurde nicht hergostellt.

Auf Vorhalt, dass dann doch keinerlei Kontrolle dieses

Vermögens möglieh war, erklürt Razim: Das Vermögen stand ja

in den Inventarien und in den Büchern fest. Bei Verkäufen von

Grund und Boden und sonstigem Vermögen war es beim Bodenemt

nicht üblich, den Kaufverträgen Inventarverzeichnisse anzuhef-

ten.

Wenn mir vorgchalten wird, ich habe dem Präsidenten Voze-

nilck keine Mitteilung von dem Strafverfahren gegen mich ge-

macht, so ist dies unwahr. Ich habe ihm sogar cine Zeitungs-

notiz lierüber vorgelegt, die er noch korrigiert hat. Er hat

auch gegen mich ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Razim: Auf Vorhalt, dass bei Durchsicht der Bücher der Kör-

nor A.G. für das Jahr 1927: 16.910.- Kc., 1933: 22.200.-- Kc

und nochmals l0.400.--Kc. und nochmals 5.000.--Kc. mit einer

Eintragung verbucht sind, welche unzweifelhaft Razim als den

Empfänger dieser Beträge ausweist, erkläre ich: Ich habe von

Körnor bozw. Direktor Lustig oder auch über Dritte keinerlei

Beträge cntgogengenommen. Ich kann auch nicht auf Vorhalt,wie

es zu diesen Eintragungen kommt, eine Erklärung abgeben, aus-

ser derjenigen, diose Zahlungen aufs entschiedensto zu bestrei-

ton.

Vorgeleson,

genehmigt,

unterschricben:

gez.Dr.Jan Vozenilek

gez. Dr.Wenzel Brachtl

gez. Fr.Novak

gez. Nykl Franz

gez. Dr. Razim

Gesehlossen: gez. Dr.Anders

goz. Böhm. HKK.
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Buchhaltungsvorstände der

Civno-Banka, Union-Bank,

Weinberger Sparkasse:

Slavik,

Helbig.

Sehönborn,

@i
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Prag, 30. 6. 39

Es erscheinon die Buchhaltungsvorstände der Civno-Banka,

der Union-Bank und dor Weinborger Sparkasse, Herr Slavik, Herr

Helbig, Herr Schönborn und Herr Marik und erklären:

1.) Herr Slavik: Ich bin Chef der Buchhaltung der Civno-

banka. Nach Durchsicht der Bücher und sonstiger Unterlagen seit

1926 ergibt sich, dass Dr. Razim, Dr. Novak oder deren Angehö-

rigc bei uns keine Konten unterhalten haben, auch keine Depo-

siten.

Auf Vorhalt, dass der anwesende Ing. Nykl erklärt hat,

dass er von Razim etwa l930 ca. 8.000.- Kc. über die Civno-

Banka angewiesen erhalten habe, erkläre ich: Diese Anschaffung

habe ich nicht geschen. Ich kann mir nicht denken, dass sie

erkonnbar für Razims Rechnung geleistet über uns geflossen ist,

Nykl erklärt hierzu folgendes: Ich entsinne mich ganz

gewiss, dass ich dieses Geld über die Civno Bank erhalten ha-

be, es war ca. l93o. In welcher Form es mir ausgezahlt worden

ist, weiss ich nicht.

2.) Herr Helbig: Ich bin Buchhaltungschef der Böhmischen

Union-Bank, Bei uns hat wederHerr Razim, Herr Novak noch deren

Ehefrauen und Anverwandten Konten geführt und Depositen.

3.) Die Herren Marik und Schönborn: wir sind die Vor-

stände der Weinberger Sparkässe. Razim hat bei uns kein Konto

unterhelten, desgleichen nicht seine Angehörigen. Wohl aber

übergeben wir einen Ausweis über ein von Frau Franz Novak,Poz-

galska Nr.59, Prag II, unterhaltenes Konto von Wertpapieren

über ca. 12.ooo.-- Kc. per 15.9.32 abgeschlossen. Ausserdem

sind noch geringfügige Wertpapiere hinterlegt.

Razim erklärt hierzu: Ich unterhielt ein Konto bei der

Civno-Banka, Fil. Pressburg.

Vorgelesen

genehmigt

unterschrieben:

gez. Heinrich Slavik

gez. Schörborn

gez. Gustav Helbig

gez. Marik
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Anlage I zur Aussage Nykl

v. 29.6.39

Jelsava/Coburg.

Dohoda, vom 24. März 1928.

I.

Im Allgemeinen: Güter waren schon seit 1922 eine Preß-

zitrone des Bodenamtes und der Czechosl. Agrarbank. Siehe:

Weideflächen, wo später am Holz Hodza partizipierte, Hypothek

Agrarbank, sonst I a.gesichert, kostete mit Provisionen etc.

in einzelnen Jahren bis an 20 % Zinsen, an Provisionen für die

erste Trance von ca. lo,ooo.ooo Kc., wurde nur an Provisionen

Fuchs, Ing.Weinberger ? etc. 3,ooo.ooo Kc. bezahlt.

Beweis: Kontokorrente der Agrarbank. Ich beanstandete gleich

im Jahre 1923/l924 diesen Wucherkredit und kam hierdurch in

ernsten Konflikt und Ungnade beim Bodenamt und der Agrarbank.

Allerdings war die finanzielle Lage der Güter im Jahre 1922/

1923 trostlos: jeder Betrieb vollkommen eingestellt, man konn-

te l.Halbjahr l923 nicht einmal die Beamten auszahlen. Seit 2

Jahren lagen ca. 500.000 m³ Windbrüche unaufgearbeitet, und

es bestand bereits Borkenkäfer-Gefahr. Ende l923 sind alle Sä-

gen bereits in Betriebsaufnahme. 1924 beginnt Wien grosse Be-

träge abzuziehen, und es besteht neuerdings Gefahr, dass kein

Betriebskapital bleibt. Streit Cyrill und Josias geht weiter,

und ebenso Streit Hodza-Beneš. Beide erreichen l925 den Höhe-

punkt. Journalistische Grosskampagne. Zwangsverwaltung wegen

Steuerrückständen vom ca. April 1925 bis anfangs Juni 1926.

Der Betrieb erholt sich und zahlt rund l,ooo.ooo Ke. monatlich

an Schuldentilgung. Juni l926 Versöhnung Josias-Cyrill, Einset-

zung des Direktoriums und Aufhebung der Zwangsverwaltung.Bei-

de Prinzen sind in Generalvollmacht nur durch jüdische Gene-

ralanwälte vertreten. Josias dureh Dr. Eisler, Dr.Tafler etc.,

Cyrill durch Dr.Barth, Dr.Steiner etc. Die beiderseitigen Ge-

neralanwälte schliessen mit den gleichfalls Juden Körner,Nobel,

Szanto, zunächst Einzelverträge ab, und begründen mit Aufhebung

der Zwangsverwaltung im Juni 1926 eine l00 %ig jüdische Verwer-

tungsgesellschaft, die Czecho-Anglo A.G. in Gründung, an welche

der ganze Betrieb der Herrschaft zu übergeben ist. Es beginnt
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sofort eine Besetzung aller Sägen und Holzmanipulanten mit lei-

tenden jüdischen Verwaltern. Es werden in Wien Lieferverträge

mit Provisionen bis 500.00o Ke. pro Vertrag an die Anwälte ab-

geschlossen, Geld wird den Betrieben abgezogen ete., und schon

nach ca. 3 Monaten, im Herbst l926, kommt es zu Stockungen in

Lohnauszahlungen. Praktisch ist der ganze Betrieb in jüdischen

Händen, die Domäne wird wegen des Czecho-Anglo-Vertrages in

der slowakischen Presse angegriffen, es kommt zu einer Unter-

suchung, und mit Ende l926 zur zweiten Zwangsverwaltung .(Zu

dieser Zeit ist der politische Kampf Beneš-Hodza am Höhepunkt

und die Coburgsache hierbei einer der Haupt-Argumente. Bald

nachher versöhnten sich aber die Herrschaften, da sie wahr-

scheinlich endlich fanden, dass sie ebenbürtige Partner sind:

der Eine um 18, der Andere 20 weniger 2.)

Zwangsverwalter Nykl will die ungünstigen Verträge mit

der Czecho-Anglo stornieren. Der Jude Körner hat aber gute

Beziehungen zu Dr. Razim und dem damaligen Finanzminister Dr.

Englis. Der Razim wittert gutes Geschäft, lässt sich vom Bo-

denamt zum Amtsverwalter ernennen, Körner setzt bei Finanzmi-

nister Englis die Abberufung Nykls und Ernennung Dr.Razims zum

Zwangsverwalter durch. Ab März 1927 wirtschaftet auf den Gü-

tern Dr. Razim,und als Gegenleistung bekommt die berüchtigte,

von Dr.Razim und Dr.Englis auffallend forcierte jüdische

Körner-A.G. die gesamte Produktion zu lächerlichen Spottprei-

sen. (Brüder Körner waren in den bewegten März-Tagen 1939 un-

ter den ersten, die mit Flugzeug nach England flüchteten.)

II. Übernahme der ganzen Güter durch das Bodenamt.

Sogenannte Dohoda vom 21.März 1928.

War nicht freiwillig, sondern erpresst. Die Anfänge gehen schon

auf das Jahr 1926 zurück und Dr.Hodza war der Initiator: 1922

war die Hypothek der Agrarbank ein gutes Provisionsgeschäft,

1925 hatte man politisch und privat an dem Weideflächenge-

schäft sehön verdient und der Appetit wuchs. Schon im Jahre

1926 kam Dr. Hodza nach Wien und verlangte über eine Mittels-
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person die Übergabe weiterer 40.ooo Kat.Joch Wald für Weide-

zwecke. Die diskreten Verhandlungen zogen sich hin bis ins Früh-

jahr l927, und die Forderungen wurden immer stärker. Alle An-

wälte waren schliesslich für diesen sogen. "Hodza-Plan" gewon-

nen. Es kam zu einer aufregenden Debatte zwischen Dr.Stefan Stei-

ner und dem damaligen Generaldirektor Ing. Nykl, wobei Dr.Stei-

ner erklärte: "Wir sind im ganzen 13 als Vertreter der Prinzen

für den Hodza-Plan,und Sie sind der Einzige, der dagegen ist.

Entweder werden auch Sie mithalten und es wird Ihnen gut gehen,

oder Sie sind weiter dagegen und werden fliegen" (Tagebücher).

Td    T T  Ta 

wuchs: aus dem kloinen Hodzaplan 40.oo0 Kat.Joch wurde das

grosse Projekt, Coburg müsse überhaupt verschwinden. Man in-

stallierte noch die Amts- und Zwangsverwaltung, korrigierte

sich die Billanzziffern, setzte die Werte der Vorräte etc.her-

ab, zog die Steuerschraube an (die Vorschreibung der Steuern

und Gebühren wurde nach erfolgter Übergabe von ca.l02,o00.000 Kc.

auf 25,000.00o Ke. richtiggestellt) u.s.w. Dies alles vorberei-

tet, setzte man Februar-März die letzte Druckschraube an,droh-

te mit restloser Enteignung ohne Kassa und erpresste schließlich

die Dohoda vom 21.März 1928. Die erste Tranche von 12,000.000.

- zahlbar binnen 8 Tagon - teilten die Anwälte der Prinzen, als

ihr Honorar. Wieviel Prinz Josias von der Gesamtsumme der

38,000.000 Kc. erhielt, weiss ich nicht. Für Prinzen Cyrill

waren ca. l3,o00.000 Kc. ursprünglich deponiert, - natürlich

wieder zu treuen Händen der Anwälte. Im Laufe der Zeit schmolz

auf eino ungeklärte Weise dieser Fonds auf nur ca.2,500.000 Kc.

zusammen. Ob Prinz Cyrill davon etwas bekommen hat, weiss ich

nicht, - wahrscheinlich sehr wenig. (Depot bei Wioner Bank-

verein, Wien; Strafakten in Wien.)

III. Allod-Vermögen. Bestand teils aus Grundstücken, aus Gebäuden

und Schlosseinrichtungen etc. Die Allod-Separation führte sei-

nerzeit Dr. Fr. Salomon, öff.Notar, drzt.Bratislava, Gyurko-

vicgasse, durch. Soweit ich mich erinnere, war bei der Ver-

lassenschaft das Mobiliar nur mit dem verhältnismässig nied-
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rigen, eigenen Inventarwert der Herrschaft laut Inventarisie-

rung vom Jahre l9o6 aufgenommen worden., gleichgültig, ob es

Fideikommiss oder Allod war. Kunstsachen wurden durch Hofrat

Bittner, Wien, Kunstmöbel durch den Pressburger Kunsttischler

..... geschätzt. Gebäude durch einen Baumeister aus Bánská

Stiavnica. Über den rechtlichen Teil des Allodes bin zu wenig

informiert. Praktisch ist mir nur bekannt, dass Prinzessin

Dorothea schikaniert und stark geschädigt wurde: sowohl durch

beide Prinzen als auch durch das Bodenamt. Es ist mir auch be-

kannt, dass während des Regimes Dr. Razims von der Einrichtung

der Schlösser viel verschleppt wurde. Nur aus Krivoklát musste

schnell eine ganze Waggonladung Möbel rasch zurück, als es ge-

fährlich wurde. Angeblich wurden nachträglich für Möbel an den

Prinzen Josias weitere ca. 800.000 Ke. ausbezahlt. Es dürfte

Allod gewesen sein.

Über Abtransporte dürfte der Famulus des Dr.Razim, Forst-

meister Jos. Stanek (Adresse im Ackerbau-Ministerium), viel-

leicht auch der ehrliche alte Hauptkassier Karl Dohnal, Prag

XIII, Prozikova 893/II, Auskunft geben können.

IV.

Geld und Wertpapiere.

Während der Wirtschaftsperiode Dr. Razim wurden in Millio-

nen gehende Werte an den Hospodarsky Svaz und vielleicht auch

an die Agrarbank, beide Preg, disponiert. Es wäre gut festzu-

stellen, für welchen Zweck und die Art der Verrechnung. Nähere

Informationen dürfte vielleicht der ehrliche Hauptkassier Karl

Dohnal, Prag XIII, Brozikova 893/II noch im Kopfe haben.

gez. Nykl Franz
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Anlage II zur Aussage Nykl

v. 29.6.1939

Magnesit Lubenik

Kurzer Tatbestand.

.I

Ohne Rücksicht auf den Erbstreit hatten sich die beiden

Prinzen Philipp Josias von Sachsen-Coburg-Gotha und Prinz Cyrill

der Bulgaren, bezüglich des Magnesitgebietes Lubenik auf dem

Eigentumsverhältnissè 58 : 42 % geeinigt. Auf Grund dieses Erb-

übereinkommens wurden diese Grundstücke vom Verlassenschafts-

gericht, der Sedria in Bratislava, mit 58 % an Josias und 42 %

an Cyrill gerichtlich übergeben.

Dieses 42 %ige Eigentum zedierte Prinz Cyrill der Bulgaren

zur Deckung seiner Schuld, durch einen Notariatsakt an mich,ge-

gen Verrechnung des sich etwa ergebenden Überwertes.

II.

Dr. W. Razim war über diese Rechtslage laufend und rest-

los informiert, kannte den hohen Wert des Magnesitterrains und

wollte sich um jeden Preis des Gebietes bemächtigen. Er stellte

inzwischen fest, dass weder Prinz Cyrill noch ich über soviel

freies Geld verfügen, um seine Ansprüche persönlicher Art bar

erfüllen zu können und in jener Höhe, wie er es andererseits

zu erreichen hoffte.

Eine Besitzergreifung auf gesetzlicher Basis war aber

bereits unmöglich, da die Grundstücke von der Bodenbeschlagnah-

me bereits frei waren und als freies Eigentum den Prinzen ge-

richtlich übergeben waren. Um sein Ziel zu erreichen, wählte

Dr. Razim skrupellos den ungesetzlichen Weg und scheute auch

nicht vor rechtlichen Verbrechen.

III.

Inzwischen hatten die beiden Prinzen das freie Magnesit-

gebiet an die Lavino Lmt.,Philadelphia, verkauft.(In Wirklich-

keit war jedoch Lavino nur Finanzmann und Mantelfirma für den

Prinzen Cyrill selbst.) Dies passte dem Konsortium Dr.Razim

nicht, weil er dabei nichts verdienen konnte. Dr. Razim wusste

sich Rat:

a) Zum ersten Programm wurde zunächst, den Vertrag mit

Lavino zu hintertreiben und unmöglich zu machen. Dr. Razim schob
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die mit ihm und dem Bodenamt verkuppelte Czech.Agrarbank,

Prag (Direktor Svoboda u. Waigner) vor, um bei der Extabulie-

rung der auf den Grundstücken lastenden Hypothek Schwierigkei-

ten zu machen; man schickte den mitverkuppelten Dr.Adalbert

Kyjovski sogar bis nach Amerika, um Lavino einerseits einzu-

schüchtern, andererseits durch Gegenleistungen zu befriedigen

etc. Und es gelang: Lavino trat vom Vertrage zurück und gab

die Grundstücke mit 58 % dem Prinzen Josias, 42 % dem Prinzen

Cyrill zurück. Dass diese 42 % bereits mir gehörten, war Dr.

Razim und dem Bodenamt amtlich bekannt.

b) Dr. Razim wusste sich auch weiter Rat und schritt zum '

nächsten Programm-Punkt: nachdem gesetzlich nichts zu machen

war, scheute er als hoher Staatsbeamter und Jurist auch vor

einem juridischen V e r b r e c h e n nicht zurück, um nur

auf seine Rechnung zu kommen.

Aus seiner früheren berüchtigten Tätigkeit mit allen da-

zugehörigen Korruptionen, Bilanzfälschungen etc., war ihm u.a.

bekannt,dass es bei dem für das Magnesitterrain zuständigen

Grundbuchs-Gericht Revuca einen bestechlichen Grundbuchsführer

Krajc gibt, ein bekanntes Individuum, das für looo Ke. alles

macht.

(Kraje legalisierte ruhig auch Unterschriften nach längst

Verstorbenen und bekam hierfür 6 Monate.)

Selbstverständlich konnte einer der grössten Machthaber

des allmächtig berüchtigten Bodenamtes, wie es Dr.Razim war,

mit einem so untergeordneten Hilfsexemplar, wie es Kraje war,

nicht direkt verhandeln. Durch Geld und Versprechen einer le-

benslänglichen Anstellung bei der mit Dr. Razim verbündeten

T ST S 

verführte und benutzte Dr. Razim meinen damaligen charakter-

schwachen Beamten Johann Sandrik als Geschäftsspion, Verräter

und Verbindungsglied des gelungenen Konsortiums Dr.Razim, über

Sandrik, zum ebenbürtigen Grundbuchsführer Krajc.

Dr. Razim gab nunmehr Sandrik den Auftrag, bei dem Grund-

buchsgericht Revuca im Namen der Lavino A.G. eine Eingabe ein-
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zureichen, worin er als Bevollmächtigter Lavinos (ohne Voll-

macht !!) mitteilt, der Vertrag Lavino sei storniert und die

Magncsitgründe sind nicht an die tatsächlichen Eigentümer Jo-

sias und Cyrill, sondorn an das ehemalige Fideikommiss zu über-

tragen und als vom Bodenamt boschlagnahmte Güter zu betrachten.

Den Grundbuchsführer Kraje hatte man inzwischen bestochen,und

Krajc gab ohne Wissen des Gerichtsvorstandes Plichta diesen Be-

schluss heraus, ohne sogar die Parteien hicrvon überhaupt zu

verständigen.

Die Verbrecherbande Dr.Razim, Sandrik und Krajc hatte vol-

len Erfolg: ich selbst erfuhr erst davor,alsdie Rekursfristen

bereits abgelaufen waren. Es blieb mir nichts anderes übrig,

als eine Strafanzeige gegen unbckannte Täter wegen Verbrechen

des Betruges und Grundbuchsfälschung einzureichen.

Die Staatsanwaltschaft Rimavská Sobota (heute Rimaszombat,

Ungarn) liess die Voruntersuchungen durchführen und stellteauf

Grund der Feststellungen im eigenon öffentlichen Wirkungskrei-

se fest, dass der hohe Staatsbeamte und Jurist Dr.Razim, Johann

Sandrik und Kraje die Täter sind, und stellte sie wegen Verbre-

chen des Betruges und Fälsehung im Grundbuche unter öffentliche

Strafanklage. Der ehrliche und rechtsempfindende Staatsanwalt

Dr.Studihrach hattc aber mit der mächtigen, sogar die Gerich-

te beherrschenden, unmoralisehen Klique des Dr.Razim nicht ge-

rechnet und bckam es nachher am eigenen Leibc zu spüren:

Es kam zur Hauptverhandlung vor dem Strafsenat des Kreis-

gerichtes in Rim.Sobota. Schon vorher brüstete sich Dr, Razim

mit seinem Verteidiger, dem Freund des Dr.Hodza und politischen

Bonzen des Bodenamtes, Dr. Vojtech Kyjovski, aus Brünn, es sei

alles fest vorbereitet, damit er freigesprochen werde. Sogar

mir erklärte später Dr. Razim, wenn er seine damalige Freispre-

chung durch politische Intervention nicht garantiert gehabt

hätte, wäre schon vorher alles eingeleitet und gesichert ge-

wesen, dass das Strafverfahren gegen ihn dureh einen Akt des

Präsidenten der Republik, als ein Akt im Staatsinteresse(!!??)

eingestellt worden wäre. Dies wäre aber taktisch noch anrüchiger
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für die herrschende Rechtsmoral (richtig: Unmoral), und des-

halb zog man es taktisch vor, unter politischem Druck auf Ge-

richt und Staatsanwalt, einen Freispruch zu erpressen.

Und es kam auch so, wie cs der korrumpierende Ministerial-

rat Dr. Razim sagte.

Am Tage vor der Hauptvorhandlung traf der mir sonst voll-

kommon fernstchende Vorstand der Staatsanwaltsehaft, Dr.Studih-

rach, vor dem Gerichtsgebäude eine zufüllig auch mir bekannte

Person und erklärte:

"Morgen habon wir einen interossanten Strafprozess. Meine

öffentliche Anklage ist vollkommen begründet. Auf Grund von

mächtigen politischen Interventionen wird im Strafsenat der

Präsident Liska selbst den Vorsitz führen und hat internen Auf-

trag, aus politischen und Staatsinteressen auf Frcispruch hin-

zuwirken, und ich bekam als Staatsanwalt bereits eine Nase,dass

ich die öffentliohe Anklage gogen Dr. Razim erhob, mit dem gleich-

zoitigen Auftrag, gegen das morgige freisprechende Urteil keine

Berufung einzulegen. Natürlich muss auch der Gauner Krajc und

Sandrik, mit Rücksicht auf Dr. Razim, gleichzeitig freige-

sprochen werden, damit sie Razim und dem Bodenamt nicht unan-

genehm werden. Ich selbst bin dadurch so verekelt,dass ich

morgen die Anklage nicht selbst führe, sondern einem meiner

Herren übertragen habe. Es tut mir leid, Nykl wird raffiniert

betrogen".

Und es kam so, wie es der Staatsanwalt sagte: die ganze

Sippschaft: Dr. Razim, Sandrik und Kraje, wurde freigesprochen

und konnte doppelt zufrieden sein:

Dr. Razim hatte sein mit der Westböhmischen Kaolin A.G.

geplantes Geschäft im Trockenen, Sandrik bekam sein Geld und

lebenslängliche Stellung bei der Westböhmischen, wo er auch

noch bis heute ist, und Krajc hatte sein Bestechungsgeld mit

Spezialentschädigung für die erlittenen Gewissenssorgen. Und

die Westböhmische bekam zu einem Spottpreis von 3,ooo.ooo Kc.

das Magnesitterrain - wenngleich sie an diversen Provisionen

dazu weitere 4,ooo.ooo Kc. auslegte. Es war dabei noch immer

mehr als billig: ein französischer Finawzkonzern bot hierfür
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gleichzeitig rund 20,ooo.ooo Kc.,- das fixe Anbot blieb aber

in einer Schublade des Bodenamtes. Die Franzosen vergassen zum

eigenen Nachteil, dass es ratsamer gewesen wäre, nur 3,ooo.ooo Kc

offiziell und 5,ooo.ooo.- Kc. an diverse Herrschaften an Provi-

sion anzulegen, und sie hätton das Geschäft bestimmt statt

2o,ooo.ooo.- Kc. mit nur 8,ooo.ooo.- Kc. glatt gemacht. Die

Westböhmische kannte unsere Pappenheimer besser und machte das

Geschäft wesentlich billiger.

IV.

Durch vorangehendes Storno des Lavino-Vertreges, durch

den Betrug und die Fälschung im Grundbuch, hatte der neue

Reiche und Bildermäzen Dr.Razim den Eingänger Nykl endlich aus-

gesehaltet.

Mit den beiden schwachen Prinzen Cyrill und Josias, beide

kopflos an die Horde ihrer lo jüdischen Anwälte und der 2

tschechischen politischen Bonzen ausgeliefert, gab es für Dr.

Razim und seine Hintermänner keine grossen Sorgen.

Dr. Razim garantierte diesem gelungenen Advokaten-Kolle-

gium für den Fall, dass sie sich zum Nachteile der beiden Prin-

zen der sogen. Dohoda vom 24.3.l928 fügen, in crster Linie ein

königliches Honorar - natürlich zu Lasten der Prinzen, und ver-

langte als Gogenleistung die gleichzeitige Übergabe des Magne-

sitterrains und hiermit die Anerkennung der durch die vorange-

gangone Fälsehung im Grundbuch geschaffenen Rechtslage.

Umsonst protestierten energisch Dr. Barth und Dr.Eisler

gegen die gesetzwidrige Ergreifung des Magnesitterrains und

wiesen als meine Gegner darauf hin, dass doeh, wie dem Bodenamt

bekannt, 42 % längst mir gehören. Als aber Dr. Razim erklärte,

Coburg müsse nicht l00 %ig, sondern 120 %ig aus der Tschecho-

slowakei verschwinden, mussten sie auch diesem Terror weichen.

Die tsehechischen Anwälte der Prinzen waren Agenturen

des Dr. Razim. Der politische Bonze, Freund Dr. Hodzas und

Razims, Dr. Vojtech Kyjovski, Brünn, verstieg sich sogar zur

moralischcn und rechtlichen Verlogenheit, im Nachhange der Do-

hoda vom 24.3.1928 zu erklären, dass seinem Mandanten Prinzen

Cyrill überhaupt nichts gehörel!
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Beweismaterial:

l.) Originalschriften und Belege im

Bodenamt.

2.) Sollten diese inzwischen etwa verschwun-

den sein, Ersatz-Akten und Beloge, welche

über Auftrag vorlege.

3.) Evtl. Sichtung der Akten und Verrechnun-

gen der Westböhmischen Kaolin-Chamotte

und Magnesit-A.G., Prag, Faszikel Megnesit

Lubenik aus den Jahren 1928/29, Korres-

pondenz mit Bodenamt, Johann Sandrik,

Jelsava, der Fma. Lavino, Philadelphia

und den Advokaton: Dr. A.Brunelik,Prag II

und Dr. V. Kyjovski, Brünn.

gez. Nykl Franz
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TaarI III

v. 29.6.39.

Jelsava,am 6.Juli 1926

Herrn

Zwangsverwalter Ing. Fr. Nykl

Jelsava.

Wir bevollmächtigten Vertreter Seiner Königlichen Hoheit

des Prinzen Philipp Josias von Sachsen Coburg-Gotha und Seiner

Königlichen Hoheit des Kronprinzen Gyrill der Bulgaren, geben

im Namen unserer hohen Mandanten, als Eigentümer der ehem. in

der Tschechoslowakei gelegenen Fideikommisse Coburg-Kohary,

nachfolgende Erklärung unwiderruflich rechtsverbindlich ab :

Auf Grund der erfolgten eingehenden Überprüfung Ihrer

gesamten, wie immer Namen habenden Tätigkeit, und zwar bis

27/3 1925 als Direktor, vom 21/3 1925 bis heute als Zwangs-

verwalter, haben wir detailliert und allseits vollkommen auf-

geklärt und überprüft, alle Ihre Handlungen, Verrechnungen und

Maßnahmen, in jeder Richtung in vollster Ordnung befunden. Wir

identifizieren uns hiermit mit allen Ihren Handlungen, verzich-

ten gleichzeitig unwiderruflich auf jedes weitere Recht, Ihre

Handlungen, welcher Art immer, zu bemängeln oder zu beanstan-

den und erteilen Ihnen im Sinne aller bezughabenden gesetzli-

chen Bestimmungen, als auch privatrechtlich, das vollste und

vorbehaltloseste Absolutorium.

Wir bestätigen auch gleichzeitig, von Ihnen das gesamte

seguestrierte und nicht seguestrierte, wie immer Namen habende

mobile und immobile Vermögen der in der Tschechoslowakei gele-

genen ehem. Coburg-Kohary'schen Fideikommisse, am heutigen Ta-

ge in vollster Ordnung rückübernommen zu haben,und erklären

gleichzeitig, Ihnen gegenüber gar keine, wie immer Namen ha-

bende Ansprüche zu besitzen.

gez. Cyrill m.p.
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G e d e n k - P r o t o k o l 1

aufgenommen am 6. Juli l926 anlässlich des Rechenschafts-

berichtes des Zwangsverwalters, bei der Konferenz Brünn.

Zwangsverwalter Ing. Fr. Nykl fordert im Laufe der Ver-

handlungen die gerichtliche Übergabe oder Erteilung eines Ab-

solutoriums laut obigem Texte.

Die Bevollmächtigten Sr. K.H. des Prinzen Philipp Jo-

sias von Sachsen-Coburg-Gotha, Herren Dr. Rudolf Eisler und

Dr. Josef Tafler, ersuchen, ihnen ihre Lage gegenüber Herrn

B.A.J. zu erleichtern, auf obiges detailliertes Absolutorium

zu verzichten und sich mit dem Texte laut Protokoll de dt.

Brünn zu begnügen.

Über ausdrücklichen Wunsch Bürgschaftserklärung Sr.Kön.

Hoh, des Kronprinzen Cyrill der Bulgaren, erklärt Ing. Nykl,

dem persönlichen Wunsche der Herren Dr. R. Eisler und Dr.J.

Tafler zu entsprechen.

gez. Nykl m.p.

gez. Nobel m.p.

gez. Cyrill Prinz der Bulgaren

m.p.
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Ge hei mlis te

zum Vertrag Dohoda 24.III.28.

Zusammenstellung, grundbücherl, nicht sichergestellter For-

derungen, welche das Staatl. Bodenamt zum Begleiche übernimmt.

l.) Czechosl. Agrarbank Prag, soweit grundbüch.nicht sicher-

gestellt.

2.) Holzkonto Bratislava,

3.) Anglo-European, London,

4.) Neville Forster,

11

5.) Garanthaler Holzindustrie A.G., Ružomberok,

6.) Kaschauer Bau- und Holz-A.G., Kaschau,

7.) Direktor Sandrik, Anspruch aus dem Dienstvertrag,

soweit gerichtlich anerkannt wird,

8.) Dr. Alexy, wie oben,

9.) Anspruch Ing. F.Nykl, Bratislava, auf Ersatz der Reise-

spesen unter Titel der Zwangsverwaltung, soweit diese ge-

richtlich anerkannt werden und Ersatz der Einkommensteuer,

soweit dieser begründet ist.

lo.) Ansprüche der aus dem Dienst entlassenen Beamten Brody und

Burro, soweit gerichtlich zuerkannt werden,

ll.) Forderung des ehemaligen Zwangsverwalters Jirimský aus die-

sem Verhältnis (ca. lo5.ooo K■.)

12.) Kunstdünger-Abgabe.

13.) Hektarbeitrag, soweit grundbücherlich nicht sichergestellt.

14.) Dr.Blasberg, Zvolen, im Kompensationswege geltend gemachte

Gegenforderungen.

15.) Palmarrechnungen für die Zeit der Amtsverwaltung an

Dr. Jos. Josifko, Prag,

Dr. Konst, Sobi■ka,

11

Dr. Adalbert Kyjovski, Brünn,

,

Dr. Elemer Marschalko, Zipser Neudorf,

Dr. Alois Mihalik, Revuca, Substitutrechnungen,

des Sachverständigen Osvald, Pardubice, für

Arbeiten Vermögensabgabe, bis 30.ooo K■, Prof.

Zv■rina, Prag, für Gutachten, bis 25.o00 K&,

öffentl. Notar Dr.Salomon, Samorýn, bis 20.oo0 K■.

l6.) Senecká Ludová banka, Senec.

17.) Katolický dom, Trnava,

18.) Vadien u.Kautionen, erlegte Vorschüsse u.deponierte Werte.
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B e r i c h t

über den gegenwärtigen Stand der Untersuchungen betreffend

die verhafteten Beamten der IX. Sektion des Landwirtschafts-

ministeriums /Bodenamt/.

Gleich nach Errichtung des Protektorats Böhmen und Mäh-

ren erwies es sich als unerlässlich, die IX.Sektion des Land-

wirtschaftsministeriums, das ist das ehemalige tschechoslo-

wakische Staatsbodenamt, unter die Aufsicht der Geheimen

Staatspolizei zu stellen. Dieses h o c h p o l i t i s c h e

Amt, welches das Instrüment par excellence für die Tschechisie-

rung deutschen Besitzes war, musste von vornherein eine beson-

dere Behandlung erfahren, da die Gefahr bestand, dass einer-

seits die T s c h e c h i s i e r u n g s p o l i t i k von

hier aus m i t n e u e n M i t t e l.n unter den gegebe-

nen Verhältnissen w e i t e r g e f ü h r t w i r d und

dass andererseits wichtige B e l e g e u n d A k t e n -

s t ü c k e , welche für die Wiedergutmachung des den Deutschen

zugefügten Unrechts dienen sollten, vernichtet oder v e r -

s c h 1 e p p t werden. Dass diese Ansicht nur allzu berech-

tigt war, hat sich in der Folge beim Zusammentreffen mit neu-

-en Kolonisationsplänen der Tschechen z.B. in Laun, Münchengrätz

usw. klar herausgestellt. Diesen staatspolizeilichen Maßnahmen

setzten die Tschechen den schürfsten Widerstand entgegen, da

sie ihre zwanzigjährige Tschechisierungsarbeit nicht aufgeben

zu können glaubton. Da man mit einer baldigen Änderung der

internationalen Lage bestimmt rechnete, wurde mit allen er-

denklichen Mitteln versucht, die Arbeit der deutschen Bevoll-

mächtigten zu erschweren.

Obwohl jede Unterstützung durch den Sektionschef Dr.

N o v a k und Ministorialrat Ing. P a v e 1 zugesichert

worden war, konnte festgestellt werden, dass an die Beamten

W e i s u n g e n ergingen, nur auf ausdrücklich formulicrte

Fragen Auskunft zu goben und dies in derart gedrängter Form,
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dass die Zusammenhänge nach Mögliehkeit nicht erschen werden

konnten. Darüber hinaus wurden die einzelnen Beamten, welche

mit den deutschen Vertretern vorhandelten, unter Beobachtung

gestellt. Dazu kam der Verdacht, dass die von der Z i v i 1 -

   T 

Ano rdnungon bet re ffend Grundver-

ka u r und Pa c ht u ngen n ic h t b e ro l g t

w e r d e n , was bei den in der Prager Distriktstelle vorge-

nommenen Revisionen tatsächlich nachgewiesen vurde..

Bei' der Sichtung der Akten ergab es sich ferner, dass

gorade die mit dom Grundstückerwerb von Beamten des Bodenamtes

und deren Anhang zusammenhängenden Schriftstücke nicht auffind-

bar waren. Da ausserdem Gerüchte aufkamen, es handle sich bei

diesen Erwerbungen wm v e r d ä c h t i g e F ä l l e von

Bereicherungen bzw, von Amtsmißbrauch, wurden zunächst einzel-

ne die Umgebung Gross-Prags betreffende Akten, in welchen der-

artige Schiebungen vermutet werden konnten, angefordert, wo-

bei grösster Widerstand entgegengesetzt wurde, Erst nach tage-

langem Suchen unter Aufbiotung eines grossen Toiles des Beam-

tenapparates konnte cin Teil der Akten zustandcgcbracht und si-

chorgestellt werden. Ein anderer T e i l d o r A k t e n ,

vor allom Kaufvertrige, b l i c b ü b e r h a u p t u n -

a u f f i n d b a r und zwar sowohl in dcr Distriktstelle

Prag /Vorstand Ing.Rys/ als auch in der Zentrale am Wenzels-

platz /Zuteilungsabteilung Ing.Janoušek/, obwohl sie in ciner

dioser Stellen hinterlegt sein mussten. Gleichzeitig versuch-

te man mit allen Mitteln, bei den höchsten Stellen vorstellig

zu werden, um die staatspolizeiliche Aktion zu unterbinden und

die Auffindung belastenden Materials dadurch zu verhinder

Aus dieson Gründen erwies cs sich als notwendig,' den

Vorstand der Prager Distriktstelle, Ing. Rys, und den Vorstand

der IX.Soktion, Dr. Novak, in polizciliehen Gewahrsam zu neh-

men, da sic cinerscits für die Verfehlungen gegen die Anordnun-

gen der Zivilverwaltung verantwortlich erschienen und anderer-

soits ihr Zusarmenhang mit den Korruptionsafrären geklärt werden
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musste. Gleichzeitig wurde Dr. Novak und Dr. Razim durch die

von dem Berliner Rechtsanwalt Dr. Anders aufgenommenen Verhand-

lungen in der C o b u r g - A f f ä r e auf das schwerste

belastet. Ministerialrat Ing. Pavel, der als Sprachrohr der

Tschechisierungspolitik und als geistiger Urheber und Initia-

tor des Widerstandes bezeichnet wurde, war zusammen mit Ing.

Janoušek und Dr. Denk der Verdunkelungsgefahr verdächtig.Über-

dies wurde gleichzeitig eine Korruptions-Affäre aufgedeckt,

in welcher Ing. Pavel schwer belastet erschien. Dr. Denk und

Ing.Janoušek erschienen schliesslich, der erste als Personal-

chef, der zweite als Chef der Zuteilungsabteilung, für die sei-

nerzeit begangenen Korruptionen mitverantwortlich und wurden

überdies auch persönlich der Korruption durch Grundstüekerwerb

verdäichtigt.

Nach dem heutigen Stand der Vernehmungen ergibt sich

folgendes:

Was die C o b u r g - A f f ä r e betrifft , so hat

sich bei den Vernehmungen mit den Hauptbeteiligten Dr. Novak,

Dr. Razim und Ing. Vozenilek, nunmehr der Verdacht bestätigt,

dass hier V e r f e h l u n g e n v o n u n e r h ö r t e m

 pan p dertn dde e  n

l.) B ei hil f e zu r rortge s et zten

V e r u n t r e u u n g , gegeben durch die Duldung der wider-

rechtlichen Unterschlagung von 972.o00 Festmetern schlagbaren

Holzes ohne Gegenleistung in den Jahren 1923 bis l928 im Ge-

samtwerte von ll6,000.000.- Kronen plus Zinsen.

2.) B e i h i l f e b z w . M i t tä t er s c h a f t

zur fortgesetzten Nötigung bzw.

E r p r e s s u n g gegenüber den Coburgern, indem die Ver-

aa t ca a

Beträgen vorgeschrieben und bis zur Übernahme durch das Boden-

t a eee t et c ar  t

Übernahme durch das Bodenamt jedoch sogleich auf fast ein Vier-

tel der letzten Verschreibung herabgesetzt wurde, neben an-

deren ungesetzlichen Mitteln bewusst als Hauptdruckmittel für
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die Überlassung der Güter um einen lächerlichen Preis benützt

wurde. Indem ferner eben dadurch fortgesetzte Zwangsverwaltun-

gen ermöglicht wurden, welche den Besitz derart devastierten,

dass man glaubte, bei der Übernahme im Jahre l928 einen Preis

bieten zu können, welcher der Konfiskation gleichkam; indem man

dicse Zwangsverwaltung mit ihrer üblen Wirtschaft geduldig ge-

währen, ja nicht cinmal ordentlich Rechnung legen liess, noch

weniger den Coburgern darüber Rechnung legte,

3.) Es besteht weiter dor Verdacht der Mitwirkung dar-

an, dass die Sicherungsverfügung des Nachlassgerichtes in Preß-

burg zum Schutze der Noterbin durch vier Jahre zurückgehalten

wurde, um in der Zwischenzeit die Eintragung des tschechoslowa-

kischen Staates in den Grundbüchern unmittelbar hinter dem Erb-

lasser zu ermöglichen und dadurch die Noterbin von ihren Rech-

ten, insbesondere von der Teilnahme an den Verhandlungen mit

dem Bodenamte, auszuschliessen. Dadurch ergibt sich klar der

Verdacht der b e w u s s t e n G l ä u b i g e r s c h ä -

d i g u n g . Dieser Verdacht wird noch bestärkt durch die

Tatsache, dass das Übereinkommen mit dem Staatsbodenamt darauf

abzielte, die Noterbin, Herzogin Dorothea von Schleswig-Hol-

stein, auszuschalten, was weiter dadureh erwiesen erscheint,daß

die gerichtliche Hinterlegung des Kaufschillings zur Verteilung

an die berechtigten Erben und Gläubiger offenbar absichtlich

unterlassen und erst sechs Jahre später ein Scheinvertrag zur

Verschleierung und Deckung dieses ungesetzlichen Vorgehens ge-

schlossen wurde. Es bleibt daher der Verdacht aufrecht,dass vom

Zeitpunkt des Abschlusses des ersten Vertrages am 24.III.1928

bis zum Absehlusse des Scheinvertrages vom 17.I.l934 bzw.

bis zum heutigen Tage Beihilfe zur Gläubigerbenachteiligung ge-

leistet wurde.

Die Vernehmungen betreffend die Coburger Affäre führt

der Berliner Rechtsanwalt Dr. Anders unter Mitwirkung der Ge-

heimen Staatspolizei weiter.

Was die a n d e r e n V e r n e h m u n g e n be-

trifft, so ist der Stand folgender:
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Betreffend Ing. R y s hat sich der Verdacht bestätigt,

dess derselbe trotz Verbotes der Zivilverwaltung und der hier-

zu ergangenen Richtlinien der IX. Sektion des Landwirtschafts-

ministoriums weitere Genehmigungen zu Bodenverkäufen erteilt

hat. Ing. Rys behauptet zwar, der Wortlaut dieser Verfügung,

wie auch die hierzu in zwei Rundschreiben der IX. Sektion des

Landwirtschaftsministeriums ergangenen Weisungen s e i e n

i h m u n k l a r g e w e s e n , weshalb er Dr. Michl von

der IX. Sektion un Rat gefragt habe, behauptet aber gleichzei-

tig weiter, er habe trotzdem Genehmigungen erteilt und den Par-

teien sogar Erlagscheine zur Bezahlung der Gebühren zustellen

lassan, da er der f e s t e n M e i n u n g war, die Ver-

fügung der Zivilverwaltung beziehe sich nur auf die "Weiter-

veräusserung bzw. Verpachtung" zugeteilten oder nach § 7 des

Beschlagnahmegesetzes freihändig erworbenen Bodons, d.h. auf

die Weiterveräusserung beschlagnahmten Bodens aus zweiter Hand.

Durch dieson klaren W i d e r s p r u c h erscheint Ing.Rys

überführt. Überdies wurde durch die Aussage des Zeugen Dr.

Michl n a c h g e w i e s e n , dass dor Wortlaut des Rund-

schreibens v ö l l i g k l a r w a r und den ganzen be-

schlagnahmton Boden, dahor auch die Genehmigung zu Veräusserun-

gen aus crster Hand erfasste und dass dies dem Ing. Rys b e -

k a n n t sein mussto. Für die bei der Prager Distriktstelle

nachgewiesenen Verfehlungen erscheint auch dor Sektionschef

Dr. Novak mitvorantwortlich, der als Vorstand der IX.Sektion

schon vorhor auf dio strikte Einhaltung der Verfügung aus-

drückliehst hingowiosen vurde. Er konnte allerdings in dieser

Angelogenheit noch nicht vernommen werden.

Ing. Rys gibt weiterhin zu, dass bei verschiedenen Fäl-

len von Bodenzuteilung, insbesondere in Brevnov,Gbell, Zlenice,

tatsächlich V e rfe hlu nge n vo rg ekommen

sind, von denendieganze Örfentlichkeit sprach, behauptet je-

doch, an diesen Zuteilungen nicht mitgewirkt zu haben. Im übri-

gen trachtete er nach seiner Aussage dem Gesetz und seiner

Prlicht Genüge zu tun, soweit es unter den gegebenen Umständen
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möglich war. U n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t ä n-

d e n versteht er den Druck der politischen Parteien auf die

Beamten des Bodenamtes sowie den Druck der leitenden auf die

untergeordneten Beamten, wobei er gleichzeitig zugibt, dass

die I ntervent ionen von Parlaments -

f u n k t i o n ä r e n täglich erfolgten und dass ihnen nach

Möglichkeit e n t s p r o c h e n w er d e n m u s s t e.

Daraus geht der Verdacht hervor, dass auch er s e i n A m t

m i ß b r a u c h t e , sobald er unter dem Druck von Partei-

Funktionären stand. Ing. Rys gibt unter anderem zu, dass er

vom Vertrauensmann der Agrarpartei, Halik, sehr beeinflusst

wurde, wofür auch ein vorgefundenes Schreiben des tschechisch-

nationalsozialistischen Abgeordneten Plaminková zeugt. Wenn er

nun trotzdem in einem weiteren von ihm zugegebenen Fall gegen

den Wunsch Haliks einem Sozialisten namens Bina eine Zuteilung

zukommen liess, obwohl dieser obendrein, wie er selbst zugibt,

kein geeigneter Bewerber war, so müssen es ganz ausserordent-

liche Umstände gewesen sein, die ihn zu einem solchen Vorgehen

bewogen haben.

Betreffend Ministerialrat Dr. R a z i m wurde einer-

seits die bereits oben geschilderte Coburger Affäre, soweit

sie die Zeit des Zwangsverwalters Nykl betrifft, aufgerollt und

festgestellt, dass gegen Dr. Razim seinerzeit ein Strafverfah-

ren wegen Urkundenfälschung /Grundbuchfälschung/ eingeleitet

worden war, in welchem er jedoch freigesprochen wurde. Der Zeu-

ge Franz Nykl, der gegen Razim schwerste Anschuldigungen er-

hebt, muss noch gehört werden. Ferner wurde festgestellt, daß

er im Zusammenhang mit der Übergabe des Clam-Gallas'sehen Be-

sitzes in Friedland eine Wechselaffäre hatte, die noch geklärt

werden muss. Razim war bereits vor seinem Eintritt in das

Staatlichc Bodenamt als Bezirksbeamter in Vlašim Gründer und

Teilhaber eines Magnesitlagers und hat sich auch später für

derartige Erwerbsquellcn stark intoressiert. Auch er hat in

dem übel berüchtigten Fall Brevnov eine Bauparzelle um ca.

K 6ooo.- orworben, auf der er jedoch nicht baute. Er hat sie
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vielmehr mit einom Z w i s c h e n g e w i n n v o n

c c a . K loo.ooo.- weiterverkauft und das als leitender Be-

amtor des Bodenamtes.

Was den Fall B ■ e v n o v betrifft, so steht durch

die bishorigen Aussagen fest, dass dort insbesondere auch

Soktionschef Dr. F r a n z N o v a k , sowie Dr. R a i m u n d

D e n k und Ing. J a n o u Š e k billige Grundstücke erwor-

ben haben und dass. auch Dr. Novak seine Bauparzelle nicht zum

Bauen vorwendet, sondern mit grossem Z w i s c h e n g e w i nn

w e i t e r v e r k a u f t hat. Dr. Denk hat nicht nur für

sich selbst, sondern auch für Verwandte dort billige Parzellen

    d   r 

lungen über diesen sogonannten "freihändigen" Abverkauf auf

das Kloster B■evnov ein gesotzwidriger Druck ausgeübt wurde.

Dr. Novak, Ing.Janoušek und Dr. Denk haben sich aber nicht mit

dieser einmaligen Bereicherung begnügt, vielmchr hat Dr.

N o v a k ausserdem ein Haus in Cervená a/Moldau erworben,

zugleich mit eincm Fischorcirecht, und es besteht der dringen-

do Verdncht, dass er auch in diesem Falle seine B e a m t e n-

stellung widerrechtlich zu Berei -

c h o r u n g e n b e n ü t z t hat. Novak wohnte überdies,

wie sein Kollege Dr. Razim selbst zugab, lange Zeit im Hause

des Pürsten Schwarzenberg in Prag, was unter der Beamtenscheft

und der Öffentlichkeit seinerzeit grosses Aufsehen hervorrief.

Von Dr. D e n k , der cbunso wie Ing. Janoušek, in dieser Sa-

che noch nicht vernommen werden konnte, steht durch Zeugenaus-

sngen fest, dass or ausser den Grundstückon in Brevnov über-

dies in Zlenice Grund aus der Bodenreform erworben hat. Ing.

J a n o u š e k hat cusser dom Erwerb in Brevnov ein Grund-

stück auf der Vorechovka sowie Grundstücke in Dobrichovice im

Zuge der Bodenreform an sich gebracht. Bei beiden besteht da-

her der dringende V e r d a c h t , dass sie ihre A m t s -

stell ung zu Ber eicherungsz weeken

m i s s b r a u c h t haben.
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Ministerialrat I n g . P a v e 1 erscheint durch

den Zeugen Friedrich Jicha, der trotz seiner Eigenschaft als

Restgutsbesitzer ein anständiges Verhalten gegenüber den deut-

schen Mitbürgern zeigte, weswegen er von den tschechischen Ko-

lonisten gehasst und ruiniert wurde /darüber brachte er cine

Bestätigung des Bürgermeisters und des Ortsleiters von Aichen/,

auf das schwerste bolastet. Es besteht der dringende V e r -

d a c h t , dass Ing. Pavel v o r s ä t z l i c h z u r

E x i s t e n z v e r n i c h t u n g der Familie Jicha bei-

getragen hat, und zwar eben deshalb, weil die Familie Jicha

die deutschfeindlichen Machenschaften der Kolonisten nicht

mitmachte, dass er ferner von dem Vertrauensmann der tsche-

chischen Koloniston, namen Franz Vi■ar, einem Menschen übelster

Sorte, G e s c h e n k e a n g e n o m m e n hat und ihn

in seinen unlauteren Bestrebungen bei Gründung einer Spiri-

tusbrennereigenossenschaft unterstützte, über welche seiner-

Zeit viel in der Presse geschrieben wurde.

Prag, am 26. Juni 1939.

sf-Oberscharführer V 1 a s a k
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Brief Dr. Eberl

8n Dre Anders
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Prag, am l. Juli 1939.

Herrn

Dr. Anders I

Bei Durchsicht der Bücher bei der Körner A.G. wurde

im Jahre 1927 unter "Reisespesen" ein Betrag von K l6.9l0.-

verbucht, der die Bemerkung "p" trägt.

Im Jahro l933 findet sich bei verschiedenen Regieposten

mit Bleistift ein grosses "p" vermerkt.

Die Beträge sind unter dem Titel "Provision" in der

Höhe von 2000.- , 6000.-, 6500.-, 5000.- und dreimal 900.-

verbucht. Ebenfalls bei der durch Direktor Lustig ausgezahlten

Provision vom 20.II.1933 im Betrage von K l0.400.- ist ein "R"

mit Bleistift vermerkt. Dasselbe bei der Provision Pallfy vom

l0.IV. in der Höhe von K 5000.-.

Im Jahre 1927 finden sich auf dem Reisespesenkonto nam-

hafte Beträge, die von den Gebrüdern Körner selbst bohoben

wordon sein dürften. Es handelt sich um Beträge von 40.0o0.-,

32.000.-, 25.000. /runde/ Die Jahreskarten sowie sonstigen

Reisespesen sind gesondert verbucht und lauten meistens auf

nicht runde Beträge.

gez. Dr. Eberl.


